
 

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

 

 

Einberufung des Grossen Rates 
 
 
006130 

 

Basel, 12. Juni 2026 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt wird sich am  

Mittwoch, 24. Juni 2026, 09.00 Uhr und 15.00 Uhr  

sowie am 

Donnerstag, 25. Juni 2026, 09.00 Uhr und 15.00 Uhr  

in ordentlicher Session zur Behandlung der vorliegenden Geschäfte  

im Rathaus, versammeln. 

 

Die Präsidentin: 

Gianna Hablützel-Bürki 

 

 

Die Präsidentin schlägt im Einvernehmen mit dem Regierungsrat folgende Tagesordnung vor: 

1.  Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung    

2.  Entgegennahme der neuen Geschäfte    

3.  Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission 
(Nachfolge Johannes Sieber, ehem. GLP) 

   

4.  Wahl eines Mitglieds der Gesundheits- und Sozialkommission 
(Nachfolge Raoul I. Furlano, LDP) 

   

5.  Wahl eines Mitglieds der Disziplinarkommission 
(Nachfolge Raoul I. Furlano, LDP) 

   

6.  Wahl eines Mitglieds der Regiokommission  
(Nachfolge Melanie Eberhard, SP) 

   

Ratschläge und Berichte (nach Departementen geordnet) und Berichte zu 
Petitionen 

   

7.  Vorschlag zur Wahl eines nebenamtlichen Richters am Strafgericht Basel-
Stadt für den Rest der laufenden Amtsdauer 2022 – 2027, Bericht der WVKo 

WVKo  26.5140.02 

8.  Bericht der Finanzkommission zur Jahresrechnung 2025 und Mitbericht der 
Bildungs- und Kulturkommission zur Rechnung 2025 der fünf kantonalen 
Museen 

FKom FD 26.5134.01 

9.  Rechenschaftsbericht der Geschäftsprüfungskommission und Bericht zum 
Jahresbericht 2025 des Regierungsrates 
Mit dem Antrag auf dringliche Behandlung gemäss AB § 20 Abs. 2 

GPK  26.5189.01 

10.  Kantonale Volksinitiative "50 Meter Hallenbad für Basel! - JETZT!" – Antrag 
auf Fristverlängerung, Bericht der JSSK 

JSSK ED 22.0282.05 
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11.  Stand und Entwicklung der Immissionen nichtionisierender Strahlung (NIS) im 
Jahr 2023; Jährliche Berichterstattung an den Grossen Rat gemäss § 19b 
Umweltschutzgesetz Basel-Stadt (USG BS) 

UVEK WSU 26.0185.01 

12.  Umsetzung von mobilen Elementen zur Freiraumverbesserung auf der 
Rosentalanlage und im Rosentalquartier, Ausgabenbericht des RR 

UVEK BVD 25.1827.01 

13.  Durchführung eines Wettbewerbs zur Sanierung und Neugestaltung der 
Rosentalanlage und die Weiterbearbeitung des Siegerprojekts, 
Ausgabenbericht des RR 

UVEK BVD 25.1835.01 

14.  Petition P485 «Fernwärme auch für Grossbasel-West», Bericht der PetKo PetKo  24.5443.03 

15.  Petition P499 «Mehr Kinder dank fairer Steuerpolitik: höhere Kinderabzüge 
jetzt!» 

PetKo  25.5190.02 

16.  Petition P500 «Roche, Novartis und UBS: Gleichstellung, Diversi-tät und 
Inklusion sind auch euer Business» 

PetKo  25.5294.02 

Schreiben und schriftliche Beantwortung von Interpellationen  
(nach Departementen geordnet) 

   

17.  Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Velovignetten und 
Velocodierungen gegen Velodiebstähle, Schreiben des RR 

 JSD 24.5159.02 

18.  Anzug Beat Leuthardt und Konsorten betreffend gleich lange Spiesse in den 
Quartieren bei Bauvorhaben, Schreiben des RR 

 JSD 21.5517.04 

19.  Anzug David Jenny und Konsorten betreffend systematische Überprüfung der 
Vergütungen von Mitgliedern in Gremien des Kantons Basel-Stadt, Schreiben 
des RR 

 FD 18.5225.06 

20.  Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Zugang zu Laptops für 
armutsbetroffene Jugendliche auf Sek II-Stufe und Hochschulen im Kanton 
Basel-Stadt, Schreiben des RR 

 ED 25.5460.02 

 
 
 
Traktandierte Geschäfte nach Dokumentennummern sortiert: 
 

18.5225.06 19  24.5159.02 17  25.1835.01 13  25.5460.02 20  26.5140.02 7 

21.5517.04 18  24.5443.03 14  25.5190.02 15  26.0185.01 11  26.5189.01 9 

22.0282.05 10  25.1827.01 12  25.5294.02 16  26.5134.01 8    
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Geschäftsverzeichnis 
Neue Ratschläge, Berichte und Vorstösse 
 

Tagesordnung Komm. Dep. Dokument 

1.  Vorschlag zur Wahl eines nebenamtlichen Richters am Strafgericht 
Basel-Stadt für den Rest der laufenden Amtsdauer 2022 – 2027, Bericht 
der WVKo 

WVKo  26.5140.02 

2.  Petition P499 «Mehr Kinder dank fairer Steuerpolitik: höhere 
Kinderabzüge jetzt!» 

PetKo  25.5190.02 

3.  Bericht der Finanzkommission zur Jahresrechnung 2025 und Mitbericht 
der Bildungs- und Kulturkommission zur Rechnung 2025 der fünf 
kantonalen Museen 

FKom  26.5134.01 

4.  Rechenschaftsbericht der Geschäftsprüfungskommission und Bericht 
zum Jahresbericht 2025 des Regierungsrates 

GPK  26.5189.01 

5.  Anzug David Jenny und Konsorten betreffend systematische 
Überprüfung der Vergütungen von Mitgliedern in Gremien des Kantons 
Basel-Stadt, Schreiben des RR 

 FD 18.5225.06 

6.  Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Velovignetten und 
Velocodierungen gegen Velodiebstähle, Schreiben des RR 

 JSD 24.5159.02 

7.  Anzug Beat Leuthardt und Konsorten betreffend gleich lange Spiesse in 
den Quartieren bei Bauvorhaben, Schreiben des RR 

 JSD 21.5517.04 

8.  Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Zugang zu 
Laptops für armutsbetroffene Jugendliche auf Sek II-Stufe und 
Hochschulen im Kanton Basel-Stadt, Schreiben des RR 

 ED 25.5460.02 

    

Überweisung an Kommissionen    

9.  Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB): Genehmigung der 
Jahresrechnung 2025; Bericht des RR, Partnerschaftliches Geschäft 

IGPK 
UKBB 

GD 26.0655.01 

10.  Universitäre Altersmedizin Felix Platter (UAFP); Genehmigung der 
Jahresrechnung 2025, Bericht des RR 

GSK GD 26.0698.01 

11.  Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK); Genehmigung der 
Jahresrechnung 2025, Bericht des RR 

GSK GD 26.0701.01 

12.  Universität Basel: Leistungsbericht 2025; Partnerschaftliches Geschäft, 
Bericht des RR 

IGPK 
Universität 

ED 26.0743.01 

13.  Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW): Bericht zur Erfüllung des 
Leistungsauftrags im Jahr 2025, Bericht des RR 

IPK 
FHNW 

ED 26.0659.01 

14.  Ausgabebewilligung für die Realisierung des Mieterausbaus für das 
Departement Chemie der Universität Basel im Haus 6, Rosental Mitte 
(Laborneubau), Ratschlag des RR 

BRK FD 26.0523.01 

15.  Antrag auf Erhöhung der Anzahl Richterinnen und Richter am 
Appellationsgericht gemäss § 87 GOG, Bericht des Gerichtsrats 

JSSK GerR 26.5240.01 

16.  Petition P515 betreffend «Sicherung und Aufwertung der 
Begegnungszone beim Rauracher-Zentrum im Niederholzquartier» 

PetKo  26.5238.01 

    

An den Parlamentsdienst zur späteren Traktandierung    

17.  Anzug Annina von Falkenstein betreffend Erweiterung Tagesfamilien 
durch Tagesgrosseltern, Schreiben des RR 

 ED 24.5179.02 

18.  Antrag Béla Bartha und Konsorten auf Einreichung einer 
Standesinitiative betreffend Einführung einer kostendeckenden Abgabe 
an der Quelle 

  26.5244.01 

19.  Motionen:    

 1. Nicole Amacher und Konsorten betreffend ein Armutsmonitoring in 
Basel-Stadt 

  26.5230.01 
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 2. Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend verbesserten 
Zugang zu zahnärztlicher Versorgung für Haushalte in finanziell 
prekären Verhältnissen 

  26.5231.01 

 3. Ismail Mahmoud und Konsorten betreffend Übernahme der 
Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen 

  26.5232.01 

 4. Luca Urgese und Konsorten betreffend Genehmigung des Erwerbs 
von Liegenschaften im Finanzvermögen durch den Grossen Rat 

  26.5236.01 

 5. Ivo Balmer und Konsorten betreffend Einführung einer 
Registrierungspflicht für Kurzzeitvermietungen und Business 
Apartments 

  26.5237.01 

 6. Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Boost für 
Projekte in der Grundlagenforschung an der Universität Basel 
(Pioneer-Fellowship-Modell) 

  26.5248.01 

 7. Julia Baumgartner und Konsorten betreffend Pflegeinitiative auf 
kantonaler Ebene konsequent umsetzen 

  26.5250.01 

 8. Sasha Mazzotti und Konsorten betreffend verbindliche und 
wirksame Frühförderung 

  26.5251.01 

 9. Amina Trevisan und Konsorten betreffend Caring City Basel: 
Einführung eines verbindlichen «Caring-City-Planungsprinzips» bei 
grossen Arealentwicklungen 

  26.5252.01 

 10. Mahir Kabakci und Konsorten betreffend Einführung eines SIP-
Dienstes (Sicherheit, Intervention, Prävention) und eines 
Gesamtkonzepts für Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum 

  26.5253.01 

 11. Daniel Hettich und Konsorten betreffend Einführung einer 
Veloprüfung für Schulkinder in Basel-Stadt zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit 

  26.5249.01 

20.  Anzüge:    

 1. Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Einführung eines 
regelmässigen wissenschaftlichen Wirkungsmonitorings zum 
kantonalen Mindestlohn 

  26.5212.01 

 2. Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend Einführung eines Basler 
Frauenpreises zur Förderung der Sichtbarkeit und Gleichstellung 
von Frauen 

  26.5213.01 

 3. Andrea Strahm und Marina Schai betreffend Ermöglichung von 
anonymen Geburten 

  26.5228.01 

 4. Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend Verbesserung 
der Übergänge zwischen Sozialleistungen in Basel-Stadt 

  26.5229.01 

 5. Michael Graber und Konsorten betreffend verbesserte 
Zugänglichkeit zum Hirzbrunnenquartier durch innovative 
Verkehrssteuerung 

  26.5246.01 

 6. Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend kantonale 
Leistungen der Betreuung nach Einführung der rechtlichen 
Grundlagen durch den Bund 

  26.5245.01 

 7. Claudio Miozzari und Konsorten betreffend gendergerechte 
Gestaltung des öffentlichen Raums 

  26.5247.01 

    

Kenntnisnahme    

21.  Rücktritt von Melanie Eberhard als Mitglied der Regiokommission und 
des Oberrheinrats 

  26.5214.01 

22.  Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Ticketpreise der Art Basel 
2026, Schreiben des RR 

 WSU 26.5082.02 

23.  Schriftliche Anfrage Bruno Lötscher-Steiger betreffend fehlende 
Publikationen bei Allmendnutzung durch längerdauernde Baustellen mit 
baubedingten verkehrspolizeilichen Anordnungen, Schreiben des RR 

 JSD 26.5095.02 
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24.  Schriftliche Anfrage David Jenny betreffend "Beitritt der Stadt Basel zur 
«Swimmable Cities Alliance»" oder Schwumm ins Ungewisse mit 
welchen Konsequenzen, Schreiben des RR 

 PD 26.5083.02 

25.  Schriftliche Anfrage Daniel Albietz betreffend verhindertes Solardach St. 
Anton zum Zweiten, Schreiben des RR 

 BVD 26.5049.02 

26.  Schriftliche Anfrage Georg Mattmüller betreffend Zielkonflikt von 
Hindernisfreie Zugänglichkeit und Entsiegelung, Schreiben des RR 

 BVD 26.5101.02 

27.  Basler Verkehrs-Betriebe (BVB); Geschäftsbericht, Genehmigung der 
Rechnung 2025, Bericht des RR 

 BVD 26.0720.01 

28.  Schriftliche Anfrage Franz-Xaver Leonhardt betreffend sichere und 
komfortable Veloroute Solothurnerstrasse, Schreiben des RR 

 BVD 26.5105.02 

29.  Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Bussen, Tram und Busse - 
oder besser Gratis-OeV?, Schreiben des RR 

 BVD 26.5153.02 

30.  Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend öffentliche 
Aufarbeitung der Geschichte illegalisierter migrantischen Familien mit 
Saisonnier- und Jahresaufenthaltsstatut in Basel, Schreiben des RR 

 PD 24.5160.02 

31.  Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Konferenz der 
Schweizer Grenzregionen, Schreiben des RR 

 PD 24.5140.02 

32.  Anzug Andrea Elisabeth Knellwolf und Konsorten betreffend Definition 
Wohnungsnot, Schreiben des RR 

 PD 23.5575.03 
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Beim Parlamentsdienst zur Traktandierung liegende Geschäfte 
 

1.  Anzüge: (3. Juni 2026)    

 1. Amina Trevisan und Konsorten betreffend Finanzierungsmodell der 
Quartiertreffpunkte Basel (QTP): Von der Pauschale zur 
bedarfsorientierten Finanzierung 

  26.5169.01 

 2. Beat K. Schaller und Konsorten betreffend Strassenbaustellenmiete zur 
Beschleunigung von Strassenarbeiten und Reduktion von 
Verkehrsbehinderungen 

  26.5194.01 

 3. Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend finanzielle Förderung 
des Ersatzneubaus des Sonnenbades St. Margarethen Binningen: 
«Rettet das Sonnenbad» 

  26.5196.01 

 4. Nicola Goepfert und Konsorten betreffend transparente Auszahlung der 
Standortfördergelder 

  26.5195.01 

2.  Motionen: (3. Juni 2026)    

 1. Leoni Bolz und Konsorten betreffend Überbrückungsregelung bei der 
Besteuerung von Motorfahrzeugen 

  26.5185.01 

 2. Remo Gallacchi und Konsorten betreffend Streichung der kantonalen 
Lenkungsabgabe für Privathaushalte 

  26.5192.01 

3.  Kantonale Volksinitiative "50 Meter Hallenbad für Basel! - JETZT!" – Antrag 
auf Fristverlängerung, Bericht der JSSK (3. Juni 2026) 

JSSK ED 22.0282.05 

4.  Petition P485 «Fernwärme auch für Grossbasel-West», Bericht der PetKo 
(3. Juni 2026) 

PetKo  24.5443.03 

5.  Petition P500 «Roche, Novartis und UBS: Gleichstellung, Diversi-tät und 
Inklusion sind auch euer Business» (3. Juni 2026) 

PetKo  25.5294.02 
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Bei Kommissionen liegen 
  Dokumenten 
  Nr. 

  Ratsbüro  

1.  Anzug Oliver Thommen und Konsorten betreffend die Beantwortung von Interpellationen 
(11. Dezember 2024 an Ratsbüro) 

24.5214.01 

2.  Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend Transparenz und Publikation der 
grossrätlichen Entschädigungen für alle (22. Januar 2025 an Ratsbüro) 

24.5475.01 

3.  Anzug Claudio Miozzari und Konsorten betreffend Einführung eines Gerichtsanzugs 
(12. November 2025 an Ratsbüro) 

25.5387.01 

4.  Daniel Albietz betreffend Bereitstellung und Publikation mündlicher Interpellationsantworten 
(18. Dezember 2025 an Ratsbüro) 

25.5470.01 

5.  Daniel Albietz betreffend Präsenzfeststellung an Grossratssitzungen 
(18. Dezember 2025 an Ratsbüro) 

25.5471.01 

   

 Geschäftsprüfungskommission (GPK)  

6.  Parlamentarischen Untersuchungskommission Biozentrum (PUK), Schlussbericht des RR 
(11. Dezember 2024 an GPK) 

21.5652.03 

   

 Finanzkommission (FKom)  

7.  Investitionen Universitätsspital Basel (USB) – Umwidmung des Darlehens zur Mitfinanzierung 
des Neubaus Klinikum 3 sowie Nachtragskredit für die Auszahlung der Darlehen an das 
Universitätsspital Basel (USB), Bericht des RR (6. Mai 2026 an FKom / Mitbericht GSK) 

23.1367.03 

   

 Petitionskommission (PetKo)  

8.  Petition P485 "Fernwärme auch für Grossbasel-West" (16. Oktober 2024 an PetKo / 11. Juni 
2025 an RR zur Stellungnahme) 

24.5443.01 

9.  Petition P490 "Für mehr Freizeit und eine bessere Balance im Schulalltag" 
(11. Dezember 2024 an PetKo / 17. September 2025 an RR zur Stellungnahme) 

24.5490.01 

10.  Petition P492 "Keine Gebührenwillkür in Basel! Nein zu überhöhten Parkkartenpreisen" 
(11. Dezember 2024 an PetKo / 18. Dezember 2025 an RR zur Stellungnahme) 

24.5493.01 

11.  Petition P499 «Höhere Kinderabzüge – Jetzt!» (14. Mai 2025 an PetKo) 25.5190.01 

12.  Petition P500 "Roche, Novartis und UBS: Gleichstellung, Diversität und Inklusion sind auch 
euer Business" (25. Juni 2025 an PetKo) 

25.5294.01 

13.  Petition P501 «Erhalt des Strassenraums an den Ecken Paradieshofstrasse – 
Göschenenstrasse» (15. Oktober 2025 an PetKo) 

25.5390.01 

14.  Petition P502 "Für unsere Kinder: Rauchfreie Haltestellen, Schulen und Spielplätze in Basel"  
(12. November 2025 an PetKo) 

25.5478.01 

15.  Petition P503 «Für gute Arbeitsbedingungen im Heim!» (10. Dezember 2025 an PetKo) 25.5505.01 

16.  Petition P504 «Umbau des Isaak-Iselin Schulhaus» (10. Dezember 2025 an PetKo) 25.5523.01 

17.  Petition P505 «Internationaler Busbahnhof: Visitenkarte für Basel»  
(10. Dezember 2025 an PetKo) 

25.5524.01 
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18.  Petition P506 «Für den Erhalt der städtebaulichen Struktur des Gevierts Kluserstrasse-
Marschalkenstrasse-Berner Ring und der bestehenden Parkplätze (7. Januar 2026 an PetKo) 

25.5588.01 

19.  Petition P507 «Schluss mit dem Stau! Wir brauchen endlich Entlastung» 
(4. Februar 2026 an PetKo) 

26.5020.01 

20.  Petition P508 «Entlastung der Buslinie 34 für den Schulstandort Hirzbrunnen/Bäumlihof» 
(4. Februar 2026 an PetKo) 

26.5023.01 

21.  Petition P509 «Innere Wettsteinallee: Keine Einbahnstrasse – kein totales Fahrverbot!» 
(11. März 2026 an PetKo) 

26.5074.01 

22.  Petition P510 «Für den Erhalt des Bio-Gemüsekiosks und des Stadtgartens am Allschwilerplatz 
in Basel» (15. April 2026 an PetKo) 

26.5119.01 

23.  Petition P511 «Petition Superblock Tests: Weiterführung statt Rückbau» (6. Mai 2026 an PetKo) 26.5164.01 

24.  Petition P512 «Petition Raum für Alle – für eine kluge Parkraumpolitik in Basel» 
(6. Mai 2026 an PetKo) 

26.5165.01 

25.  Petition P513 "Schutz vor häuslicher Gewalt auch für geflüchtete Frauen" 
(3. Juni 2026 an PetKo) 

26.5170.01 

26.  Petition P514 "Für ein öffentliches Restaurant und eine zugängliche Dachterrasse in der alten 
Hauptpost Basel" (3. Juni 2026 an PetKo) 

26.5171.01 

   

 Wahlvorbereitungskommission (WVKo)  

27.  Rücktritt von Monika Guth Eichner als Richterin am Strafgericht per 20. April 2026  
(15. April 2026 an WVKo) 

26.5140.01 

28.  Rücktritt von Eva Sofia Hersberger als Richterin am Strafgericht per 16. April 2026 
(22. April 2026 an WVKo) 

26.5150.01 

   

 Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK)  

29.  Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Verlängerung der Frist für die Festlegung von 
Abstimmungen (23. Juni 2022 an JSSK / 15. Mai 2024 stehen lassen) 

18.5190.04 

30.  Finanzierung des E-Voting-Testbetriebs in den Jahren 2027-2036, Ratschlag des RR 
(10. September 2025 an JSSK) 

25.0941.01 

31.  Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-Stadt betreffend aktives Stimm- und Wahlrecht 
für 16-Jährige und zu einer Änderung des Wahlgesetzes und des Schulgesetzes sowie Motion 
Jo Vergeat und Konsorten betreffend aktives Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige, Ratschlag 
des RR (12. November 2025 an JSSK) 

25.1507.01 
25.1508.01 
19.5161.04 

32.  Motion Andreas Zappalà und Konsorten betreffend berufsmässige Vertretung durch die 
Interessenverbände an der Schlichtungsstelle und eventuell am Mietgericht, Zwischenbericht 
des RR (18. März 2026 an JSSK) 

20.5485.04 

33.  Motion Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Vertretung in Arbeitsstreitigkeiten, 
Zwischenbericht des RR (18. März 2026 an JSSK) 

24.5208.03 

34.  Motion Patrizia Bernasconi und Konsorten betreffend Vertretung in Mietstreitigkeiten, 
Zwischenbericht des RR (18. März 2026 an JSSK) 

24.5209.03 

35.  Kantonale Volksinitiative "50 Meter Hallenbad für Basel! - JETZT!" (15. April 2026 an JSSK) 22.0282.04 
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 Gesundheits- und Sozialkommission (GSK)  

36.  Campus Gesundheit; Änderung des Bebauungsplanes Nr. 215 vom 20. Mai 2015 und 
Abweisung der Einsprache, Ratschlag des RR (14. September 2022 an BRK / 19. Oktober 2022 
Mitbericht GSK / 19. März 2025 Rückweisung an BRK / Mitbericht GSK) 

22.0933.01 

37.  Teilrevision des Gesetzes über die Behindertenhilfe, Ratschlag des RR  
(15. Oktober 2025 an GSK) 

25.1234.01 

38.  Universitätsspital Basel (USB): Information über die Rechnung 2025, Bericht des RR 
(6. Mai 2026 an GSK) 

26.0511.01 

39.  Investitionen Universitätsspital Basel (USB) – Umwidmung des Darlehens zur Mitfinanzierung 
des Neubaus Klinikum 3 sowie Nachtragskredit für die Auszahlung der Darlehen an das 
Universitätsspital Basel (USB), Bericht des RR (6. Mai 2026 an FKom / Mitbericht GSK) 

23.1367.03 
26.0541.01 

40.  Teilrevision des Gesetzes über die öffentlichen Spitäler des Kantons Basel-Stadt (Öffentliche 
Spitäler-Gesetz, ÖSpG) sowie Motion der Gesundheits- und Sozialkommission betreffend 
Kenntnisgabe der Eignerstrategien der öffentlich-rechtlichen Spitäler an den Grossen Rat und 
Motion Stefan Wittlin und Konsorten betreffend Bewilligung von Grossinvestitionen der 
öffentlichen Spitäler durch den Grossen Rat, Ratschlag des RR (6. Mai 2026 an GSK) 

24.1391.01 
23.5324.03 
23.5297.03 

41.  Pilotprojekt für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen 
Personalressourcen - Implementierung in den Regelbetrieb der Sozialhilfe ab 2028, 
Ausgabenbericht des RR (3. Juni 2026 an GSK) 

26.0598.01 

42.  Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) - Genehmigung der Jahresrechnung 2025, 
Bericht des RR (3. Juni 2026 an GSK) 

26.0646.01 

   

 Bildungs- und Kulturkommission (BKK)  

43.  Ausrichtung einer Finanzhilfe für die spezialisierte Spiritual Care in den öffentlichen und privaten 
Spitälern sowie Gefängnissen im Kanton Basel-Stadt für vier Jahre sowie Anzug Barbara Heer 
und Konsorten betreffend Angebot sicherstellen und Qualitätssicherung für Seelsorge in 
Gefängnissen, Spitälern und Asylunterkünften für Angehörige nicht anerkannter Religionen, 
Ratschlag des RR (15. April 2026 an BKK) 

25.1428.01 
19.5090.04 

44.  Teilrevision des Kulturfördergesetzes vom 21. Oktober 2009 (Stand Mai 2022); Übertragung 
von Aufgaben an Dritte, Ratschlag des RR (6. Mai 2026 an BKK) 

26.0508.01 

45.  Lehrstellensituation und Situation im Bereich der beruflichen Nachholbildung im Kanton Basel-
Stadt 2025 / Lehrstellenbericht 2025, Bericht des RR (3. Juni 2026 an BKK) 

26.0599.01 

   

 Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK)  

46.  Ausgabenbewilligung zur Dach- und Fassadenbegrünung Globus Marktplatz, Basel; Antrag auf 
Beitragsfinanzierung zu Lasten des Mehrwertabgabefonds, Ratschlag des RR 
(11. September 2024 an UVEK / Mitberichte BRK und WAK / 26. Juni 2025 Rückweisung an 
UVEK mit Mitbericht der WAK) 

24.0933.01 

47.  Stand der Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im Jahr 2023; 
Partnerschaftliches Geschäft, Bericht des RR (5. Februar 2025 an UVEK) 

24.1832.01 

48.  Förderung des Ausbaus der Photovoltaik-Infrastruktur an Gebäuden im Kanton Basel-Stadt 
("Solaroffensive") und Teilrevisionen Bau- und Planungsgesetz (BPG) und Energiegesetz 
Basel-Stadt (EnG) und Bericht zu fünf Motionen und zwei Anzügen, Ratschlag des RR 
(10. September 2025 an UVEK / Mitbericht der BRK) 

25.0921.01 
19.5034.04 
21.5236.03 
23.5512.03 
23.5591.03 
24.5184.03 
21.5833.02 
20.5472.04 



10 
  

49.  Stadtklimakonzept: Ausgabenbewilligung für Anreizsysteme – Förderprogramm «Grünes Basel» 
(Handlungsfeld 9) sowie Anzug Brigitte Kühne und Konsorten betreffend Anreizsystem für 
Vertikalbegrünung sowie Nistmöglichkeiten für Tiere am Gebäude sowie Anzug Béla Bartha und 
Konsorten betreffend die Förderung der Biodiversität im privaten städtischen Raum durch ein 
zeitgemässes Beratungs- und Förderangebot, Ratschlag des RR (15. Oktober 2025 an UVEK) 

25.0358.01 
22.5419.02 
23.5236.02 

50.  Ausgabenbewilligung für die aktive Projektentwicklung Quartierparkings sowie Anzug Luca 
Urgese und Konsorten betreffend konkrete Planung von Quartierparkings, Ratschlag des RR 
(12. November 2025 an UVEK) 

25.0393.01 
19.5087.04 

51.  Bericht über den Stand der Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im Jahr 
2024; Partnerschaftliches Geschäft (10. Dezember 2025 an UVEK) 

25.1690.01 

52.  Mobilitätsmanagementkonzept für die Kantonsverwaltung Basel-Stadt, Bericht des RR 
(10. Dezember 2025 an UVEK / Mitbericht WAK) 

25.0427.01 

53.  Durchführung eines Wettbewerbs zur Sanierung und Neugestaltung der Rosentalanlage und die 
Weiterbearbeitung des Siegerprojekts, Ausgabenbericht des RR (7. Januar 2026 an UVEK) 

25.1835.01 

54.  Umsetzung von mobilen Elementen zur Freiraumverbesserung auf der Rosentalanlage und im 
Rosentalquartier, Ausgabenbericht des RR (7. Januar 2026 an UVEK) 

25.1827.01 

55.  Ausgabenbewilligung für den Tramabzweiger Margarethen-/Güterstrasse, Ratschlag des RR 
(4. Februar 2026 an UVEK) 

25.2049.01 

56.  Ausgabenbewilligung Ersatzbeschaffung E-LKW (11. März 2026 an UVEK) 26.0103.01 

57.  Stand und Entwicklung der Immissionen nichtionisierender Strahlung (NIS) im Jahr 2023; 
Jährliche Berichterstattung an den Grossen Rat gemäss § 19b Umweltschutzgesetz Basel-Stadt 
(USG BS) (15. April 2026 an UVEK) 

26.0185.01 

58.  Finanzielle Beteiligung des Kantons Basel-Stadt in Form eines Beitrags am «Quartierparking 
Riehenring 120» (15. April 2026 an UVEK) 

26.0219.01 

59.  Ausgabenbewilligung für einen Finanzierungsbeitrag an die Wärmeverbund Riehen AG (WVR) 
zum Ausbau der leitungsgebundenen Wärmeversorgung des WVR, Ratschlag des RR 
(6. Mai 2026 an UVEK) 

26.0092.01 

60.  Ausgabenbewilligung für das Tram Margarethenverbindung; Partnerschaftliches Geschäft, 
Ratschlag des RR (6. Mai 2026 an UVEK) 

26.0224.01 

61.  Projektierung und Einführung eines ersten Teils des Zielnetzes Tempo 30 und Motion Raphael 
Fuhrer und Konsorten betreffend integrale Signalisation von Tempo 30 in Basel-Stadt mit 
gleichzeitiger Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs gemäss Kantonsverfassung §30 und 
Anzug Brigitte Heilbronner und Konsorten betreffend Tempo 30 in der ganzen Stadt Basel 
während der Nacht und Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend flankierende 
Massnahmen im Wettsteinquartier zum Schutze der Wohnqualität und Anzug Michael Wüthrich 
und Konsorten betreffend Einführung von Tempo 30 in der Grenzacherstrasse im Umfeld der 
Kindergarten an der Kreuzung Peter Rot-Strasse sowie Anzug Lea Steinle und Konsorten 
betreffend Tempo 30 in der Erlenstrasse, Ausgabenbericht des RR (6. Mai 2026 an UVEK) 

25.2044.01 
21.5840.04 
11.5306.10 
16.5304.06 
13.5431.08 
18.5421.05 

62.  Ausgabenbewilligung zur Neugestaltung von Grünanlagen mit Naturschutzzone im Areal 
Walkeweg, Ratschlag des RR (3. Juni 2026 an UVEK) 

26.0555.01 

   

 Bau- und Raumplanungskommission (BRK)  

63.  Energetisch sinnvolle Sanierungen, Umbauten oder Erneuerungen (§ 106 des Bau- und 
Planungsgesetzes) sowie Motion der Bau- und Raumplanungskommission betreffend 
Vereinfachung des Baubewilligungswesens, Ratschlag des RR 
(16. Oktober 2019 an BRK) 

19.1369.01 
18.5155.03 

64.  Campus Gesundheit; Änderung des Bebauungsplanes Nr. 215 vom 20. Mai 2015 und 
Abweisung der Einsprache, Ratschlag des RR (14. September 2022 an BRK / 19. Oktober 2022 
Mitbericht GSK / 19. März 2025 Rückweisung an BRK / Mitbericht GSK) 

22.0933.01 
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65.  Lockerung und Vereinfachung der Bauvorschriften zur Stärkung des Blockrands sowie eine 
Differenzierung der Dachgeschossvorschriften sowie Bericht zum Anzug Stefan Wittlin und 
Konsorten betreffend Schaffung von Anreizen für die bauliche Verdichtung im Bestand, 
Ratschlag des RR (28. Juni 2023 an BRK) 

23.0449.01 
21.5232.02 

66.  Förderung des Ausbaus der Photovoltaik-Infrastruktur an Gebäuden im Kanton Basel-Stadt 
("Solaroffensive") und Teilrevisionen Bau- und Planungsgesetz (BPG) und Energiegesetz 
Basel-Stadt (EnG) und Bericht zu fünf Motionen und zwei Anzügen, Ratschlag des RR 
(10. September 2025 an UVEK / Mitbericht der BRK) 

25.0921.01 
19.5034.04 
21.5236.03 
23.5512.03 
23.5591.03 
24.5184.03 
21.5833.02 
20.5472.04 

67.  Dreispitz Nord; Zonenänderung, Festsetzung eines Bebauungsplans, Änderung der 
Lärmempfindlichkeitsstufen, Änderung des Wohnanteils, Änderung von Bau- und Strassenlinien 
sowie Abweisung von Einsprachen im Bereich Münchensteinerstrasse, Dornacherstrasse und 
Reinacherstrasse (Areal Dreispitz Nord), Ratschlag des RR (15. November 2025 an BRK) 

25.1417.01 

68.  Areal Lehenmatt Süd; Zonenänderung, Festsetzung eines Bebauungsplans, Änderung der 
Lärmempfindlichkeitsstufen, Änderung des Wohnanteils sowie Änderung von Strassenlinien im 
Bereich Lehenmattstrasse, Stadionstrasse, Birsstrasse und Muttenzerweg (Areal Lehenmatt 
Süd), Ratschlag des RR (7. Januar 2026 an BRK) 

25.1708.01 

69.  Teilrevision des Gesetzes über die Wohnraumförderung vom 5. Juni 2013 und 
Rahmenausgabenbewilligung für die Gewährung von Restfinanzierungsdarlehen zugunsten des 
gemeinnützigen Wohnraums sowie Motion Daniel Albietz und Konsorten betreffend 
Restfinanzierungsdarlehen für gemeinnützige Wohnbauträger, Ratschlag des RR 
(3. Juni 2026 an BRK) 

26.0321.01 
26.0331.01 
24.5424.03 

   

 Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK)  

70.  Ausgabenbewilligung zur Dach- und Fassadenbegrünung Globus Marktplatz, Basel; Antrag auf 
Beitragsfinanzierung zu Lasten des Mehrwertabgabefonds, Ratschlag des RR 
(11. September 2024 an UVEK / Mitberichte BRK und WAK / 26. Juni 2025 Rückweisung an 
UVEK mit Mitbericht der WAK) 

24.0933.01 

71.  Gaststaatpolitik des Bundes - Perspektiven für Basel; Teilrevision Standortförderungsgesetz 
sowie Rahmenausgabenbewilligung für die Jahre 2026 bis 2029, Ratschlag des RR 
(10. September 2025 an WAK) 

24.1109.01 

72.  Kantonaler Mindestlohn; Berichterstattung des Regierungsrates für 2024 
(10. September 2025 an WAK) 

25.1174.01 

73.  Teilrevision des Personalgesetzes vom 17. November 1999 (SG 162.100) betreffend 
Kündigungsmodalitäten und Bericht zum Anzug Annina von Falkenstein und Konsorten 
betreffend Änderung der Kündigungsbestimmungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
oberen Kaders aller dem Personalgesetz unterstellten Bereiche, Ratschlag des RR 
(15. Oktober 2025 an WAK) 

25.1370.01 
21.5766.04 

74.  Mobilitätsmanagementkonzept für die Kantonsverwaltung Basel-Stadt, Bericht des RR 
(10. Dezember 2025 an UVEK / Mitbericht WAK) 

25.0427.01 

75.  Kantonaler Mindestlohn; Berichterstattung 2025, Bericht des RR (3. Juni 2026 an WAK) 26.0666.01 

   

 Regiokommission (RegioKo)  

76.  Staatsbeitrag an die Regio Basiliensis (Interkantonale Koordinationsstelle IKRB) sowie an das 
Gemeinsame Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz (ORK) 
für die Jahre 2027-2030; Partnerschaftliches Geschäft, Ratschlag des RR  
(3. Juni 2026 an RegioKo) 

26.0645.01 
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 Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommissionen  

77.  Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH): Bericht zur Leistungsperiode 
2021- 2024; Partnerschaftliches Geschäft, Bericht des RR  
(15. Oktober 2025 an IGPK Universität) 

25.1395.03 

78.  Schweizerische Rheinhäfen: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2025; 
Partnerschaftliches Geschäft, Bericht des RR (3. Juni 2026 an IGPK Rheinhäfen) 

26.0702.01 
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Anträge auf Standesinitiative 
 

 

1. Antrag auf Einreichung einer Standesinitiative betreffend Einführung einer 
kostendeckenden Abgabe an der Quelle 

26.5244.01 
 

Gestützt auf Art. 160 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 und Art. 115 des Bundesgesetzes vom 13. 
Dezember 2002 über die Bundesversammlung wird der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beauftragt, bei 
der Bundesversammlung folgende Standesinitiative einzureichen:  

Die Eidgenössischen Räte werden aufgefordert: 

- Zu Lasten von Herstellern wie auch Inverkehrbringern von PFAS eine Abgabe auf PFAS zu erheben. 

- Mit diesen Geldern einen Fonds zur Deckung von Sanierungskosten in Zusammenhang mit PFAS, 
inklusive bodenrechtliche PFAS-Sanierungen, die Sanierung von mit PFAS belasteten 
Trinkwasserfassungen und weiterer Kontaminationen mit PFAS zu speisen.  

- Der Fonds soll auch Gelder für die Forschung zur Vermeidung von PFAS bereitstellen können. 

- Die Höhe der Abgabe soll sich an der inverkehrgebrachten Menge sowie am Belastungsrisiko der 
entsprechenden Substanzen bemessen. Dabei soll sie sämtliche Kosten für allfällige Sanierungen 
decken können sowie regelmässig überprüft und wenn nötig angepasst werden. 

Begründung:   

PFAS sind eine grosse Gruppe synthetischer Chemikalien, die in einer Vielzahl von Anwendungen in 
verschiedensten Bereichen vorkommen. Weil sie kaum abgebaut werden, belasten diese Ewigkeitschemikalien 
die Umwelt sehr lange, reichern sich in Böden an, und gelangen über Transferpfade wie etwa über die Luft, über 
Trinkwasser oder Nahrungsmittel in den menschlichen Körper. Die langfristigen Risiken der meisten PFAS für die 
menschliche Gesundheit sind noch nahezu unbekannt. Sie stehen im Verdacht, Krebs, Stoffwechselstörungen 
und Immunschäden auszulösen und können Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und Kinder im Mutterleib haben. 
Eine fortschreitende Kontamination und Anreicherung von PFAS in der Umwelt muss deshalb dringend verhindert 
werden. Schon heute lassen sich PFAS praktisch überall in der Natur und in allen Menschen nachweisen.  

Recherchen von Journalist:innen ergaben, dass die Sanierung von PFAS belasteten Standorten in der Schweiz in 
den nächsten 20 Jahren 26 Milliarden Franken kosten könnte, falls PFAS weiterhin in die Umwelt gelangen. 
Heute müssen diese Kosten primär von Eigentümern der belasteten Standorte oder der öffentlichen Hand und 
somit den Steuerzahlenden getragen werden. 

Wie die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK in einem Bericht zum Umgang der Schweiz mit problematischen 
Stoffen feststellt, wird dies dem in der Verfassung verankerten Verursacherprinzip nicht gerecht. Die EFK 
empfiehlt deshalb, dass alle Beteiligten der Wertschöpfungskette (insbesondere: Hersteller, Importeure und 
Inverkehrbringer) von PFAS eine vorgezogene Abgabe zur Deckung dieser Kosten leisten. 

Eine Abgabe auf PFAS an der Quelle könnte, dank ihrer lenkenden Wirkung, die externen Kosten von PFAS-
Belastungen senken und die verbleibenden Sanierungskosten gemäss Verursacherprinzip decken. Im Zentrum 
steht ein marktwirtschaftlicher Anreiz, welcher die Verwendung von PFAS bepreist, Investition in sichere 
Alternativen belohnt und dazu beiträgt, den Innovationsstandort Schweiz und seine Wirtschaft zukunftsfähig 
aufzustellen. 

Die Initianten sind davon überzeugt, dass mit einer derartigen Lenkungsabgabe, der Schutz der Bevölkerung vor 
PFAS mittel- bis langfristig erreicht werden kann. 

Béla Bartha, Harald Friedl, Brigitta Gerber, Michael Graber, Jean-Luc Perret, Brigitte Kühne 
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Motionen 
 

 

1. Motion betreffend Überbrückungsregelung bei der Besteuerung von 
Motorfahrzeugen (vom 3. Juni 2026) 

26.5185.01 
 

Die Klimaschutzstrategie des Kantons Basel-Stadt sieht vor, dass bis 2037 rund 97% der immatrikulierten 
Personenwagen emissionsfrei unterwegs sind. Der aktuelle Stand liegt jedoch deutlich darunter: Ende 2025 
waren lediglich etwa 5,4 % der Personenwagen rein elektrisch betrieben (vgl. SA 26.5024.02). Der Regierungsrat 
hält selbst fest, dass die gesetzten Ziele bis 2037 kaum erreichbar sind – selbst dann, wenn ab sofort nahezu 
ausschliesslich emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen würden. Um sich diesen Zielvorgaben zumindest 
deutlich anzunähern, sind daher dringend zusätzliche Massnahmen erforderlich. 

Gleichzeitig verfolgt die kantonale Mobilitätsstrategie nicht nur die Dekarbonisierung der Fahrzeugflotte, sondern 
auch eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs (MIV). Ziel ist es, die Verkehrsmenge insgesamt zu 
senken, um Emissionen und Flächenverbrauch zu reduzieren.   

Ein wichtiges Instrument ist dabei die kantonale Motorfahrzeugsteuer. Nach geltendem Recht erhalten rein 
elektrisch betriebene Personenwagen einen Steuerrabatt von  

50%, solange der Anteil dieser Fahrzeuge unter fünf Prozent des gesamten Fahrzeugbestands liegt (§3, Abs. 9 
Gesetz über die Besteuerung der Motorfahrzeuge). Die 5%-Schranke wurde jedoch bereits Ende 2025 
überschritten (vgl. SA 26.5024.02), sodass der Rabatt schon Ende 2026 auslaufen müsste.  

Parallel dazu wurde mit der Motion 23.5581 eine umfassende Überarbeitung der Motorfahrzeugsteuer 
angestossen. Dabei wird die Motorfahrzeugsteuer bezüglich der finanziellen Belastung in Abhängigkeit der 
Umweltbelastung angepasst. Dieser Prozess ist derzeit noch nicht abgeschlossen und die neue 
Motorfahrzeugsteuer tritt frühstens 2030 in Kraft.  

Auf lange Sicht ist es sinnvoll, dass alle Fahrzeuge ihrer Umweltbelastung entsprechend angemessen besteuert 
werden. Damit die bestehende Lenkungs-wirkung der Motorfahrzeugsteuer aber nicht abrupt entfällt und 
weiterhin Anreize für emissionsarme Fahrzeuge bestehen, ist eine Übergangslösung nötig, bis die Revision der 
Motorfahrzeugsteuer umgesetzt wird. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat beauftragt:  

- eine möglichst lückenlose Weiterführung des Steuerrabatts für rein elektrisch betriebene Personenwagen 
im Sinne der bisherigen Regelung bis zur Umsetzung der Revision der Motorfahrzeugsteuer (Motion 
23.5581) zu gewährleisten. 

- die geförderten Fahrzeugkategorien auf alle elektrisch betriebenen Fahrzeuge auszuweiten. 

Leoni Bolz, Brigitte Kühne, Jean-Luc Perret, Raffaela Hanauer, Brigitta Gerber, Fina Girard, Anouk 
Feurer, Johannes Barth, Michael Graber, Oliver Bolliger, Tobias Christ, Christoph Hochuli 

 

 

2. Motion betreffend Streichung der kantonalen Lenkungsabgabe für 
Privathaushalte (vom 3. Juni 2026) 

26.5192.01 
 

Zum Zwecke der Verbrauchslenkung erhebt der Kanton eine Lenkungsabgabe auf dem Stromverbrauch und 
verwendet die Erträge für die Ausrichtung eines verbrauchsunabhängigen Strompreis-Bonus. 

So ist die Lenkungsabgabe und der Strompreis-Bonus im § 27 Energiegesetz definiert. 

Die Absicht ist, mit einem finanziellen Anreiz die Bevölkerung und die Betriebe zum Stromsparen zu bewegen. Es 
geht auch darum, den Gesamtverbrauch im Kanton Basel-Stadt merklich zu senken. 

Die Lenkungsabgabe und der Strompreis-Bonus wird bezüglich Privathaushalte und Gewerbe separat erhoben 
und zurückerstattet. 

Die Privathaushalte machen nur ca. 25% des Strombezuges im Kanton aus. Die Höhe der Abgabe ist 4.5 Rp/kWh 
und die Rückvergütung beläuft sich auf CHF 60.00 pro Person und Jahr. Was das genau bedeutet, zeige ich 
anhand zweier Beispiele: 

Der durchschnittliche Verbrauch eines Einpersonenhaushaltes ist 2200 kWh/Jahr, was eine Lenkungsabgabe von 
CHF 99.00 ergibt. Mit dem erhaltenen Betrag des Stromsparbonus von CHF 60.00 ergibt dies Mehrkosten von 
CHF 39.00/Jahr, was CHF 3.25/Monat bedeutet. Bei einem hohen Verbrach von 3300 kWh/Jahr würde die 
Mehrbelastung auch nur ca. CHF 4.90/Monat bedeuten. 

Der durchschnittliche Verbrauch eines 4-Personenhaushaltes ist 1000 kWh/Jahr/Person was eine 
Lenkungsabgabe von CHF 45.00/Jahr/Person ergibt. Mit dem erhaltenen Betrag des Stromsparbonus von CHF 
60.00/Person ergibt dies ein Gewinn von CHF 15.00/Jahr/Person was CHF 1.25/Monat/Person bedeutet. 

Diese Zahlen zeigen deutlich auf, dass der finanzielle Anreiz sehr marginal bis unbedeutend ist, um effektiv aus 
finanziellen Gründen Strom zu sparen. Daher stellt sich die Frage, ob der Aufwand das System zu betreiben den 
Nutzen rechtfertigt. Aus meiner Sicht ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis für diese Lenkungsabgabe nicht mehr 
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gegeben. Hinzu kommt, dass der Strombezug aus Photovoltaikanlagen von der Lenkungsabgabe befreit ist. Laut 
Energiegesetz müsste die Rückvergütung an diese Haushalte gestrichen oder zumindest reduziert werden, was 
nach meiner Kenntnis nicht angewendet wird. 

Aus den obgenannten Gründen soll der Regierungsrat das Energiegesetz entsprechend anpassen und die 
Erhebung einer kantonale Lenkungsabgabe auf dem Stromverbrauch der Haushalte und Verwendung der 
Erträge für die Ausrichtung eines verbrauchsunabhängigen Strompreis-Bonus streichen. 

Remo Gallacchi, Bruno Lötscher-Steiger, Andrea Strahm, Marina Schai, Franz-Xaver Leonhardt, 
Balz Herter, Daniel Albietz 

 

 

3. Motion betreffend ein Armutsmonitoring in Basel-Stadt 26.5230.01 
 

Um Armut wirksam zu bekämpfen, braucht es verlässliche, regelmässige und umfassende Daten. Der 
Regierungsrat Basel-Stadt hat mit den Studien zum Nichtbezug von Sozialleistungen bereits wichtige Daten zu 
einem partiellen Faktor von Armut erfasst und erschlossen.1 Diese Arbeiten leisten einen bedeutenden Beitrag, 
um Armut im Kanton Basel-Stadt besser zu verstehen. Auch das statistische Amt veröffentlicht sporadisch 
Datensätze zu Sozialleistungen und deren Bezug (bspw. die Sozialkennzahlen). Dennoch reichen die 
bestehenden Instrumente nicht aus, um ein umfassendes Bild der Armutslage in Basel-Stadt zu zeichnen. Armut 
ist ein vielschichtiges Phänomen, das nicht nur den Nichtbezug von Sozialleistungen, sondern unter anderem 
auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse, hohe Wohnkosten, Bildungsbenachteiligungen und gesundheitliche 
Ungleichheiten umfasst. 

Mehrere Kantone (bspw. Baselland, Jura, Solothurn, Aargau, Waadt und Wallis) verfügen darum mittlerweile über 
Armutsmonitorings oder haben deren Einführung beschlossen.2 Eine fundierte und regelmässige Analyse der 
Armutssituation ist Voraussetzung für eine wirksame Armutsbekämpfung und -prävention. Diese Monitorings 
ermöglichen genaue Aussagen über die Ursachen von Armut, über Armutsbetroffene und Risikogruppen sowie 
über die Entwicklung von Armut. Auf der Basis von diesen Daten und Fakten können Massnahmen gezielt 
entwickelt werden. In seiner Antwort auf die Interpellation 21.5775.01 aus dem Jahr 2021 hat der Regierungsrat 
selbst festgehalten, dass er ein Armutsmonitoring einführen will. Seitdem sind mehrere Jahre vergangen, ohne 
dass ein umfassendes Monitoring eingeführt wurde. Die Einführung würde mittlerweile auch in einem regionalen, 
nordwestschweizerischem Kontext Sinn machen, um die bereits teilnehmenden Kantone Baselland, Solothurn, 
Jura und Aargau ergänzen. Ein regelmässiges Armutsmonitoring schafft Transparenz, ermöglicht evidenzbasierte 
Politik und stellt sicher, dass die Armutsbekämpfung auf fundierten und aktuellen Daten basiert. Es ist ein 
zentrales Instrument, um gezielt dort zu handeln, wo die Not am grössten ist und um die Wirkung von 
Massnahmen und staatlichen Leistungen zu überprüfen.3  

Auf nationaler Ebene wurde der erste Monitoringbericht im November 2025 verabschiedet. Dieser lässt aber 
keine Rückschlüsse auf die Situation in den Kantonen zu. Zudem verfügen nur die Kantone über Steuerdaten 
über die Einkommens- und Vermögenssituation, die aber wichtig wären für ein Armutsmonitoring.  

Der Regierungsrat wird darum beauftragt, in den nächsten zwei Jahren die nötigen Grundlagen zu schaffen und 
ein regelmässiges Armutsmonitoring für den Kanton Basel-Stadt einzuführen.  
1 https://www.bs.ch/medienmitteilungen/wsu/2026-neue-studie-zum-nichtbezug-von-sozialleistungen-zeigt-positive-entwicklungen (04.03.2026) 

2 Siehe beispielhaft für den Kanton Baselland: https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-
kirchendirektion/sozialamt/armutsmonitoring (04.03.2026) 

3 Dabei soll auch dem Aspekt der “versteckten Armut” Rechnung getragen werden. (https://www.caritas.at/ueber-uns/publikationen/armut-zahlen-
und-fakten/studie-versteckte-armut/) 

Nicole Amacher, Beda Baumgartner, Bruno Lötscher-Steiger, Bülent Pekerman, Niggi Daniel 
Rechsteiner, Melanie Nussbaumer, Nicola Goepfert, Balz Herter, Luca Urgese 

 

 

4. Motion betreffend verbesserten Zugang zu zahnärztlicher Versorgung für 
Haushalte in finanziell prekären Verhältnissen 

26.5231.01 
 

Gemäss aktuellen Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) sucht ein Grossteil der Bevölkerung regelmässig 
zahnärztliche Versorgung auf. Gleichzeitig zeigen dieselben Erhebungen deutlich, dass finanzielle 
Einschränkungen ein wesentliches Hindernis darstellen: Personen verzichten aus Kostengründen rund viermal 
häufiger auf notwendige zahnärztliche Behandlungen als auf andere medizinische Leistungen. Besonders 
betroffen sind Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen sowie Kinder aus armutsbetroffenen Haushalten. 

Armut bleibt auch in der Schweiz eine verbreitete Realität. Im Jahr 2024 waren 8,4 % der ständigen 
Wohnbevölkerung von Einkommensarmut betroffen, während insgesamt 16,4 % als armutsgefährdet gelten. Im 
Kanton Basel-Stadt entspricht dies rund 34’500 Personen. Armut geht nachweislich mit einer schlechteren 
Gesundheit, erhöhter Multimorbidität und einer deutlich tieferen Lebenserwartung einher. 

Zwar besteht in Basel-Stadt mit den einkommensabhängig reduzierten Tarifen an der Universitätszahnklinik Basel 
(UZB) ein wichtiges Instrument zur Verbesserung des Zugangs. Anspruch auf Vergünstigungen haben bisher 
Personen mit individueller Prämienverbilligung (IPV) der Stufen 1–12. Dennoch zeigen Erfahrungen aus der 
Praxis, dass selbst diese reduzierten Kosten für viele Betroffene nicht tragbar sind. In der Folge müssen 
gemeinnützige Organisationen und Stiftungen einspringen, um dringliche Behandlungen zu ermöglichen. Ein 
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gleichberechtigter Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung – einschliesslich der 
Zahngesundheit – darf nicht von privaten Unterstützungsstrukturen abhängig sein. 

Zudem führt die aktuelle Regelung dazu, dass Betroffene häufig erst in fortgeschrittenen Stadien von 
Zahnerkrankungen Behandlung suchen. Dies ist sowohl aus gesundheitspolitischer wie auch aus sozialpolitischer 
Sicht problematisch. 

Vor diesem Hintergrund fordern die Motionär:innen, die Verordnung betreffend die soziale Zahnpflege, gestützt 
auf §§ 11 bis 13 und 14 Abs. 2 Gesundheitsgesetz (GesG)1 und entsprechend die GWL vom UZB in folgendem 
Sinne anzupassen: 

1. dass die Anspruchsberechtigung für vergünstigte zahnärztliche Behandlungen an der UZB auf alle IPV-
Stufen ausgeweitet wird; 

2. dass für alle Personen mit IPV der Sozialtarif verrechnet wird, analog zu Regelungen für Personen mit 
Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen (ausgenommen Personen mit entsprechender 
Zusatzversicherung);  

3. dass die Information über die geltenden Vergünstigungen verbessert wird, insbesondere durch eine 
systematische Beilage entsprechender Informationen zu den IPV-Verfügungen durch das Amt für 
Sozialbeiträge, Familienpass und weitere. 

1 https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/328.210 

Melanie Nussbaumer, Christine Keller, Oliver Bolliger, Johannes Sieber, Ismail Mahmoud, Marina 
Schai, Christoph Hochuli, Anina Ineichen, Beda Baumgartner, Maria Ioana Schäfer, Nicole 
Amacher 

 

 

5. Motion betreffend Übernahme der Verlustscheine aus 
Krankenkassenforderungen 

26.5232.01 
 

Seit dem 1. Juli 2025 können die Kantone gemäss Art. 64a Abs. 6 KVG Verlustscheine aus 
Krankenkassenforderungen von den Versicherern übernehmen, sofern diese 90 Prozent der Forderungen 
begleichen. Per Gesetz müssen die Kantone, die aus unbezahlten Prämien und Kostenbeteiligungen 
entstandenen Verlustscheine der Krankenkassen ohnehin zu 85 Prozent finanzieren, die Verlustscheine bleiben 
aber dennoch beim Versicherer. Wenn die Krankenkasse die Forderungen eingetrieben hat, muss sie dem 
Kanton aber nur die Hälfte zurückzahlen, der Kanton macht also bei der alten Regelung ein Minus. Gleichzeitig 
haben die Krankenkassen nur wenig Anreize, die offenen Forderungen einzutreiben, weil der Kanton sowieso den 
Grossteil zahlen muss.  

Der Kanton verfügt über die nötigen Strukturen, um die Personen der Schuldenberatung zuzuführen und 
individuelle Zahlungsvereinbarungen zu vereinbaren. Das Beispiel des Kantons Neuenburg, welcher dieses 
Modell bereits vor der Gesetzesänderung mit einzelnen Krankenkassen praktizierte, bestätigt dies.1 Von diesen 
Erfahrungen kann profitiert werden. Entscheidend ist: Wer Verlustscheine hat, kann die Kasse nicht wechseln und 
bleibt in einem teuren Modell gefangen. Und Schulden bei den Krankenkassen gehören, zusammen mit 
Steuerschulden, zu den häufigsten Zahlungsrückständen.2 Die Prämienausstände wachsen Monat für Monat, die 
Schuldenspirale dreht sich weiter. Die Übernahme durch den Kanton durchbricht diesen Teufelskreis. Der vom 
Regierungsrat in einer Interpellationsantwort3 angeführte Einzelfallansatz über die Sozialhilfe erreicht hingegen 
nur einen Bruchteil der Betroffenen. Gerade «Working Poor», die knapp über den Sozialhilfegrenzen leben, fallen 
durch dieses Raster. Auch das Argument, Inkasso sei eine Kernaufgabe der Versicherer, greift bei 
Verlustscheinen zu kurz: Hier ist die reguläre Eintreibung bereits gescheitert. Es handelt sich nicht mehr um eine 
versicherungstechnische, sondern um eine sozialpolitische Aufgabe. 

Die Motionär:innen beauftragen den Regierungsrat, 

1. dass der Kanton Basel-Stadt die Möglichkeit gemäss Art. 64a Abs. 6 KVG nutzt und ab dem 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen gegen Abgeltung von 90 
Prozent der Forderungen von den Versicherern übernimmt; 

2. dass die Bewirtschaftung der übernommenen Verlustscheine in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Sozialbeiträge und bestehenden Schuldenberatungsstellen organisiert wird; 

3. abzuklären, bis wann eine Anmeldung beim Bundesamt für Gesundheit gemäss Art. 105f bis KVV für das 
folgende Kalenderjahr erfolgen müsste und welche weiteren Schritte dafür nötig wären. 

1 Der Kanton Neuenburg kauft gestützt auf vertragliche Vereinbarungen mit den Krankenkassen die Verlustscheine bereits seit 2015 zurück und 
ermöglicht den Betroffenen so den Kassenwechsel, siehe: 
https://www.ne.ch/sites/default/files/migration/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2025/25010_CE_Annexe.pdf (29.04.2026) 

2 Verschuldung | Bundesamt für Statistik - BFS 

3 https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200113221 (29.04.2026) 

Ismail Mahmoud, Beda Baumgartner, Nicole Amacher, Pascal Pfister, Pascal Messerli, Christoph 
Hochuli, Oliver Bolliger, Anina Ineichen, Nicola Goepfert 
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6. Motion betreffend Genehmigung des Erwerbs von Liegenschaften im 
Finanzvermögen durch den Grossen Rat 

26.5236.01 
 

Der Kanton Basel-Stadt hat mit dem Erwerb der Areale «Im Surinam» und «Horburg» mit insgesamt knapp 600 
Wohnungen seine Rolle als Akteur im Wohnungs- und im Bodenmarkt deutlich ausgebaut. Bereits 2022 hatte er 
mit dem Areal «Clara» ein Geviert mit 200 Wohnungen übernommen. Über die Kaufpreise schweigt sich der 
Kanton aus. Bekannt ist jedoch, dass es sich jeweils um dreistellige Millionenbeträge handelt. 

Der Kauf entspricht einer aktiven Bodenpolitik gemäss § 50a des Finanzhaushaltsgesetzes. Die Volumina der 
vorstehend genannten Arealkäufe zeigen aber auch die politische Tragweite solcher Geschäfte. Wenn der Kanton 
Boden gezielt als Instrument einsetzt, um wohnungs-, städtebau- und gesellschaftspolitische Ziele zu erreichen, 
handelt es sich um einen strategischen Eingriff in den Markt. Der Kanton tritt damit als Eigentümer und 
Baurechtsgeber mit unmittelbarer Wirkung auf den Wohnungs- und Bodenmarkt auf und beeinflusst die 
Entwicklung ganzer Quartiere, die Rahmenbedingungen für private Investoren sowie mittelbar auch Mietpreise 
und Nutzungsstrukturen. 

Unabhängig davon, wie man zu einer solchen aktiven Bodenpolitik steht, stellen sich Fragen der demokratischen 
Legitimation solcher Käufe. Der Regierungsrat kann diese heute unabhängig vom Kaufpreis in eigener 
Kompetenz abschliessen. Er finanziert sie jedoch über Steuergelder bzw. Schulden, die von den 
Steuerzahlenden abzutragen sind. Die mit dem entsprechenden Finanzvermögen verbundenen Risiken werden 
ebenfalls von den Steuerzahlenden getragen. So hat der Anstieg der Liegenschaftswerte zu einer signifikanten 
Aufwertung im Finanzvermögen geführt, mit direktem Einfluss auf den Überschuss und die Schuldenbremse. 
Umgekehrt ist denkbar, dass bei einem erheblichen Wertverlust der Liegenschaften substanzielle Defizite zu 
verzeichnen und Massnahmen gemäss Schuldenbremse zu ergreifen wären. 

Auch mit Blick auf diese finanzpolitische Tragweite ist es angebracht, solche Entscheide demokratisch breiter 
abzustützen. Dies umso mehr, da gemäss verfassungsmässiger Kompetenz der Regierungsrat das 
Finanzvermögen eigenständig und ohne Einfluss des Grossen Rates verwaltet. 

Dass eine solche Kompetenzordnung praktikabel ist, zeigt das Beispiel der Gemeinde Riehen: nach § 21 Abs. 3 
lit. j der Gemeindeordnung genehmigt der Einwohnerrat Rechtsgeschäfte über Grundstücke im Finanzvermögen 
mit einem Wert über 12 Millionen Franken. So wird sichergestellt, dass weitreichende Entscheidungen 
demokratisch abgestützt sind, während kleinere Geschäfte weiterhin auf Exekutivebene abgewickelt werden 
können. 

Im Sinne der vorstehenden Ausführungen wird der Regierungsrat beauftragt, dem Grossen Rat innert eines 
Jahres eine Vorlage zur Änderung der gesetzlichen Grundlagen zu unterbreiten, wonach der Erwerb von 
Liegenschaften im Finanzvermögen ab einer zu definierenden Schwelle (Vorschlag: 50 Millionen Franken) dem 
Grossen Rat zur Genehmigung vorzulegen sind. 

Luca Urgese, Annina von Falkenstein, Lorenz Amiet, Bülent Pekerman, Daniel Albietz 

 

 

7. Motion betreffend Einführung einer Registrierungspflicht für 
Kurzzeitvermietungen und Business Apartments 

26.5237.01 
 

Die Antwort des Regierungsrats auf den Anzug «Wohnen ist kein Gewerbe – gewerbliches Airbnb und Business 
Apartments regulieren»1 zeigt zwar, dass das Problem erkannt wurde, doch bleibt der Vollzug weiterhin 
ungenügend. Für eine weitere Überprüfungsrunde haben wir aber keine Zeit. Wir brauchen jetzt griffige 
Massnahmen, sonst verlieren wir noch mehr Wohnraum durch Zweckentfremdung. Es besteht dringender 
Handlungsbedarf.  

Als zentrales Instrument erweist sich die Registrierungspflicht. Das zeigt eine aktuelle Regulierungsübersicht zur 
Beschränkung von gewerblichen Kurzzeitvermietung in der Schweiz.2 Anbieterinnen und Anbieter von 
Kurzzeitvermietungen sowie möblierten Business Apartments haben sich vor Aufnahme der Vermietung bei der 
zuständigen Behörde zu registrieren. Jede registrierte Unterkunft erhält eine entsprechende 
Registrierungsnummer. Diese ist auf sämtlichen Inseraten und digitalen Plattformen anzugeben. Mit der 
Registrierung ist der Nachweis verbunden, dass es sich beim entsprechenden Angebot nicht um eine 
Zweckentfremdung von Wohnraum handelt bzw. eine entsprechende Bewilligung vorliegt. 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat innerhalb von zwei Jahren eine Änderung der gesetzlichen 
Grundlagen vorzulegen, mit welcher für Kurzzeitvermietungen, insbesondere über digitale Plattformen wie bspw. 
Airbnb, sowie für möblierte Business Apartments eine verbindliche Registrierungspflicht eingeführt wird. 
1 https://grosserrat.bs.ch/dokumente/100412/000000412603.pdf    

2 https://www.sab.ch/wp-content/uploads/2025/11/Aktuelle-Ansaetze-zur-Regulierung-von-Airbnb_Version-2.pdf  

Ivo Balmer, Bülent Pekerman, Christoph Hochuli, Johannes Sieber, Andrea Strahm, Pascal 
Messerli, Fina Girard, Jo Vergeat, Daniel Gmür, Alex Ebi, Salome Bessenich, Patrizia Bernasconi, 
Pascal Pfister, Tim Cuénod, Jenny Schweizer 

 

 

https://grosserrat.bs.ch/dokumente/100412/000000412603.pdf
https://www.sab.ch/wp-content/uploads/2025/11/Aktuelle-Ansaetze-zur-Regulierung-von-Airbnb_Version-2.pdf
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8. Motion betreffend Boost für Projekte in der Grundlagenforschung an der 
Universität Basel (Pioneer-Fellowship-Modell) 

26.5248.01 
 

Mit dem Biozentrum sowie weiteren Infrastrukturprojekten investiert der Kanton Basel-Stadt substanziell in 
exzellente Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre an der Universität Basel. Ergänzend engagiert sich der 
Kanton über Innovationsförderprogramme und Zusammenarbeit mit Institutionen wie Basel Area für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Standorts.  

Um das volle Innovationspotenzial dieser Investitionen auszuschöpfen, besteht jedoch eine zentrale Lücke: Es 
fehlt an einem gezielten Förderinstrument, das vielversprechende Forschungsprojekte der Universität Basel 
systematisch in Richtung Anwendung, Ausgründung und Marktfähigkeit begleitet.  

Zwar existiert mit dem Propelling Grant ein erstes Instrument, das Projekte mit bis zu CHF 50’000 unterstützt. 
Gerade in kapitalintensiven Bereichen wie den Life Sciences reicht dieser Betrag jedoch oft nicht aus, um die Zeit 
zwischen vielversprechenden Resultaten und wirkungsvollen, vermarktbaren Lösungen zu überbrücken. Mit dem 
Förderbereich Forschungskooperationen im Life Sciences Bereich des Standortpakets besteht ein Gefäss, das 
diese Lücke teilweise adressiert, jedoch nur im spezifischen Wirkungsfeld von globalem gesellschaftlichem 
Nutzen und nur unter Zusammenarbeit der Universität Basel mit der steuerpflichtigen forschenden Industrie. Ein 
spezifisches, ausreichend dotiertes, innerhalb der Universität Basel wirkendes Fördermodell im Sinne der basel-
städtischen Innovations- und Standortförderung existiert aktuell nicht. 

Ein bewährtes Modell bietet die ETH Zürich mit ihrem Pioneer Fellowship. Dieses ermöglicht es Forschenden, 
über einen Zeitraum von 18 Monaten substanzielle Mittel (rund CHF 180’000 pro Projekt) zu erhalten, um ihre 
Projekte gezielt weiterzuentwickeln. Dadurch wurden seit 2010 aus 150 vergebenen Fellowships 90 Firmen 
gegründet. Es entstehen also regelmässig erfolgreiche Spin-offs, die zur Innovationskraft und internationalen 
Sichtbarkeit des Standorts beitragen. 

Ein vergleichbares Instrument an der Universität Basel würde: 

• die Entstehung von Spin-offs fördern,  

• durch die Entstehung von Spin-offs die Wettbewerbsfähigkeit stärken,  

• und in Verbindung mit bestehenden Fördermassnahmen Wertschöpfung in Basel-Stadt generieren. 

Besonders vor dem Hintergrund möglicher Kürzungen bei nationalen Förderinstitutionen wie dem 
Schweizerischer Nationalfonds (SNF) oder Innosuisse gewinnt ein solches kantonales Instrument zusätzlich an 
Bedeutung. 

Wesentlich ist dabei, dass es sich nicht um eine generelle Erhöhung der Grundfinanzierung der Universität 
handelt, sondern um eine gezielte, kompetitive Förderung ausgewählter Projekte mit klaren Umsetzungszielen. 
Voraussetzung soll insbesondere sein, dass die Universität bzw. die beteiligten Fakultäten und Institute 
substanzielle In-kind-Leistungen (z. B. Infrastruktur, Labore, Coaching und Betreuung) bereitstellen. Mit dem 
Innovation Office der Universität Basel besteht ein fachlich versiertes und bestens vernetztes Team, das die 
Fördermittel vergeben und deren sachgerechten Einsatz begleiten könnte. 

Die Motionärin bittet den Regierungsrat daher,  

- eine umsetzbare Strategie zur Einführung eines gezielten Innovationsförderprogramms nach dem Vorbild 
eines Pioneer Fellowship an der Universität Basel zu erarbeiten und innerhalb von vier Jahren unter 
Einbezug der Universität Basel zu implementieren. Dieses Pioneer Fellowship Modell soll die Lücke 
zwischen der an der Universität Basel betriebenen Forschung und bestehender Standortförderinstrumente 
ergänzen und darauf abzielen, Spin-offs zu ermöglichen und permanent in Basel-Stadt zu halten. Es soll 
hauptsächlich auf die Umsetzung von Forschungsergebnissen aus der Grundlagenforschung ausgerichtet 
sein, aber auch innovative Forschung in anderen Bereichen ermöglichen.   

- In seinen Erwägungen eines entsprechenden Innovationsförderprogramms aufzuzeigen, ob die 
Finanzierung über bestehende Fördergefässe im Bereich Innovationsförderung und Standortförderung 
möglich wäre oder wie dies anderweitig finanziert werden kann. 

- Aufzuzeigen, wie gemessen werden kann, wie das geforderte Instrument nach Implementierung Wirkung 
entfaltet und inwiefern die genannten Ziele erreicht werden können. 

Annina von Falkenstein, Jérôme Thiriet, Tobias Christ, Lorenz Amiet, Luca Urgese, Jo Vergeat, 
Catherine Alioth, Daniel Albietz 

 

 

9. Motion betreffend Pflegeinitiative auf kantonaler Ebene konsequent umsetzen 26.5250.01 
 

In den letzten Jahren ist verstärkt sichtbar geworden, was Pflegende tagtäglich leisten: Sie tragen entscheidend 
zum Funktionieren unseres Gesundheitswesens und zum Wohlergehen unserer Gesellschaft bei. Gleichzeitig 
wurden die strukturellen Probleme unübersehbar – Personalmangel, zu lange Dienste, hohe Belastung, viele 
Berufsabgänge und ungenügende Rahmenbedingungen. Dies gefährdet sowohl die Pflegenden als auch die 
Patient:innen. 

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat die Pflegeinitiative im November 2021 mit fast 61 Prozent Ja-Stimmen 
angenommen. Basel-Stadt verzeichnete mit 66,6 Prozent den höchsten Ja-Anteil aller Kantone.  
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Während die erste Etappe der Umsetzung auf Bundesebene die Ausbildung stärkt, zielt die zweite Etappe auf 
bessere Arbeitsbedingungen und damit auf den dringend notwendigen Berufserhalt. Der Bundesrat hat dafür mit 
dem Entwurf des Bundesgesetzes über die Arbeitsbedingungen in der Pflege (BGAP) konkrete Mindeststandards 
in zehn Bereichen vorgeschlagen, darunter Arbeitszeit, Dienstplanung, Pikettdienst und kurzfristige Einsätze. Die 
Initiant:innen und Gewerkschaften kritisieren, dass die Massnahmen keineswegs der Volksinitiative gerecht 
werden. Gefordert wird eine deutliche Arbeitszeitreduktion, ein Personalschlüssel, der gute Pflege erlaubt, 
verbesserte Zuschläge in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen und die Verpflichtung aller Arbeitgeber, 
sich mindestens an die herrschenden kantonalen Gesetze und GAVs zu halten. Diese Massnahmen seien mit der 
entsprechenden Finanzierung versehen.   

Angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels und der stockenden Umsetzung auf eidgenössischer 
Ebene ist Basel-Stadt gefordert, den klaren Volksauftrag eigenständig und entschlossen umzusetzen. Gute 
Arbeitsbedingungen sind zentral, um Pflegende im Beruf zu halten und die Versorgungsqualität zu sichern.  

Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, dem Grossen Rat einen Massnahmenplan sowie die dazu nötige 
Ausgabenbewilligung vorzulegen, um die zweite Etappe der Pflegeinitiative im Kanton Basel-Stadt frühzeitig 
umzusetzen. Die wahrscheinlichen Minderausgaben (weniger Fluktuation, externes Personal, etc.) sollen dabei 
ebenfalls eingerechnet werden. Die Vorlage soll sich inhaltlich daran orientieren, dass sich die 
Arbeitsbedingungen der Pflegenden real, verbindlich und spürbar verbessern – insbesondere in den Bereichen 
Arbeitszeit, Pausen und Ausgleich von Mehrarbeit, Lohn und Inkonvenienzen, Dienstplanung, Personalschlüssel 
sowie Entlastung von administrativen Arbeiten. Gerade beim Personalschlüssel muss es auch in Spitälern klare 
Vorgaben und Transparenz geben, für wieviele Patient:innen eine Pflegeperson zuständig ist. Die Regierung 
antwortete auf den Anzug Weibel (22.5244.02), dass ein Meldesystem und eine definierte Nurse-to-Patient Ratio 
zu viel Aufwand wäre. Diese sind jedoch unverzichtbar für die Versorgungssicherheit. 

Zusätzlich sind die Sozialpartner zu verpflichten, Verhandlungen über Gesamtarbeitsverträge (GAV) zur weiteren 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen aufzunehmen. Die Vorgaben sollen für sämtliche stationären und 
ambulanten Leistungserbringenden im Kanton Basel-Stadt gelten und Voraussetzung dafür sein, auf der 
kantonalen Spitalliste geführt zu werden beziehungsweise eine kantonale Bewilligung zu erhalten. 

Julia Baumgartner, Maria Ioana Schäfer, Lea Wirz, Anina Ineichen, Jessica Brandenburger, Oliver 
Bolliger, Nicole Amacher 

 

 

10. Motion betreffend verbindliche und wirksame Frühförderung 26.5251.01 
 

Frühförderung reduziert langfristig Kosten für Bildung und das Sozialsystem, denn früh erworbene Kompetenzen 
verstärken spätere Lernerfolge. Diese These wird von einer OECD-Studie einerseits und von einem Whitepaper 
der Jacobs Foundation andererseits1 aufgestellt und anhand von weiteren Studien belegt.  

Beim Eintritt in den Kindergarten zeigt sich zunehmend, dass ein wachsender Anteil von Kindern nicht über die 
notwendigen basalen Kompetenzen verfügt. Dazu zählen insbesondere Defizite in der Sprachentwicklung, der 
Selbstregulation, der Aufmerksamkeit sowie im sozialen Verhalten und in der Selbstständigkeit.  

Diese Kompetenzen sind entscheidend für den weiteren Bildungserfolg. Fehlende Grundlagen zu Beginn der 
obligatorischen Schulzeit wirken sich nachweislich langfristig aus und lassen sich später nur mit deutlich höherem 
Aufwand und geringerer Wirksamkeit kompensieren. Obwohl der Kanton Basel-Stadt über ein breites Angebot im 
Bereich der frühen Förderung verfügt,2 zeigt die Praxis klar: Ein relevanter Teil der Kinder wird nicht ausreichend 
erreicht.  

Die wissenschaftliche und internationale Evidenz ist eindeutig: Frühförderung wirkt, insbesondere dann, wenn sie 
sehr früh einsetzt, verbindlich ist und möglichst alle Kinder erreicht, die es benötigen. Erfolgreiche Systeme (z.B. 
in nordischen Ländern oder mit integrierten Ansätzen wie in England) basieren auf klarer Steuerung, hoher 
Reichweite und verbindlichen Strukturen.       

Freiwillige Einzelangebote allein, wie es sie zurzeit in Basel gibt, genügen nicht, um alle Kinder wirksam zu 
erreichen. Trotz des breiten Angebotes fehlt: 

− eine systematische Datengrundlage zum Entwicklungsstand beim Schuleintritt 

− eine verbindliche Erreichung aller Kinder und Familien 

− eine klare gesetzliche Grundlage für ein kohärentes Gesamtsystem 

Die Erkenntnisse aus Forschung und internationalen Beispielen sind deutlich. 

Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Entscheidend ist, dass Basel-Stadt jetzt konsequent handelt. Denn 
eine wirksame Frühförderung ist eine zentrale Voraussetzung für Bildungsgerechtigkeit und langfristig eine der 
nachhaltigsten Investitionen in unsere Gesellschaft. 

Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, innerhalb von zwei Jahren dem Grossen Rat eine Vorlage zu 
unterbreiten, die eine wirksame und verbindliche Frühförderung im Kanton Basel-Stadt, sicherstellt inklusive eines 
Zeitplans zur Umsetzung. 

Dabei sind insbesondere folgende Punkte einzubeziehen: 

1. Verlässliche Datengrundlage schaffen 

− Systematische, wissenschaftlich fundierte Erhebung des Entwicklungsstands von Kindern beim 
Kindergarteneintritt und in der 1.Klasse.  
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− Aufbau eines kantonalen Monitorings mit regelmässiger Berichterstattung über Entwicklungsstände, 
Förderbedarf, Reichweite und Wirksamkeit der Frühförderung. 

− Systematische Identifikation von Entwicklungsrisiken, Förderbedarf und Versorgungslücken ab dem 
zweiten Lebensjahr sowie an definierten Übergängen (insbesondere vor dem Kindergarteneintritt, 
beim Kindergarteneintritt und in der 1. Klasse) auf der Grundlage wissenschaftlich validierter 
Instrumente. 

− Überprüfung der Verbindlichkeit der erfolgreichen frühen Deutschförderung in den Spielgruppen und 
Kitas       

2. Verbindliche Erreichung sicherstellen 

− Prüfung und Umsetzung von Massnahmen, mit denen alle Kinder und Familien erreicht werden      

− Weiterentwicklung der bestehenden Angebote mit dem Ziel höherer Verbindlichkeit und Wirksamkeit 

− Stärkung evidenzbasierter Prävention und der Ausbau wirksamer Elternarbeit.  
Dazu gehört u.a. die gezielte Sensibilisierung im Umgang mit digitalen Medien im frühen Kindesalter. 

3. Gesetzliche Grundlage schaffen 

− Erarbeitung der notwendigen gesetzlichen Grundlagen für eine verbindliche Frühförderung 

− Prüfung geeigneter Instrumente (z.B. verbindliche Elemente oder Rechtsansprüche) 
1  https://www.oecd.org/en/publications/reducing-inequalities-by-investing-in-early-childhood-education-and-care_b78f8b25-en.html 
Und Seite 31 Kapitel 5.5.https://jacobsfoundation.org/wp-content/uploads/2020/09/JF_Whitepaper_Investition_fru%CC%88he_Kindheit_final.pdf 

2  https://grosserrat.bs.ch/dokumente/100407/000000407075.pdf 

Sasha Mazzotti, Michela Seggiani, Catherine Alioth, Zaira Esposito, Claudio Miozzari, Brigitte 
Gysin, Jenny Schweizer, Sandra Bothe, Franz-Xaver Leonhardt, Laurin Hoppler 

 

 

11. Motion betreffend Caring City Basel: Einführung eines verbindlichen «Caring-
City-Planungsprinzips» bei grossen Arealentwicklungen 

26.5252.01 
 

Der Kanton Basel-Stadt steht – wie viele urbane Zentren – vor einem stark steigenden Bedarf an Pflege, 
Betreuung und Unterstützung. Prognosen zeigen, dass der Bedarf an Langzeitpflege in der Schweiz bis 2040 um 
mehr als 50 % zunehmen wird, insbesondere im ambulanten Bereich sowie bei stationären Angeboten. 

Bereits heute leben im Kanton Basel-Stadt rund 3'000 Menschen in Alters- und Pflegeheimen, verteilt auf etwa 37 
Einrichtungen. Gleichzeitig wird der Anteil älterer Menschen in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen. 
Ohne vorausschauende Planung besteht das Risiko, dass notwendige Angebote fehlen oder nur mit erheblichem 
finanziellem Aufwand nachträglich geschaffen werden können. 

Basel befindet sich in einer Phase intensiver Stadtentwicklung. Grosse Transformationsareale wie Klybeck-
/Westquai, Lysbüchel, Wolf oder Erlenmatt werden neu entwickelt, während bestehende Quartiere verdichtet 
werden. Die heute getroffenen planerischen Entscheide prägen die soziale Infrastruktur für Jahrzehnte. 

Internationale Erfahrungen zeigen, dass Städte erfolgreicher sind, wenn sie Pflege, Betreuung und Unterstützung 
frühzeitig in die Quartierplanung integrieren. Die sogenannte Caring-City-Perspektive versteht Sorgearbeit als 
grundlegenden Bestandteil des urbanen Lebens und stellt sicher, dass entsprechende Angebote quartiersnah 
verfügbar sind. Dabei geht es nicht primär um den Ausbau staatlicher Einrichtungen, sondern um geeignete 
planerische Rahmenbedingungen: Flächen, Nutzungsmöglichkeiten sowie eine frühzeitige Koordination zwischen 
Stadtentwicklung, Gesundheits- und Sozialpolitik. 

Eine solche vorausschauende Planung reduziert langfristige Kosten, stärkt ambulante Versorgungsformen und 
erhöht die Resilienz sowie die Attraktivität von Quartieren. Die Caring-City-Perspektive verbindet damit soziale 
Verantwortung mit wirtschaftlicher Weitsicht. 

Der Regierungsrat wird beauftragt, zu prüfen und dem Grossen Rat vorzuschlagen, wie bei grösseren 
Arealentwicklungen (insbesondere Bebauungsplanungen) ein verbindliches «Caring-City-Planungsprinzip» 
eingeführt werden kann. Dieses Instrument soll sicherstellen, dass die Auswirkungen neuer Quartiere auf 
Betreuung, Pflege – sowohl im Alltag als auch stationär – sowie auf die soziale Infrastruktur systematisch und 
frühzeitig berücksichtigt werden. Ein solches Vorgehen ist im ökologischen Bereich bereits etabliert: 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) gewährleisten, dass relevante Auswirkungen verbindlich geprüft werden.1 
Analog dazu soll auch im Bereich der Sorge- und Versorgungsstrukturen ein verbindlicher Prüfrahmen geschaffen 
werden. Damit wird insbesondere sichergestellt, dass zentrale Akteur:innen wie Pflegeorganisationen, 
Familienorganisationen, Vertretungen von Senior:innen, Quartiervereine sowie weitere fachrelevante 
Organisationen frühzeitig und verbindlich in die Planung einbezogen werden. 

Das Planungsprinzip soll insbesondere folgende Aspekte verbindlich berücksichtigen: 

• ausreichende Versorgung mit ambulanten und stationären Pflegeangeboten sowie Kinderbetreuung, 
schulergänzender Betreuung und Angeboten für Menschen mit Behinderungen oder chronischen 
Erkrankungen  

• Bereitstellung niederschwelliger Räume für Betreuung, Pflege und Gemeinschaft (z. B. 
Nachbarschaftszentren)  

• gute Erreichbarkeit zentraler Alltagsinfrastrukturen (Nahversorgung, Gesundheitsversorgung, Grünräume)  

• barrierefreie Wege sowie sichere Fuss- und Aufenthaltsräume  

https://www.oecd.org/en/publications/reducing-inequalities-by-investing-in-early-childhood-education-and-care_b78f8b25-en.html
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• Unterstützung von Wohnformen, die Care-Strukturen fördern (z. B. gemeinschaftliches oder 
generationenübergreifendes Wohnen)  

• Berücksichtigung von sozialer Durchmischung und Bezahlbarkeit in allen Lebenslagen 

Der Regierungsrat wird zudem beauftragt, innert zwei Jahren aufzuzeigen, wie dieses Planungsprinzip konkret 
ausgestaltet und in die bestehenden Verfahren der Sondernutzungsplanung integriert werden kann – 
insbesondere als Bestandteil von Planungsberichten und als verbindliche Prüfpunkte bei grossen 
Arealentwicklungen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass neue Quartiere nicht nur funktional und wirtschaftlich, 
sondern auch im Hinblick auf Alltag, Pflege, Betreuung und soziale Infrastruktur nachhaltig entwickelt werden. 
1 https://media.bs.ch/original_file/b322e058234ded9ae33828f69612f46bc3b94081/ablaufschema-bebauungsplan-uvp-bs-0.pdf  

Amina Trevisan, Julia Baumgartner, Nicola Goepfert, Claudio Miozzari, Barbara Heer, Nicole 
Amacher, Béla Bartha, Brigitta Gerber, Daniela Stumpf Rutschmann, Helena Meyer, Zaira Esposito 

 

 

12. Motion betreffend Einführung eines SIP-Dienstes (Sicherheit, Intervention, 
Prävention) und eines Gesamtkonzepts für Nutzungskonflikte im öffentlichen 
Raum 

26.5253.01 
 

Der bestehende Rangerdienst, insbesondere auf der Dreirosenanlage, hat sich als wirksame präventive 
Massnahme zur Stabilisierung der Situation im öffentlichen Raum bewährt. Die sichtbare Präsenz geschulten 
Personals reduziert Littering, Lärm und Konflikte, stärkt das Sicherheitsempfinden und ermöglicht 
niederschwellige Interventionen. Gleichzeitig zeigen sich im gesamten Stadtgebiet wiederkehrende, sich 
verändernde Herausforderungen im öffentlichen Raum, die nicht auf einzelne Orte beschränkt sind. 
Nutzungskonflikte treten je nach Nutzung und Tageszeit unterschiedlich auf. Eine rein fragmentierte Bearbeitung 
durch verschiedene Akteure stösst dabei zunehmend an Grenzen. 

Heute sind zwar verschiedene Stellen wie aufsuchende Sozialarbeit, Quartierorganisationen sowie sicherheits- 
und ordnungspolitische Dienste im öffentlichen Raum tätig, jedoch ohne übergeordnet abgestimmte 
Gesamtstruktur. Dadurch fehlen verbindliche Koordination, klare Zuständigkeiten und eine strategische 
Gesamtsteuerung. Erschwerend dabei ist auch, dass die Zuständigkeiten über verschiedene Departemente 
verteilt sind. Insbesondere für die Wohnbevölkerung wird oft nicht klar, welche Stelle wofür verantwortlich ist. 
Zudem sind die verschiedenen Akteure nicht als solche erkennbar. Vor diesem Hintergrund drängt sich die 
Einführung eines integrativen SIP-Dienstes (Sicherheit, Intervention, Prävention) nach Vorbild anderer Städte wie 
Luzern, Zürich oder Biel auf. Diese Ansätze verbinden soziale Arbeit, Prävention und niederschwellige 
Intervention und ermöglichen ein frühzeitiges, deeskalierendes Handeln im öffentlichen Raum. Dieses Anliegen 
steht im Einklang mit den Zielsetzungen des aktuellen Legislaturplans des Kantons Basel-Stadt, in welchem die 
Sicherheit im öffentlichen Raum erstmals explizit als strategisches Handlungsfeld definiert wird. 

Ziel dieser Motion ist der Aufbau eines koordinierten Gesamtsystems sowie die Einführung eines kantonalen SIP-
Dienstes. Die heute im öffentlichen Raum tätigen Organisationen leisten wichtige und wertvolle Arbeit, 
insbesondere in der aufsuchenden Sozialarbeit sowie in der niederschwelligen Konfliktbearbeitung. Diese sollen 
nach Möglichkeit weiterhin einbezogen und im Rahmen eines koordinierten Gesamtsystems berücksichtigt 
werden. Als Ergänzung soll ein SIP-Dienst unter Berücksichtigung des Gesamtsystems bestehende Lücken 
schliessen sowie für die Bevölkerung sichtbar und ansprechbar sein, insbesondere bei der Bearbeitung von 
Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum. Die Mitarbeitenden dieses Dienstes sollen direkt beim Kanton Basel-
Stadt angestellt sein. 

Ein öffentlich wahrnehmbarer SIP-Dienst stärkt die Wahrnehmung von Sicherheit im öffentlichen Raum. Durch 
frühzeitige und niederschwellige Interventionen kann langfristig auch eine Entlastung der Polizei erreicht werden, 
indem diese sich stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren kann. Zentral ist dabei eine gesamtheitliche 
Analyse des öffentlichen Raums zur Identifikation von Belastungsschwerpunkten und Einsatzbedarfen. Darauf 
basierend soll ein flexibles, bedarfsorientiertes Einsatzsystem geschaffen werden, das situativ im gesamten 
Stadtgebiet wirksam eingesetzt werden kann. 

Dabei ist sicherzustellen, dass der SIP-Dienst über ausreichend personelle und organisatorische Ressourcen 
verfügt, um seinen Auftrag, einschliesslich der Koordination des Gesamtsystems aller im öffentlichen Raum 
tätigen Akteure, wirkungsvoll und flächendeckend erfüllen zu können. 

Gestützt auf diese Ausführungen verlangen die Motionärinnen und Motionäre von der Regierung: 

1. die Einführung eines SIP-Dienstes (Sicherheit, Intervention, Prävention) als kantonal geführte und direkt 
angestellte Struktur nach Vorbild anderer Schweizer Städte unter Einbezug der bisherigen Akteure in der 
Verwaltung und der aktuell tätigen privaten Akteure in diesem Bereich; 

2. die Durchführung einer gesamtheitlichen Analyse des öffentlichen Raums zur Identifikation von 
Belastungsschwerpunkten und Einsatzbedarfen im gesamten Stadtgebiet; 

3. die Erarbeitung eines übergeordneten Gesamtkonzepts sowie die Einführung eines verbindlichen 
Aufgabenkatalogs, welcher die Kompetenzen, Aufgabenfelder und Zuständigkeiten des SIP-Dienstes klar 
definiert und die Zusammenarbeit mit bestehenden Akteuren regelt; 

4. die Entwicklung und Umsetzung eines flexiblen, bedarfsorientierten Einsatzsystems zur präventiven und 
sozial abgestützten Intervention in allen Quartieren; 

https://media.bs.ch/original_file/b322e058234ded9ae33828f69612f46bc3b94081/ablaufschema-bebauungsplan-uvp-bs-0.pdf
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5. die Stärkung eines ganzheitlichen Sicherheitsverständnisses mit Fokus auf Prävention, soziale 
Intervention und Präsenz; 

6. die Umsetzung dieser Motion innert zwei Jahren sowie die regelmässige Berichterstattung an den 
Grossen Rat über die Umsetzung. 

Mahir Kabakci, Niggi Daniel Rechsteiner, Johannes Sieber, Jo Vergeat, Laetitia Block, Christoph 
Hochuli, Barbara Heer, Michela Seggiani, Fleur Weibel, Claudia Baumgartner, Bruno Lötscher-
Steiger, Christian C. Moesch, Edibe Gölgeli, Annina von Falkenstein 

 

 

13. Motion betreffend Einführung einer Veloprüfung für Schulkinder in Basel-Stadt 
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

26.5249.01 
 

Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche neben Erwachsenen am Strassenverkehr zu Fuss oder mit dem Velo 
teilnehmen können. Ziel muss es sein, Gefahren zu vermeiden. Bereits heute leisten neben den Schulbehörden 
und der Verkehrspolizei diverse Organisationen wie Pro Velo, Beratungsstelle für Unfallverhütung, Velovereine 
etc. wichtige Präventionsarbeit im Bereich des sicheren Velofahrens. 

Im Gegensatz zu Basel-Stadt führen die Kantone Solothurn, Luzern, St. Gallen, Uri, Obwalden, Bern und die 
Stadt Zürich Veloprüfungen für Schulkinder der Primarstufe durch. Ziel ist es, die Kinder auf den Strassenverkehr 
vorzubereiten, sie zu korrektem Verhalten zu motivieren und ihnen damit Sicherheit zu geben. Die Kurse sind 
unterschiedlich gestaltet, häufig arbeiten neben den Schulverantwortlichen und Mitarbeitenden der 
Verkehrspolizei Freiwillige mit; neben Eltern auch Personen, die Mitglieder von Verkehrsclubs sind. 

Die Inhalte erstrecken sich von der technischen Fähigkeit und Fertigkeit des Velofahrens über das Erkennen 
besonderer Gefahren und die Kenntnis der Verkehrsregeln bis zur praktischen Übung im Strassenverkehr. Der 
Abschluss mit einer Prüfung motiviert zusätzlich. 

Der Grosse Rat konnte sich in der Vergangenheit zum Anliegen äussern, das Erlernen des Velofahrens zu 
fördern. Seither hat sich aber Vieles verändert, die Anzahl der Velofahrenden hat sich stark erhöht, Elektro-Roller 
und -Trottinettes beanspruchen zusätzlich den Verkehrsraum, der Velofahrenden zur Verfügung steht. Die 
Verkehrssituation ist anders als noch vor wenigen Jahren. Die Anforderungen an Velofahrerinnen und -Fahrer 
haben sich verändert. Vorschriftsübertretungen durch Velofahrende kommen häufiger vor; die Vorbildfunktion 
durch Erwachsene ist nicht gegeben. Gleichgeblieben ist aber das Angebot für Schulkinder, sich im 
Strassenverkehr zurecht zu finden. Auch machen nicht mehr alle eine Autoprüfung. 

Im Kanton wurde der Verkehrsgart:en am Wasgenring wieder eröffnet. Die Nutzung dieses Übungsgeländes ist 
Teil der Präventionsarbeit durch die Polizei. Dazu gehören auch die Besuche der Schulklassen und das Einüben 
der Verkehrssicherheit auf dem Schulweg. Auch besondere Situationen wie das Linksabbiegen werden geübt. 
Diese Arbeiten sind sehr wichtig und werden von den involvierten Mitarbeitenden mit grossem Engagement und 
Sorgfalt ausgeführt. Die bisherigen Anstrengungen müssen aber im Vergleich zu den Programmen anderer 
Kantone als Minimum angesehen werden. 

Eine obligatorische Veloprüfung würde die Verkehrssicherheit der Kinder erhöhen und hätte auch Vorbildfunktion 
für erwachsene Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer, die mit Auto, Motorrad und Velo oder zu Fuss die 
Verkehrsregeln nicht immer genau einhalten. 

Module für den Inhalt der Ausbildung und die Gestaltung der Prüfung gibt es in diversen Kantonen und auch in 
den Niederlanden (Fietsschool), es wäre ohne grossen Aufwand und entsprechend mit überschaubarem Budget 
möglich, solche Prüfungen im Kanton zu installieren. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Kindern muss 
mehr unternommen werden! 

In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner den Regierungsrat, im Kanton eine 
obligatorische Veloprüfung für Schulkinder einzuführen. 

Daniel Hettich, Nicole Strahm-Lavanchy, Annina von Falkenstein, Raoul I. Furlano, Olivier 
Battaglia, Daniel Albietz, Philip Karger, Lukas Faesch, Gabriel Nigon, Lydia Isler-Christ, Catherine 
Alioth, Daniela Stumpf Rutschmann, Adrian Iselin, Thomas Widmer-Huber, Silvia Schweizer, Bülent 
Pekerman 
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Anzüge 
 

 

1. Anzug betreffend Finanzierungsmodell der Quartiertreffpunkte Basel (QTP): Von 
der Pauschale zur bedarfsorientierten Finanzierung (vom 3. Juni 2026) 

26.5169.01 
 

Im Legislaturplan 2025-2029 hält die Regierung zum Ziel «Lebenswerte Quartiere fördern» fest: «Um das 
Zusammenleben in den Quartieren zu stärken, möchte der Kanton künftig eine bedarfsgerechte Versorgung mit 
soziokultureller Infrastruktur sicherstellen.» Die QTP leisten einen zentralen Beitrag für den sozialen 
Zusammenhalt, gegen Einsamkeit sowie für die gesamtgesellschaftliche Integration und bieten wichtige 
Informationsvermittlung, Beratung und Triage. Sie sind als soziokulturelle Begegnungsorte und für die Förderung 
des Zusammenlebens in den Quartieren nicht mehr wegzudenken. 

Die QTP erhalten seit 2001 Staatsbeiträge vom Kanton Basel-Stadt. Sie alle bekommen den gleichen 
Basisbeitrag für die Leistungen, die im Zusammenhang mit dem gesamtstädtischen Rahmenkonzept der 
"Quartiertreffpunkte Basel" erbracht werden. Die Finanzierung erfolgt unabhängig von der Grösse des Quartiers, 
der Bevölkerungszusammensetzung und weiteren lokalen Gegebenheiten. Dieses Prinzip der pauschalen 
Finanzierung wird der sich verändernden Gesellschaft, der Stadtentwicklung und dem konkreten Bedarf in den 
Quartieren nicht gerecht. Denn die gesellschaftliche und räumliche Entwicklung wirkt sich in den Quartieren aus, 
die QTP reagieren auf diese Entwicklungen, die Finanzierung seitens des Kantons tut dies jedoch kaum. Die QTP 
sind dadurch in ihrer Entwicklung eingeschränkt und können nur mit viel Aufwand auf die neuen Bedürfnisse der 
Quartierbevölkerung reagieren - etwa mit passenden Aktivitäten oder Angeboten. 

Die QTP sind deshalb stark auf die Finanzierung von Dritten, insbesondere von Stiftungen, angewiesen, welche 
oft zeitlich begrenzt auf Projektbasis Finanzbeiträge leisten. Obwohl gewisse Programme schon mehrere Jahre 
laufen und der Bedarf breit anerkannt ist, hangeln sich die QTP von Projektfinanzierung zu Projektfinanzierung 
durch. Dies ist einerseits sehr aufwändig und braucht viele Ressourcen, andererseits fehlt den QTP damit eine 
Planungssicherheit und eine nachhaltige Finanzierung ihres Betriebs. 

In der letzten sowie in der aktuellen Finanzierungsperiode hat diese Situation einzelne QTP dazu veranlasst, über 
die Politik auf den zusätzlichen Bedarf aufmerksam zu machen. Der Grosse Rat hat den Mehrbedarf wiederholt 
anerkannt und daraufhin weitere finanzielle Mittel bereitgestellt. Dem aktuellen Finanzierungsmodell fehlt eine 
gesamtstädtische Strategie und eine Grundlage mit Indikatoren, die den Bedarf abbildet. Nur so kann prospektiv 
mit einer zielgerichteten Finanzierung der Leistungen auf gesellschaftliche Entwicklungen in den Quartieren 
reagiert werden. Die Regierung hat jedoch - trotz langjährigem Bewusstsein dieser unbefriedigenden Situation - 
noch keine Bestrebungen unternommen, eine Strategie und Grundlage dafür zu schaffen. 

Die Unterzeichnenden bitten daher den Regierungsrat: 

- die gesetzlichen Grundlagen für die Förderung des sozialen Zusammenhalts und des nachbarschaftlichen 
Zusammenlebens in den Quartieren zu überprüfen. Er soll eine Auslegeordnung und Analyse der 
gesetzlichen und strategischen Basis der QTP erstellen und prüfen, ob es Anpassungen braucht. 

- bei den Verhandlungen für die kommende Staatsbeitragsperiode 2028-2031 auf die individuellen 
zusätzlichen soziokulturellen Leistungen jedes QTP im Sinne eines künftigen bedarfsorientierten 
Finanzierungsmodells einzugehen. 

- ein neues, bedarfsorientiertes und leistungsbezogenes Finanzierungsmodell auszuarbeiten. Bei der 
Erarbeitung des Modells sollen die QTP einbezogen werden. Bei einem neuen Finanzierungsmodell 
bleiben die bisherigen Finanzierungen je QTP mindestens gesichert. Die künftige Finanzierung soll auf 
einer periodischen Bedarfs- und Sozialraumanalyse aufbauen, welche vom Kanton durchgeführt wird. Bei 
der Erarbeitung des Analyseinstruments sollen die QTP einbezogen werden, 

- ein Modell zur Mietkostenbeteiligung zu erarbeiten, mit dem Ziel, einen Ausgleich der heute sehr 
unterschiedlichen Mietkosten zu schaffen, damit alle QTP mit den erhaltenen Staatsbeiträgen im 
Verhältnis gleiche soziokulturelle Leistungen erbringen können. 

Amina Trevisan, Michela Seggiani, Laurin Hoppler, Brigitta Gerber, Heidi Mück, Sasha Mazzotti, 
Claudio Miozzari, Bülent Pekerman 

 

 

2. Anzug betreffend Strassenbaustellenmiete zur Beschleunigung von 
Strassenarbeiten und Reduktion von Verkehrsbehinderungen (vom 3. Juni 2026) 

26.5194.01 
 

Baustellen im öffentlichen Strassenraum führen in unserem Kanton regelmässig zu erheblichen Einschränkungen 
für den motorisierten Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr, den Fuss- und Veloverkehr sowie für 
Anwohnende und das lokale Gewerbe. 

Insbesondere auf hochbelasteten Achsen, in dicht bebauten Quartieren und an ÖV-Knoten haben lang dauernde 
Baustellen spürbare volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Folgekosten. Vor dem Hintergrund des bis in die 
Mitte der 30er-Jahre geplanten Ausbaus der Fernwärme stellt sich die Frage vermehrt und es sollen auch 
unkonventionelle Lösungen erarbeitet werden. 

Ein Strassenbaumietsystem («Lane-Rental»-System) setzt genau hier an: Wer öffentlichen Strassenraum sperrt 
oder verengt, bezahlt für die beanspruchte Zeit. Ein Lane-Rental-System ist ein Gebührenmodell, bei dem 
Bauunternehmen für die zeitliche Nutzung bzw. Sperrung von Fahrstreifen im öffentlichen Strassenraum 
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bezahlen. Die Gebühren werden in der Offerte der Bauunternehmen eingeschlossen und nach Abschluss der 
Arbeiten in Rechnung gestellt. Werden die Arbeiten schneller als offeriert fertiggestellt, profitiert das 
Bauunternehmen, dauern sie länger, trägt das Unternehmen die zusätzlichen Mietgebühren. 

Allfällige aus diesem Modell generierte Einnahmen sollen zu 100% als gesetzlich gebundene Ausgaben 
verwendet werden für: 

• Baustellenkoordination -> Digitalisierung, zentrale Plattform, Konflikterkennung 

• ÖV-Beschleunigung -> Tramvorrang, Busspuren, Umleitungsmanagement 

• Veloinfrastruktur -> Sicherheit, separierte Wege bei Baustellen 

• Innovationen -> Förderung für schnellere Bauverfahren 

Dass solche Modelle nicht theoretische Gedanken sind, sondern aktuell eingesetzt werden und die obigen Ziele 
erreichen, beweisen Beispiele aus England. Es ist dort ein etabliertes Modell und wird seit über 10 Jahren auch 
auf kommunaler Ebene eingesetzt. (Ibhf.gov.uk, rbkc.gov.uk) 

Offizielle Auswertungen zeigen, dass Lane Rental die Dauer von Arbeiten signifikant verkürzt, da es für 
Unternehmen teurer wird, den öffentlichen Raum länger zu blockieren. 

In Borough-Evaluationsplänen wird dokumentiert, dass Lane Rental Verhaltensänderungen hervorruft wie 
weniger Arbeiten zu Stosszeiten, Verschiebungen in Nacht- oder Nebenzeiten, bessere Koordination zwischen 
verschiedenen Leitungsbetreibern und Reduktion der Verkehrsbehinderungen / Staus. Die Wirkungskontrolle wird 
transparenter, da Behörden jährliche Leistungsindikatoren berichten müssen (z. B. Dauer, Einhaltung, 
Auswirkungen, Governance). 

Fazit: Das System ist empirisch belegt effektiv, reduziert Dauer, Störungen und Kosten, und fördert effizientere 
Workflows bei Infrastrukturbauern. 

Ein Strassenbaustellenmiet-System («Lane-Rental»-System) stellt ein intelligentes Steuerungsinstrument dar. Es 
verlagert den Fokus von reiner Regelkontrolle hin zur Verstärkung von klaren ökonomischen Anreizen, die 
Effizienz und Koordination fördern. 

Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen und zu berichten: 

1. wie im Kanton Basel-Stadt bei verkehrsrelevanten Baustellen auf dem kantonalen Strassennetz ein 
Strassenbaustellenmiet-System eingeführt werden kann; 

2. wie er in einem Strassenbaustellenmiet-Modell die zeitabhängigen Gebühren für Fahrstreifen- oder 
Spurabbauten ausgestalten kann; 

3. welche gesetzlichen, verordnungsrechtlichen oder organisatorischen Anpassungen dafür vorzunehmen 
wären; 

4. Einen konkreten Vorschlag für ein Pilotprojekt zu unterbreiten; 

5. Einen konkreten Zeitplan für die Auswertung des Pilotprojekts und generelle Einführung eines solchen 
Modells für verkehrsrelevante Baustellen vorzulegen. 

Beat K. Schaller, Alex Ebi, Daniel Seiler, Daniela Stumpf, Daniel Albietz 

 

 

3. Anzug betreffend finanzielle Förderung des Ersatzneubaus des Sonnenbades St. 
Margarethen Binningen: «Rettet das Sonnenbad» (vom 3. Juni 2026) 

26.5196.01 
 

Das Sonnenbad St. Margarethen wurde 1903 mit Unterstützung der Basler Regierung errichtet. Es liegt auf einer 
Parzelle, welche der Einwohnergemeinde der Stadt Basel gehört, und wird vor allem von Familien mit Kindern 
und ruhesuchenden älteren Personen besucht. Zwei Drittel der Besuchenden stammen aus dem Kanton Basel-
Stadt, insbesondere aus dem Gundeli, dem Neubad und vom Bruderholz. Die Badesaison dauert jeweils von 
Mitte April bis Ende September. Im Sommer ist das Bad bis 20:00 Uhr geöffnet. 

Bauten und Anlagen des Sonnenbades haben die Grenzen ihrer Lebensdauer erreicht und müssen dringend und 
rasch ersetzt werden. Geschieht das nicht, droht die Schliessung. Das kleine Schwimmbecken soll einem neuen, 
grösseren Naturbad mit 25-Meter-Becken weichen, das ohne Chemikalien auskommt. Die bisherige Anlage soll 
durch ein grosses Kinderbecken, einen Saunabereich, ein Restaurant und einen Mehrzweckraum erweitert 
werden. Saunabereich, Restaurant und Mehrzweckraum sollen ganzjährig zur Verfügung stehen und 
Zusatzeinkünfte generieren, welche einen kostendeckenden Betrieb erlauben. Der neu geplante Saunabereich 
entspricht einem zunehmend steigenden öffentlichen Bedürfnis. Naturbad und Liegewiesen werden künftig 
ausserhalb der Badesaison für die Bevölkerung frei zugänglich sein. Die Anlagen werden ökologisch aufgewertet.  

Betrieb und Unterhalt der Anlage trägt der Verein und kosten den Staat nichts. Die Investition für den 
Ersatzneubau vermag der Verein aber nicht alleine zu stemmen. 

Das Sonnenbad steht der ganzen Bevölkerung gegen eine Eintrittsgebühr offen, die sich an den Preisen anderer 
Bäder der Region orientiert. Bauherrin der Anlage ist eine Stiftung, Betreiberin des Sonnenbades ein 
gemeinnütziger Verein. Allfällige Gewinne werden für die Finanzierung der betriebsnotwendigen Abschreibungen 
und für Rückstellungen für künftige Ersatzinvestitionen verwendet. Für den Ersatzneubau liegt ein baureifes 
Projekt mit Gesamtkosten von rund 10.4 Mio. CHF vor. Davon sind aktuell 3.3 Mio. CHF fest zugesagt (wovon 2.0 
Mio. CHF durch die Christoph Merian Stiftung übernommen werden). Damit das Projekt realisiert werden kann, 
braucht es eine substantielle Unterstützung durch den Kanton Basel-Stadt. 

Für viele Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt ist das Sonnenbad ein wichtiges Freizeit- und 
Sportangebot, dessen Bedeutung mit dem Ersatzneubau noch zunehmen wird. Eine Förderung des 
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Ersatzneubaus des Sonnenbades durch den Kanton Basel-Stadt liegt auf der Linie der Strategischen 
Sportanlagenplanung 2026, welche regionale Lösungen und die Unterstützung der Infrastrukturen privater 
Anbieter anstrebt. Als Gegenleistung für die finanzielle Unterstützung des Ersatzneubaus ist der betreibende 
Verein bereit, Vergünstigungen für Besuchende aus Basel-Stadt zu gewähren, beispielsweise jährlich einen 
„Basler Tag" mit freiem Eintritt für die Bevölkerung von Basel-Stadt, vergünstigte Abonnemente für Personen mit 
Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt zum Preis wie in den Basler Schwimmbädern und last but not least einen 
vergünstigten Zugang für Basler Schulen jeweils morgens. 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

1. Teilt der Regierungsrat die Ansicht der Anzugstellenden, dass das Sonnenbad eine wertvolle und 
unverzichtbare Institution im Sportangebot für die Basler Bevölkerung ist? 

2. Unterstützt der Regierungsrat die Ansicht der Anzugstellenden, dass der private Verein Sonnenbad eine 
wesentliche öffentliche Aufgabe wahrnimmt, welche eine substantielle finanzielle Unterstützung seitens 
des Kantons für den Ersatzneubau der Anlagen rechtfertigt und nahelegt? 

3. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass eine 125-jährige Anlage, die einst vor allem für die 
Stadtbevölkerung errichtet wurde, nicht dem Verfall preisgegeben werden darf und den kommenden 
Generationen erhalten werden soll? 

4. Kann das Sonnenbad St. Margarethen Binningen in das Sportanlagenkonzept Basel und in die 
Strategische Sportanlagenplanung aufgenommen werden? 

5. Ist der Regierungsrat bereit, mit den Betreibern des Sonnenbads noch im Verlaufe dieses Jahres in 
Verhandlungen zu treten, mit dem Ziel, mit einer substantiellen finanziellen Unterstützung den 
Ersatzneubau mitzufinanzieren, damit das ökologisch aufgewertete Sonnenbad der Basler Bevölkerung 
auch in Zukunft zur Verfügung stehen kann? 

6. Anerkennt der Regierungsrat die Bedeutung und Dringlichkeit des Projekts? 

7. Wie gross könnte die Beteiligung des Kantons Basel-Stadt an den Investitionskosten des Ersatzneubaus 
sein? Wäre ein Beitrag von CHF 5 Mio. angesichts des Kosten-Nutzenverhältnisses ein angemessener 
Betrag? Liesse sich an einem vergleichbaren Ort für einen solchen Geldbetrag ein ähnlich wertvolles 
Angebot für die Bevölkerung in so kurzer Zeit realisieren? 

Bruno Lötscher-Steiger, Raoul I. Furlano, Daniel Hettich, Nicola Goepfert, Daniel Seiler, Brigitte 
Kühne, Tim Cuénod, Gabriel Nigon, Oliver Thommen, Fleur Weibel, Christian C. Moesch, Edibe 
Gölgeli, Lukas Faesch, Daniel Albietz, Mahir Kabakci, Franz-Xaver Leonhardt, Alex Ebi, Felix 
Wehrli, Marina Schai, Christophe Haller, Patrick Fischer, Nicole Amacher, Laetitia Block, Barbara 
Heer 

 

 

4. Anzug betreffend transparente Auszahlung der Standortfördergelder 
(vom 3. Juni 2026) 

26.5195.01 
 

Das Basler Standortpaket ist ein öffentlich finanziertes Förderinstrument, mit dem der Kanton Unternehmen in 
den Bereichen Innovation, Gesellschaft und Umwelt subventioniert. Es wird aus Steuergeldern alimentiert und ist 
deshalb von hohem öffentlichem Interesse. Gerade bei einem solchen Instrument muss nachvollziehbar sein, wie 
die Mittel eingesetzt werden und wer davon profitiert. 

Trotz entsprechender Vorstösse ist bislang nicht öffentlich ersichtlich, an welche Unternehmen welche Beträge 
ausbezahlt wurden. Für die demokratische Kontrolle und die Rechenschaft gegenüber der Bevölkerung ist das 
ungenügend. Der Grundsatz, dass der Staat über die Verwendung von Steuergeldern Auskunft gibt, gilt ohne 
Einschränkung – auch bei der Unternehmensförderung. 

In anderen Bereichen der staatlichen Förderung ist die Offenlegung von Empfängern und Beträgen 
selbstverständlich: Kultursubventionen, Beiträge an gemeinnützige Organisationen und weitere Staatsbeiträge 
werden regelmässig und öffentlich ausgewiesen. Das Standortpaket soll dabei keine Ausnahme bilden und 
denselben Transparenzstandards genügen. 

Deshalb wird der Regierungsrat darum gebeten, zu prüfen und zu berichten: 

1. An welche Unternehmen welche Beträge ausbezahlt wurden, aufgeschlüsselt nach Fonds. 

2. Wie sich die Auszahlungen aus den einzelnen Fonds nach Branche sowie nach Firmengrösse 
zusammensetzen. 

3. Wie die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer den getätigten Äufnungen der Standortförderfonds 
gegenüberstehen. 

4. In welcher Form die Informationen zu den Auszahlungen und die Gegenüberstellung zu den tatsächlichen 
Einnahmen künftig regelmässig veröffentlicht werden können. 

Nicola Goepfert, Leoni Bolz, Tobias Christ, Felix Wehrli, Jérôme Thiriet, Patrizia Bernasconi, Pascal 
Pfister, Bülent Pekerman, Edibe Gölgeli, Christoph Hochuli 
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5. Anzug betreffend Einführung eines regelmässigen wissenschaftlichen 
Wirkungsmonitorings zum kantonalen Mindestlohn 

26.5212.01 
 

Seit Juli 2022 gilt in Basel-Stadt ein gesetzlicher Mindestlohn. Bis heute fehlt ein vom Kanton in Auftrag 
gegebenes, wissenschaftlich fundiertes Wirkungsmonitoring. 

Der Kanton Genf hat nach Einführung seines Mindestlohns (2020) den Ökonomen Jose Ramirez mit einer Reihe 
wissenschaftlicher Studien beauftragt, die auf amtlichen Daten und anerkannten ökonometrischen Methoden 
basieren. Diese vom Kanton in Auftrag gegebenen Studien liefern differenzierte, belastbare Erkenntnisse zu 
Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Lohngleichheit.1 

Die einzigen verfügbaren Untersuchungen für Basel-Stadt stammen vom WWZ der Universität Basel. Es handelt 
sich um anonyme, freiwillige Selbstauskünfte von Unternehmen, die nach Auskunft der Autorin der Umfrage 
selbst nicht repräsentativ sind.2 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, wie nach dem Vorbild des Kantons 
Genf ein regelmässiges, wissenschaftlich fundiertes Wirkungsmonitoring zum kantonalen Mindestlohn eingeführt 
werden kann. Dieses soll insbesondere folgende Anforderungen erfüllen: 

1. Die Studien sollen vom Kanton selbst in Auftrag gegeben und finanziert werden, um die Unabhängigkeit 
von Interessengruppen zu gewährleisten. Der Einbezug der Sozialpartner soll in geeigneter Weise 
sichergestellt werden. 

2. Die Untersuchungen sollen auf amtlichen Datenquellen beruhen und anerkannte ökonometrische 
Methoden verwenden, insbesondere den Vergleich mit Kontrollgruppen aus Kantonen ohne Mindestlohn. 

3. Das Monitoring soll die Auswirkungen auf Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Lohnentwicklung, 
Lohngleichheit, Armut und besonders betroffene Gruppen (junge Erwachsene, gering Qualifizierte, Frauen 
in Tieflohnbranchen) untersuchen. 

4. Die Ergebnisse sollen regelmässig veröffentlicht und dem Grossen Rat zur Kenntnis gebracht werden. 
1 https://www.ge.ch/document/quatrieme-evaluation-effets-du-salaire-minimum-impact-salaires (29.04.2026) 

2 In der letzten Befragungswelle basierten die Schlussfolgerungen für Basel-Stadt auf lediglich 23 Antworten, wobei nicht einmal überprüfbar ist, 
ob diese tatsächlich von betroffenen Unternehmen stammen. 

Beda Baumgartner, Ismail Mahmoud, Jérôme Thiriet, Laetitia Block, Nicola Goepfert, Luca Urgese, 
Annina von Falkenstein 

 

 

6. Anzug betreffend Einführung eines Basler Frauenpreises zur Förderung der 
Sichtbarkeit und Gleichstellung von Frauen 

26.5213.01 
 

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein verfassungsmässiges Ziel und ein zentrales gesellschaftliches 
Anliegen. Frauen leisten in Basel in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und 
sozialen Projekten bedeutende Beiträge. Diese Leistungen bleiben jedoch häufig unsichtbar, obwohl sie 
wesentlich für die Entwicklung unseres Kantons sind. 

Ein Basler Frauenpreis soll diese Leistungen sichtbar machen, Wertschätzung ausdrücken und als Impulsgeber 
für mehr Gleichstellung und Teilhabe dienen. Er stärkt die gesellschaftliche Anerkennung von Frauen und trägt 
dazu bei, inspirierende Vorbilder hervorzuheben. 

Andere Städte haben mit solchen Preisen bereits positive Erfahrungen gemacht. So steht beispielsweise in Wien 
der Frauenpreis unter dem Motto „Frauen sichtbar machen“. Er zeichnet Frauen und Initiativen aus, die sich 
besonders für Gleichberechtigung, Teilhabe und Sichtbarkeit einsetzen. Die Preise werden in mehreren 
Kategorien vergeben, etwa für Alltagsheldinnen oder für das Engagement von Frauen mit Behinderung. Damit 
wird gewährleistet, dass nicht ausschliesslich Akademikerinnen oder Frauen in Führungspositionen, sondern 
insbesondere auch Frauen geehrt werden, die mit ihrem persönlichen Einsatz, durch besonderes Engagement 
oder innovative Initiativen die Gleichstellung fördern und das gesellschaftliche Leben bereichern. 

Auch Basel-Stadt soll mit einem eigenen Frauenpreis ein klares Zeichen setzen und die vielfältigen Leistungen 
von Frauen, insbesondere in unterschiedlichen Lebenslagen, würdigen. 

Die Unterzeichnenden fordern: 

• Der Regierungsrat wird beauftragt, die Einführung eines jährlich verliehenen Basler Frauenpreises zu 
prüfen und dem Grossen Rat eine entsprechende Vorlage vorzulegen. 

• Der Preis soll mit einer angemessenen Dotierung versehen werden. 

• Die Vergabe soll im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung erfolgen. 

• Für die Preisvergabe soll eine unabhängige Jury aus Vertreter:innen unterschiedlichster gesellschaftlicher 
Gruppen (Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft) gebildet werden. Die Aufgabe der Jury 
kann zum Beispiel aber auch von der bestehenden Gleichstellungskommission übernommen werden. 

• Analog zum Wiener Vorbild soll der Basler Frauenpreis in mehreren Kategorien vergeben werden, etwa für 
besonderes Engagement im Alltag (Alltagsheldinnen), für Interessensvertretung oder für Frauen mit 
Behinderung. Damit wird explizit auch das aussergewöhnliche Engagement von Frauen anerkannt, die 
ausserhalb von akademischen oder leitenden Positionen wirken. 

https://www.ge.ch/document/quatrieme-evaluation-effets-du-salaire-minimum-impact-salaires
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Edibe Gölgeli, Julia Baumgartner, Beda Baumgartner, Nicole Amacher, Jo Vergeat, Heidi Mück, 
Franziska Stier, Nicola Goepfert, Sandra Bothe, Jessica Brandenburger, Anouk Feurer, Mahir 
Kabakci, Marina Schai, Christoph Hochuli 

 

 

7. Anzug betreffend Ermöglichung von anonymen Geburten 26.5228.01 
 

Am 18. Mai 2026 wurde anonym ein neugeborenes Kind in das Babyfenster des Bethesda-Spitals gelegt. In 
diesem Zusammenhang stellte sich den Anzugstellenden die Frage, weshalb es in der Schweiz verboten ist, sich 
für den Geburtsvorgang in die Obhut einer Klinik zu begeben um geschützt und sicher unter Wahrung der 
Anonymität ein Kind zur Welt bringen zu können. Eine sogenannte «vertrauliche» Geburt ist in der Schweiz 
möglich, doch bei dieser Variante muss die Gebärende ihren korrekten Namen angeben, ihre Krankenkasse 
erhält eine Meldung und kommt für die Geburt auf. Lediglich gegen aussen wird sie geschützt, erhält ein 
Pseudonym und keine Korrespondenz an ihr Domizil. Diese «vertrauliche Geburt» sichert der Gebärenden also 
nicht vollständige Anonymität zu, wie es die Abgabe des Neugeborenen in das Babyfenster tut. Nach geltendem 
Schweizer Recht ist eine institutionalisierte anonyme Geburt hingegen nicht vorgesehen bzw. nicht zulässig, weil 
Spitäler und Geburtshäuser die Geburt und die bekannten Personendaten dem Zivilstandsamt melden müssen. 

Eine Schwangere, die – aus welchen Gründen auch immer – vollständige Anonymität benötigt, steht damit vor 
der Gefahr, in unsicherer Umgebung und unter riskanten Umständen zu gebären oder sie muss in Länder wie 
Frankreich, Italien, Österreich oder Luxemburg ausweichen, die Modelle anonymer Geburt kennen. In Frankreich 
kann die Mutter gemäss Art. 326 Code Civil verlangen, dass das Geheimnis ihrer Aufnahme und Identität gewahrt 
bleibt. 

Das Verbot der anonymen Geburt leitet sich nicht aus einem ausdrücklichen materiellen Verbot, sondern aus der 
bundesrechtlichen Pflicht zur Registrierung einer Geburt im Zivilstandsregister ab. Spitäler und Geburtshäuser 
sind verpflichtet, jede Geburt dem Zivilstandsamt zu melden. Bei der anonymen Geburt würde die fehlende 
Angabe der Personalien der Gebärenden deshalb als Verletzung der Melde- bzw. Mitwirkungspflichten 
angesehen. Bei Babyfenstern hingegen wird das Kindeswohl höher gewichtet als die Meldepflicht, weshalb sie 
geduldet werden. 

Dazu ist zu bemerken, dass auch ein in einem Babyfenster abgegebenes Kind gemeldet und eingetragen wird. 
Bei einer anonymen Geburt wären darüber hinaus noch weitere Daten, etwa die genaue Geburtszeit und allfällige 
gesundheitliche Aspekte, bekannt. Die Güterabwägung im Falle des Babyfensters liesse sich also auch für 
anonyme Geburten vertreten. 

Gegenüber der Abgabe in einem Babyfenster wäre eine anonyme Geburt in einer medizinischen Einrichtung nicht 
nur sicherer, sondern würde auch die Sicherung wesentlicher medizinischer und biographischer Angaben 
ermöglichen, etwa zur genauen Geburtszeit, zum Gesundheitszustand von Mutter und Kind sowie zu freiwillig 
hinterlegten Angaben über die Herkunft. 

Es ist nach Ansicht der Anzugsstellenden deshalb zwingend notwendig, das Kindeswohl, die Gesundheit und die 
Gesundheit der Gebärenden auch bei einer anonymen Geburt höher zu gewichten als die Meldepflicht. Im 
Zusammenhang mit einer Geburt sind mannigfaltige Probleme denkbar, die akut lebensbedrohlich sein können 
und eine sofortige medizinische Massnahme erfordert, um dem Kind ein gesundes Leben zu ermöglichen.   

Es wird argumentiert, das Kind habe ein Recht auf Kenntnis seiner Abstammung. Dies ist zwar richtig. Damit es 
dieses Recht dereinst aber wird wahrnehmen können, muss es seine Geburt überhaupt erst unbeschadet 
überleben. Dies ist wahrscheinlicher, wenn die Geburt in einem geschützten Rahmen professionell begleitet 
erfolgen darf. Zudem wird der Zwang, sich zu erkennen zu geben, einseitig bloss auf die Mutter ausgeübt, der 
Vater bleibt in völliger Anonymität. Die vollständige Kenntnis der Herkunft lässt sich also so oder so nicht 
erzwingen, auch wenn dies selbstverständlich wichtig wäre für die Kinder. 

Art. 7 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention lautet nicht absolut, sondern: «Das Kind ist unverzüglich nach seiner 
Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine 
Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut 
zu werden.» Daraus folgt eine Abwägung von Leben, Gesundheit und sicherer Registrierung des Kindes. Der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in Odièvre gegen Frankreich (EGMR [GK], Nr. 42326/98, Urteil 
vom 13. Februar 2003) die französische anonyme Geburt nicht als konventionswidrig beurteilt. 

Die Anzugsstellenden bitten die Regierung deshalb zu prüfen und zu berichten, 

1. welche bundesrechtlichen Vorgaben der Einführung einer echten anonymen Geburt auf kantonaler Ebene 
entgegenstehen; 

2.  wie der Regierungsrat diese Vorgaben im Lichte von Art. 7 Abs. 1 KRK (SR 0.107) sowie der 
einschlägigen EGMR-Urteile zur anonymen Geburt beurteilt; 

3.  ob und mit welchen Mitteln sich der Kanton Basel-Stadt beim Bund für eine gesetzliche Grundlage 
einsetzen kann, welche eine medizinisch begleitete anonyme Geburt ermöglicht; 

4.  welche kantonalen Sofortmassnahmen für eine anonyme Geburt bereits heute zulässig sind, damit keine 
gebärende Frau aus Angst vor Identifizierung auf eine medizinisch unbegleitete Geburt oder ein 
Babyfenster ausweicht; 

5.  ob für anonyme Geburten ein kantonaler Kostenfonds oder eine andere Finanzierungsmöglichkeit 
geschaffen werden kann, damit die Inanspruchnahme medizinischer Hilfe nicht an 
Krankenkassenabrechnung, Wohnsitz, Aufenthaltsstatus oder administrativen Spuren scheitert; 
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6.  wie Spitäler, Geburtshäuser, Hebammen, Beratungsstellen, KESB und Zivilstandsbehörden klare Abläufe 
erhalten, falls eine Frau ihre Personalien nicht offenlegen will oder kann; 

7.  ob ein Modell mit freiwilliger Hinterlegung nichtidentifizierender medizinischer und biographischer Angaben 
sowie – soweit freiwillig möglich – identifizierender Angaben in versiegelter Form geschaffen oder beim 
Bund angeregt werden kann. 

Andrea Strahm, Marina Schai  

 

 

8. Anzug betreffend Verbesserung der Übergänge zwischen Sozialleistungen in 
Basel-Stadt 

26.5229.01 
 

Der Kanton Basel-Stadt verfügt über ein differenziertes und grundsätzlich gut ausgebautes System der sozialen 
Sicherung. Neben der Sozialhilfe bestehen vorgelagerte Leistungen wie Prämienverbilligungen, Mietbeiträge, 
Ausbildungsbeiträge sowie Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, die gezielt zur Existenzsicherung beitragen. 

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Übergänge zwischen diesen Leistungen häufig ungenügend koordiniert 
sind. Insbesondere beim Austritt aus der Sozialhilfe oder beim Wechsel zwischen verschiedenen 
Leistungssystemen entstehen Versorgungslücken, zeitliche Verzögerungen oder administrative Hürden. 
Betroffene Personen sehen sich in diesen Übergangsphasen oft mit Unsicherheiten konfrontiert oder müssen 
Leistungen selbstständig koordinieren, was gerade in finanziell prekären Situationen eine erhebliche Belastung 
darstellt. 

Diese mangelnde Abstimmung kann dazu führen, dass Menschen am Existenzminimum kurzfristig ohne 
ausreichende Unterstützung dastehen, sich verschulden oder erneut auf Sozialhilfe angewiesen sind. Damit wird 
nicht nur die Wirksamkeit der einzelnen Instrumente geschwächt, sondern auch das übergeordnete Ziel der 
nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Stabilisierung gefährdet. 

Ein funktionierendes System der sozialen Sicherung setzt deshalb nicht nur adäquate Einzelleistungen voraus, 
sondern auch gut koordinierte Übergänge und eine verlässliche Begleitung der Betroffenen. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat gebeten zu prüfen und zu berichten: 

1. welche strukturellen und administrativen Hürden bei Übergängen zwischen Sozialleistungen bestehen 
(insbesondere bei der Ablösung von der Sozialhilfe im Wechsel zu Ergänzungsleistungen, 
Prämienverbilligungen, Mietbeiträgen oder Ausbildungsleistungen);  

2. wie die Koordination zwischen den zuständigen Stellen verbessert werden kann, um nahtlose 
Leistungsanschlüsse sicherzustellen (z. B. durch standardisierte Prozesse, frühzeitige Fallübergaben oder 
automatisierte Prüfungen von Anschlussansprüchen);  

3. ob und wie eine systematische Nachsorge nach der Ablösung von der Sozialhilfe eingeführt oder 
ausgebaut werden kann, um Rückfälle zu vermeiden; 

4. inwiefern im Rahmen der persönlichen Hilfe der Sozialhilfe sichergestellt ist, dass Personen in 
Übergangssituationen eng beraten, gut informiert und begleitet werden; 

5. inwiefern betroffene Personen grundsätzlich während Übergangsphasen gezielter begleitet und unterstützt 
werden können (z. B. durch Case Management oder Ansprechpersonen);  

6. ob bestehende gesetzliche oder organisatorische Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, um 
Versorgungslücken zu verhindern. 

Jessica Brandenburger, Melanie Nussbaumer, Lea Wirz, Tobias Christ, Nicole Amacher, Anina 
Ineichen, Marina Schai, Oliver Bolliger 

 

 

9. Anzug betreffend verbesserte Zugänglichkeit zum Hirzbrunnenquartier durch 
innovative Verkehrssteuerung 

26.5246.01 
 

In den vergangenen Jahren wurde von EinwohnerInnen und Einwohnern des Hirzbrunnenquartiers der Wunsch 
geäussert, den Ausweich- und Transitverkehr von LKWs durch die Allmendstrasse einzuschränken. Insbesondere 
das Kreuzen zweier LKWs in der engen 30er-Zone führte in der Vergangenheit zu gefährlichen 
Verkehrssituationen. 

Seit dem 7. April 2026 ist die Allmendstrasse zwischen Riehenstrasse und Bäumlihofstrasse nicht nur für LKWs, 
sondern auch für den motorisierten Individualverkehr (MIV) als neu signalisierte Einbahn nur noch in Südrichtung 
befahrbar.1 Damit wurde die einzige Süd-Nord-Verbindung im Hirzbrunnenquartier für den MIV gekappt. Dies 
führte zwar zu einem Rückgang des Transitverkehrs in der Allmendstrasse, aber auch zu einem Mehrverkehr in 
den Quartierstrassen in Riehen/Niederholz sowie in den Quartierstrassen zwischen Bäumlihofstrasse und 
Riehenstrasse. Letzteres wird bspw. durch das Claraspital in den Medien bestätigt.2 Eine weitere Konsequenz 
dieser Verkehrsmassnahme sind längere Staus auf der Riehenstrasse vor der Kreuzung am Badischen Bahnhof. 

Mit der als Einbahnstrasse geführten Allmendstrasse ist die Zugänglichkeit der nördlichen Hälfte des Quartiers 
(Schoren, Kleinhüningen, Autobahnzubringer nach Deutschland und Frankreich) mit dem MIV nur noch über 
einen Umweg via Riehen resp. via Badischen Bahnhof erreichbar. Insbesondere das Linksabbiege-Verbot an der 
Egliseekreuzung von der Riehenstrasse in Fahrtrichtung Riehen in die Fasanenstrasse verhindert kurze 
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Verkehrswege für den MIV. Das führt zu drei bis vier Mal längeren Fahrtwegen, mehr Lärm und Emissionen und 
steht damit in einem Widerspruch zu den Klimazielen des Kantons Basel-Stadt. 

Hinzu kommt, dass auf der Schwarzwaldallee in Fahrtrichtung Süd das Linksabbiegen in die Maulbeerstrasse 
ebenfalls aufgehoben wurde. Dies führt dazu, dass der Quartierteil Schoren für den MIV weitgehend 
abgeschnitten und vom Kleinbasel her nur noch über die Schwarzwaldallee in Fahrtrichtung Erlenmatt und dann 
via Maulbeerstrasse erreichbar ist. 

In Birsfelden wurde gezeigt, wie man mit innovativen Ideen den Transitverkehr in den Quartierstrassen reduzieren 
kann, ohne die MIV-Mobilität der lokalen Einwohnerinnen und Einwohner einzuschränken. 

Die Unterzeichnenden bitten die Regierung, zu prüfen und zu berichten 

1. Wie der Transitverkehr von der Grenzacherstrasse resp. Bäumlihofstrasse in Richtung 
Schoren/Kleinhüningen im Hirzbrunnenquartier auf dem tiefen Niveau gehalten werden kann, ohne dass 
gleichzeitig die MIV-Mobilität für die Quartierbevölkerung derart stark eingeschränkt wird. 

2. Ob die neu eingeführte Einbahnstrasse in der Allmendstrasse zwischen Bäumlihofstrasse und 
Riehenstrasse für die Quartierbevölkerung und/oder für den Zubringerdienst versuchsweise aufgehoben 
und mit Verkehrsmessungen in der Allmendstrasse und den angrenzenden Quartierstrassen begleitet 
werden kann.  

3. Ob und wie auf der Egliseekreuzung ein Linksabbiegen in die Fasanenstrasse für die Quartierbevölkerung 
und/oder Zubringerdienst realisiert werden kann. 

4. Ob das Linksabbiege-Verbot auf der Schwarzwaldallee (Fahrtrichtung Süd) in die Maulbeerstrasse wieder 
aufgehoben werden kann. 

5. Wie der Parksuchverkehr innerhalb des Quartiers weiter reduziert werden kann. 
1 https://www.bs.ch/medienmitteilungen/bvd/2026-der-baeumlihofstrasse-entsteht-die-erste-etappe-einer-velovorzugsroute 

2 https://primenews.ch/articles/2026/05/neue-einbahn-veraergert-anwohner-im-hirzbrunnen 

Michael Graber, Bülent Pekerman, Alex Ebi, Daniela Stumpf Rutschmann, Remo Gallacchi, Béla 
Bartha, Johannes Barth, Brigitta Gerber 

 

 

10. Anzug betreffend kantonale Leistungen der Betreuung nach Einführung der 
rechtlichen Grundlagen durch den Bund 

26.5245.01 
 

Im Juni 2025 hat das eidgenössische Parlament die Änderung des Bundesgesetzes über die 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) betreffend 
Leistungen für die Hilfe und Pflege zuhause verabschiedet und damit erstmals über die rechtliche Verankerung 
von «Betreuung im Alter» im Sinne eines einkommens- und vermögensabhängigen individuellen 
Leistungsanspruchs auf Bundesebene entschieden. 

Somit ist die Forderung der in einen Anzug umgewandelten Motion von Sarah Wyss und Georg Mattmüller 
betreffend der «gesetzlichen Verankerung der Betreuung» (21.5028) erfüllt, bzw. durch das Bundesrecht 
vorgegeben. Der Bund beschreibt die Leistungen innerhalb der Krankheits- und Behinderungskosten für die Hilfe 
und Betreuung zu Hause mit Leistungen im neuen Art. 14a Abs. 1 ELG und zählt Leistungen wie ein 
Notrufsystem, Hilfe im Haushalt, Mahlzeitenangebote, Begleit- und Fahrdienste auf. 

Die Aufzählung der Leistungen der neuen gesetzlichen Grundlage ist aber nicht abschliessend, mit der 
Formulierung «insbesondere» sind auch weitere Leistungen möglich. Die Anzugsbeantwortung der Regierung 
erwähnt diesbezüglich «Leistungen zur Unterstützung der Alltagsgestaltung und sozialen Teilhabe. Zudem wurde 
im Zuge der parlamentarischen Beratung der ELG-Revision die jährliche Mindestpauschale für 
Betreuungsleistungen von 13'400 Franken auf 11'160 Franken gesenkt (Art. 14a Abs. 4 ELG). 

Im Zusammenhang mit der zur Ausarbeitung überwiesenen Motion Georg Mattmüller und Konsorten betreffend 
«Selbstbestimmtes Leben zu Hause – in Zukunft mit zeitgemässen und bedarfsgerechten Leistungen!» (23.5346) 
zu prüfen und zu berichten, 

1. welche zusätzlichen Leistungen wie etwa die Unterstützung der Alltagsgestaltung und sozialen Teilhabe 
kantonal zusätzlich abgegolten werden können 

2. und ob die Pauschale dazu notwendigerweise anzupassen sei, mindestens auf den Betrag, den der 
Bundesrat in seiner Vorlage vorsah (13'400 CHF p.a.). 

Jessica Brandenburger, Christine Keller, Lea Wirz, Anina Ineichen, Thomas Widmer-Huber, Oliver 
Bolliger 

 

 

11. Anzug betreffend gendergerechte Gestaltung des öffentlichen Raums 26.5247.01 
 

In unserem Kanton leben Menschen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Planung und Entwicklung 
unserer Stadt orientiert sich historisch gesehen jedoch primär an männlichen Lebensentwürfen. Das zeigt sich 
ganz besonders im öffentlichen Raum. Untersuchungen machen deutlich, dass Männer diesen viel mehr 
einnehmen als Frauen. Insbesondere die Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen werden im öffentlichen 
Raum zu wenig abgebildet. Dies führt dazu, dass sich diese aus öffentlichen Spiel- und Freiflächen zurückziehen 
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– mit entsprechenden Konsequenzen für ihr Selbst- und Körperbewusstsein aber auch mit negativen 
Auswirkungen auf die Entwicklung der einseitig genutzten Räume.* 

Zahlreiche Städte haben das Problem erkannt und Massnahmen dagegen ergriffen, um die Lebensqualität für alle 
zu steigern und somit soziale Nachhaltigkeit sicherzustellen. So führt die Stadt Wien seit den 90er-Jahren 
systematisch ein «Gender Planning» durch.** Dies mit klarem Erfolg: Wien wurde bereits mehrfach zur 
lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. In der Schweiz setzt sich der Verein Lares für ein gender- und 
alltagsgerechtes Planen und Bauen ein. Der 2021 von Lares publizierte Leitfaden zur Umsetzung von 
Chancengleichheit in der Raumentwicklung wurde unter anderem von den Kantonen Aargau, Solothurn und Genf 
unterstützt.*** 

Auch in Basel besteht in Sachen Gendersensibles Planen und Bauen Handlungsbedarf. Dies zeigt sich 
beispielsweise auf den frei zugänglichen Flächen für den unorganisierten Freizeitsport, die weitestgehend 
männlich genutzt werden.  

Vor diesem Hintergrund bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat zu berichten 

- wie er in laufenden Entwicklungs- und Erneuerungsprojekten für den öffentlichen Raum für eine 
gendersensible Planung sorgt.  

- inwiefern Gender-Kriterien bereits als Prüfsteine bei gendersensiblen Planungen angewendet werden 
und/oder wie diese künftig berücksichtigt werden können. 

- wie und inwiefern die Anliegen und Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen dabei abgeholt und 
abgebildet werden.  

- wie garantiert wird, dass entsprechende Fachpersonen in Projekte, Jurierungen und Umsetzungen 
einbezogen werden. 

- wo er frei zugängliche Sport- und Freizeitflächen schafft, welche insbesondere den Bedürfnissen von 
Mädchen und jungen Frauen entsprechen und von diesen auch genutzt werden. 

- wie er die Nutzung des öffentlichen Raums und insbesondere von Parks monitoriert und wie er dabei 
schwer erreichbaren Gruppen von Nutzer/innen Beachtung schenkt.  

*https://www.wien.gv.at/pdf/md-bd/raum-la.pdf  

**https://www.wien.gv.at/frauen/gendergerechte-stadtplanung 

***https://cdn.prod.website-files.com/5e0a624dedb7540708ab3b71/608da192cad5ca885845abad_GenderKompass%20Planung_2021_web.pdf 

Claudio Miozzari, Julia Baumgartner, Nicole Amacher, Amina Trevisan, Laurin Hoppler, Helena 
Meyer, Salome Bessenich, Bülent Pekerman, Oliver Bolliger, Balz Herter, Zaira Esposito, Christine 
Keller, Jo Vergeat 
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Interpellationen 
 

 

Interpellation Nr. 58 (Juni 2026) 
betreffend Sicherstellung einer fairen und nahtlosen Anstellung von PH-Absolventinnen 
und -Absolventen beim Berufsstart an Basler Schulen 

26.5206.01 
 

Neu ausgebildete Lehrpersonen, die ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule (PH) im Juni erfolgreich 
abschliessen und per 1. August ihre Stelle an einer Basler Schule antreten, sehen sich mit einer unbefriedigenden 
und strukturwidrigen administrativen Hürde konfrontiert. Obwohl die Ausbildung im Juni faktisch beendet ist, stellt 
die PH die offiziellen Studiendiplome turnusgemäss erst im Verlauf des Monats September aus. 

Diese zeitliche Diskrepanz führt in der Praxis zu erheblichen Benachteiligungen für die Berufseinsteigerinnen und -
einsteiger sowie zu einem massiven administrativen Mehraufwand in den Schulsekretariaten. Das 
Erziehungsdepartement verlangt für eine reguläre Anstellung zwingend ein Diplom oder eine offizielle 
Studiendiplomierungsbestätigung per 1. August. Seitens der PH ist es jedoch anscheinend aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich, diese Bestätigungen rechtzeitig bis zum Schuljahresbeginn auszustellen. 

Als Konsequenz werden die frisch diplomierten Lehrpersonen für die ersten zwei Monate (August und September) 
lediglich befristet angestellt und in einer schlechteren Lohnstufe eingereiht. Für die betroffenen Lehrpersonen 
bedeutet dies nicht nur zwei Monate lang weniger Lohn für dieselbe Arbeit, sondern auch schlechtere Anstellungs- 
und Versicherungsbedingungen (u.a. Pensionskasse) in dieser sensiblen Phase des Berufseinstiegs. 

Zudem führt diese Praxis zu einem absurden bürokratischen Leerlauf in den Schulsekretariaten des Kantons: Für 
jede betroffene Lehrperson müssen zwei separate Arbeitsverträge aufgesetzt werden, und die Lehrkräfte müssen 
nach Erhalt des Diploms im September ein zweites MaI für die definitive Vertragsunterzeichnung auf dem 
Sekretariat erscheinen. Angesichts der Zahlreichen Herausforderungen, mit denen sich Lehrpersonen eh schon 
konfrontiert sehen, ist es das völlig falsche Signal, junge, motivierte Berufsleute mit schlechteren Bedingungen und 
bürokratischen Hürden im Basler Schuldienst zu begrüssen. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Ist dem Regierungsrat die Problematik bekannt, dass PH-Absolventinnen und -Absolventen aufgrund der 
späten Diplomierung im September für die Monate August und September schlechter entlohnt und 
schlechter versichert werden, als Lehrpersonen, die bereits ihr Diplom überreicht bekommen haben? 

2. Wie begründet das Erziehungsdepartement das Festhalten an einer Bestätigung per 1. August, wenn 
bekannt ist, dass die PH diese Frist systembedingt gar nicht einhalten kann? 

3. Wie hoch schätzt der Regierungsrat den jährlichen administrativen Mehraufwand für die Schulsekretariate 
ein, der durch das Ausstellen von doppelten Verträgen und die wiederholte Abwicklung von 
Anstellungsprozessen entsteht? 

4. Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat zu ergreifen, um in Zusammenarbeit mit der PH eine 
pragmatische Lösung (z.B. eine vorläufige, standardisierte Abschlussbescheinigung direkt nach den letzten 
Prüfungen im Juni) zu etablieren? 

Jessica Brandenburger 

 

 

Interpellation Nr. 59 (Juni 2026) 
betreffend Tiere in der Verwaltung 

26.5207.01 
 

Ein Foto vom Hund der Finanzdepartements-Vorsteherin hängt an der verschlossenen Bürotüre zu ihrem Bürotrakt. 

1. Wer ist zuständig für Tiere der Regierungsräte, die diese mit auf Arbeit bringen? 

2. Wer hat das Plakat aufgehängt im Finanzdepartement und wann? 

Eric Weber 

 

 

Interpellation Nr. 62 (Juni 2026) 
betreffend chronisches Versagen bei der Schulwegsicherheit rund um die Erneuerung 
Bäumlihofstrasse 

26.5219.01 
 

Am Montag, 04.05.2026 war es einmal mehr so weit: eine neue Bauphase der Erneuerung Bäumlihofstrasse 
begann - und erneut fehlten die notwendigen Massnahmen für einen sicheren Schulweg. Die Lichtsignalanlage an 
der Ecke Käferholzstrasse/Bäumlihofstrasse war ausser Betrieb, Fussgängerstreifen waren noch nicht wieder 
markiert und fehlten vollständig, und es bestanden weder Lotsendienste noch andere Sicherheitsvorkehrungen. 
Seit Beginn der Bauarbeiten vor zweieinhalb Jahren wiederholte sich dasselbe Muster: Bei einer Veränderung der 
Baustelle fehlten grundlegende Vorkehrungen für die Schulwegsicherheit, und erst nach Interventionen von 
Quartier-Institutionen, Primarschulen und Eltern reagierten die Zuständigen und setzten dringend notwendige 
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Massnahmen nachträglich um. Dieses reaktive Vorgehen ist unverständlich und angesichts der betroffenen Kinder 
schlicht nicht akzeptabel.  

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Bäumlihofstrasse waren für Kinder im Quartier einschneidend. Schul- und 
Kindergartenkinder standen wiederholt verunsichert vor unklaren oder widersprüchlichen Überquerungen. 
Betreuungspersonen und Eltern beobachteten regelmässig gefährliche Situationen im Strassenraum. Gerade für 
jüngere Kinder war die eigenständige Mobilität stark eingeschränkt oder faktisch verunmöglicht. Dass die 
Bäumlihofstrasse und die Kreuzungen ein zentraler Schulweg sind, hat die Bevölkerung bereits an den ersten 
Informationsveranstaltungen deutlich gemacht. Trotz wiederholter Zusicherungen blieb die Umsetzung über weite 
Strecken mangelhaft. Dabei ist im Blick zu haben, dass sichere und verständlich signalisierte Fussgängerführung 
rund um Baustellen nicht nur für Kinder, sondern auch für Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen Voraussetzung für sichere Mobilität in der Stadt ist. 

Die Interpellantin möchte gerne wissen, welche konkreten Lehren der Regierungsrat aus den wiederholten 
Problemen bei der Baustelle Bäumlihofstrasse zieht und wie er sicherstellt, dass sich diese bei zukünftigen 
Projekten nicht wiederholt.  

Schulweg und Kinderrechte 

1. Ist sich die Regierung bewusst, dass aufgrund der regelmässig schlecht sichergestellten Sicherheit rund um 
die Baustelle zwei Jahrgänge von Kindergartenkindern nicht selbständig den Schulweg bestreiten konnten? 
Wie ist der ausdrückliche Wunsch der Schulen, dass auch Kindergartenkinder den Schulweg selbständig 
meistern sollen, zu verstehen, wenn gleichzeitig während längerer Zeiträume keine sicheren Querungen 
gewährleistet sind? 

2. Inwiefern entsprach der Umgang mit Schulwegsicherheit rund um die Baustelle den kinderrechtlichen 
Standards, insbesondere den Grundsätzen der UNICEF zur sicheren und selbstständigen Mobilität von 
Kindern? 

Prioritäten und Qualitätssicherung 

3. Wieso wurde konsequent auf Signalisation der Umleitungen der Fussgängerführung verzichtet, also wenn 
Fussgängerstreifen geschlossen oder verschoben wurden? Welche Normen gelten diesbezüglich im Kanton 
Basel-Stadt? 

4. Im April waren während Wochen zwar Verkehrsampeln in Betrieb, es gab aber keine Fussgängerstreifen. 
Trotz dieser Situation wurde für die Autos die während der Baustelle gültige Tempo-30-Beschränkung 
aufgehoben. Wieso wurde eine Aufhebung des Tempolimits höher priorisiert als Sicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer*innen?  

5. Welche konkreten Vorgaben und Massnahmen bestehen beim Kanton für die Berücksichtigung von 
Schulwegen, Schulzeiten sowie Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten bei Baustellen – 
insbesondere hinsichtlich Instruktion, Kontrolle und Überwachung von beauftragten Dritten (z. B. 
Lotsendiensten und Bauunternehmen)? Welches Departement ist für welchen Bereich zuständig?  

6. Wie wird die Einhaltung dieser Vorgaben sichergestellt und weshalb kam es im vorliegenden Fall wiederholt 
zu Mängeln bei der Schulwegsicherheit? Welche Kontroll- und Qualitätssicherungsmassnahmen bestehen, 
damit Vorgaben zur sicheren Führung des Fussverkehrs konsequent umgesetzt und Verstösse durch 
Bauunternehmen sanktioniert und verhindert werden? 

7. Welche personellen und fachlichen Ressourcen stehen den zuständigen Stellen für die Planung und 
Überwachung der Schulwegsicherheit bei Baustellen zur Verfügung, und erachtet der Regierungsrat diese 
als ausreichend? 

8. Weshalb wurde die Bäumlihofstrasse während besonders unübersichtlicher und nachweislich gefährlicher 
Bauphasen nicht temporär für den motorisierten Verkehr gesperrt, wenn die Mängel bei der Gewährleistung 
der Sicherheit so systematisch und langanhaltend waren?  

Kommunikation und Umgang mit Meldungen 

9. Warum reagierten die zuständigen Stellen erst nach Tagen bis Wochen auf wiederholte Nachfragen von 
Eltern, Schule und Institutionen auf offensichtliche Sicherheitsmängel? Wieso wurden grundlegende 
Massnahmen zur Schulwegsicherheit nicht von Beginn weg sichergestellt bei einer neuen Bauphase oder 
sonstigen Anpassungen der Baustelle?   

10. Die zuständigen Verwaltungsstellen und die beauftragten Unternehmen sind nicht durchgehend 
professionell mit Meldungen aus der Bevölkerung umgegangen. Wie wird ein koordinierter und 
professioneller Umgang aller Akteur*innen mit solchen Rückmeldungen künftig sichergestellt? 

11. Wie sollen sich Eltern und Institutionen verhalten, wenn wiederholte Meldungen bei Polizei und zuständigen 
Stellen keine zeitnahe Wirkung zeigen? Sollte die Bevölkerung auf die Ombudsstelle hingewiesen werden? 

Lehren und zukünftige Baustellen 

12. Anwohnende meldeten regelmässig Mängel bei der Umsetzung von Lotsendiensten (z.B. unbesetzte 
Lotsenposten kurz vor Schulbeginn). Welche Verbesserungen wurden deswegen angegangen, gibt es 
Handlungsbedarf bei Qualitätsstandards? 

13. Wann wird Tempo 30 an der Bäumlihofstrasse umgesetzt? Kann der Regierungsrat nach der erfolgten 
Publikation des Ausgabenberichts (25.2044.01) der Quartierbevölkerung genauere Angaben dazu machen? 

Barbara Heer  
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Interpellation Nr. 63 (Juni 2026) 
betreffend Schulwegsicherheit rund um die Sanierung der Schwimm- und Turnhallen auf 
dem Campus Bäumlihof 

26.5220.01 
 

Für die Sanierung der Schwimm- und Turnhallen auf dem Campus Bäumlihof wird ab der Bäumlihofstrasse eine 
Baupiste über die unmittelbar an die Primarschule angrenzende Strasse Zu den drei Linden geführt. Wenige Tage 
nach dem Baustart war zu beobachten, dass Abmachungen betreffend den Baustellenverkehr über die Strasse Zu 
den drei Linden nicht eingehalten wurden. Fahrzeuge überquerten um ca. 7.45 Uhr die Strasse, während Kinder 
auf dem Schulweg waren, obwohl laut Infoschreiben des BVD und ED vom 6. Mai 2026 während der Einlaufzeiten 
keine Anlieferungen der Baustelle stattfinden sollten. Darüber hinaus erfolgten gewisse Anlieferungen entgegen 
den Ankündigungen im Schreiben über die Strasse Zu den drei Linden und nicht über die Baustellenpiste, was 
aufgrund der engen Fahrbahn zu gefährlichen Situationen für Schülerinnen und Schüler führt. 

Es stellt sich die Frage, ob hier wirklich ausreichende Massnahmen zum Schutz der von der Baustelle betroffenen 
Kindergarten- und Primarschulkinder getroffen wurden und ob die nötigen Kontrollen existieren, um sicherzustellen, 
dass sie auch tatsächlich umgesetzt werden. Zudem wäre es angezeigt, Lehren aus der angrenzenden Baustelle 
rund um die Sanierung der Bäumlihofstrasse zu ziehen (vgl. Interpellation Barbara Heer betreffend chronisches 
Versagen bei der Schulwegsicherheit rund um die Erneuerung Bäumlihofstrasse) und diese auch bei dieser 
Baustelle in die Schulwegsicherheit einfliessen zu lassen. 

Die Baustellenpiste führt mitten durch die Wiese des Primarschulhauses, mit einschneidenden Auswirkungen auf 
deren Nutzbarkeit durch Vereine und Kinder für Sport und andere Aktivitäten. Es stellt sich die Frage, weshalb die 
Zugänglichkeit dieser Wiese bei der Planung der Baustellenlogistik nicht höher gewichtet wurde. 

Vor diesem Hintergrund bittet der Interpellant den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche konkreten Massnahmen sieht das Sicherheitsdispositiv zum Schutz der Schulkinder (insbesondere 
der Kindergarten- und Primarschulkinder) während der mindestens drei Jahre dauernden Bauphase vor? 

2. Kann ein Gefäss eingerichtet werden, in dem Baufirmen, Bauleitung sowie Interessensvertretungen der 
Kinder (bspw. die Schulleitung der Primarschule Hirzbrunnen) regelmässig im Austausch sind? 

3. Ist dem Regierungsrat bekannt, dass diese Wiese des Primarschulhauses für die anliegende, dicht belegte 
Tagesstruktur ein wichtiger Aussenraum ist? 

4. Weshalb wurde die Baustellenpiste nicht am äusseren Rand der Wiese in Richtung Olsbergerweg angelegt, 
sodass die Wiese zu einem möglichst grossen Anteil für die Tagesstruktur etc. nutzbar bliebe? 

5. Wie werden die Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich Schulwegsicherheit und Sicherheit generell bei 
der Bewertung der Offerten der Planungs- und Bauunternehmen berücksichtigt und gewichtet? 

6. Welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat generell, die Interessen der Kinder in Bauprojekten des 
Tiefbauamtes und des Hochbauamtes sicherzustellen? Wäre es denkbar, dass den involvierten 
Verwaltungsstellen und den beauftragten Dritten eine «Verantwortliche für Schulwegsicherheit» zur Seite 
gestellt wird, welche die Zuständigen für die Verkehrsführung fachlich unterstützt sowie Meldungen aus der 
Bevölkerung und von Institutionen koordiniert? 

7. Wie wird sichergestellt, dass Erkenntnisse zum Umgang mit Schulwegsicherheit zwischen Tiefbau- und 
Hochbauamt geteilt werden? 

Stefan Wittlin  

 

 

Interpellation Nr. 64 (Juni 2026) 
betreffend möglichen Zusammenhang zwischen Einführung des Mindestlohnes und 

Zunahme der Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Stadt 

26.5224.01 
 

Die hohe Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Stadt ist besorgniserregend. Die Arbeitslosenquote in Basel-Stadt hat 
im Jahr 2025 weiter zugenommen, nachdem sie bereits seit Mitte 2023 gestiegen ist. Die Quote hat im Dezember 
2025 mit 4,6% den Höchstwert der letzten zehn Jahre erreicht. Im April 2026 betrug die Arbeitslosenquote 4,8%! In 
der Gesamtschweiz hat die Arbeitslosenquote ebenfalls zugenommen, jedoch auf tieferem Niveau. Die 
Jugendarbeitslosenquote in Basel-Stadt liegt Ende 2025 mit 4,9% über dem Niveau von Ende 2024 (4,3%) sowie 
über der durchschnittlichen Quote (4,6%) der letzten Jahre. Auffallend ist zudem, dass die Arbeitslosenquote in der 
Kategorie «Ausländerinnen» seit 2023 überdurchschnittlich stark angestiegen ist. Es ist anzunehmen, dass die 
Beschäftigten dieser Kategorie insbesondere in Niedriglohn-Segmenten beschäftigt sind. 

Im Juli 2022 wurde im Kanton Basel-Stadt der Mindestlohn eingeführt. Dessen Wirkung dürfte in die Statistiken ab 
2023 einfliessen. Im Abstimmungskampf zum Mindestlohn hatten sowohl die Befürworter der Initiative als auch des 
Gegenvorschlages behauptet, der Mindestlohn führe nicht zu einer Erhöhung der Arbeitslosenquote. Die vom 
Interpellanten aufgrund von SECO-Monatsberichten und dem Arbeitsmarktmonitoring des Statistischen Amtes 
Basel-Stadt erstellte nachfolgende Graphik zeigt exemplarisch, dass die Differenz zwischen der Arbeitslosenquote 
der gesamten Schweiz und jener des Kantons Basel-Stadt seit 2023 massiv angestiegen ist. Da in den meisten 
Schweizer Kantonen keine Mindestlohngesetzgebung besteht, liegt die Vermutung nahe, dass die Einführung des 
Mindestlohnes im Kanton Basel-Stadt zu dieser starken Erhöhung der Arbeitslosenquote insbesondere bei 
jüngeren Arbeitnehmenden und Beschäftigten in Niedriglohn-Segmenten geführt hat. Der zeitliche Zusammenhang 
ist auffällig und lässt eine kausale Wirkung des Mindestlohns zumindest nicht ausschliessen. 
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Vor diesem Hintergrund unterbreite ich dem Regierungsrat folgende Fragen: 

1. Teilt der Regierungsrat die Ansicht des Interpellanten, dass die Einführung des Mindestlohnes im Kanton 
Basel-Stadt zu einer Erhöhung der Arbeitslosenquote geführt hat? 

2. Ist der Regierungsrat bereit, entsprechende Massnahmen zur Senkung der Arbeitslosenquote bei der 
Anwendung der Mindestlohn-Gesetzgebung zu ergreifen (zum Beispiel durch mehr Ausnahmeregelungen 
bei der Anwendung der Mindestlohn-Gesetzgebung oder der Ausarbeitung eines Vorschlages zur 
Anpassung der entsprechenden Gesetzgebung)? 

Christophe Haller 

 

 

Interpellation Nr. 65 (Juni 2026) 
betreffend Entwicklung der Betriebsmodelle im Basler Taxigewerbe seit Einführung des 
kantonalen Mindestlohns 

26.5225.01 
 

Im Basler Taxigewerbe bestehen heute unterschiedliche Erwerbs-, Betriebs- und Vermittlungsmodelle. Dazu 
gehören unter anderem angestellte Taxifahrer, selbständige Halter-Fahrer, Fahrer mit Anschluss an Taxizentralen 
oder digitale Funkzentralen sowie plattformbasierte Angebote wie Uber oder Bolt. 

Seit der Einführung des kantonalen Mindestlohns per 1. Juli 2022 stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang 
sich die Zusammensetzung dieser Modelle verändert hat. Ebenfalls stellt sich die Frage, ob das traditionelle Basler 
Taxigewerbe und plattformbasierte Vermittlungsmodelle tatsächlich klar voneinander abgegrenzt werden können 
oder ob innerhalb des Taxigewerbes grössere Unterschiede bestehen als gegenüber Plattformmodellen. 

Ich bitte den Regierungsrat deshalb um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie stellt sich die heutige Struktur der Erwerbs-, Betriebs- und Vermittlungsmodelle im Basler Taxigewerbe 
sowie bei plattformbasierten Vermittlungsmodellen konkret dar, insbesondere im Hinblick auf angestellte 
Taxifahrerinnen und Taxifahrer, selbständig erwerbende Fahrerinnen und Fahrer im Halter-Fahrer-Modell, 
Fahrerinnen und Fahrer mit Anschluss an Taxizentralen oder digitale Funkzentralen sowie Angebote wie 
Uber oder Bolt? 

a. Es wird darum gebeten, die einzelnen Modelle nach einheitlichen Kriterien zahlenmässig 
aufzuschlüsseln. Von Interesse ist insbesondere, wie viele Fahrerinnen und Fahrer sowie Betriebe den 
jeweiligen Modellen aktuell zuzuordnen sind und welchen prozentualen Anteil die Fahrerinnen und 
Fahrer der einzelnen Modelle an der Gesamtzahl der im gewerblichen Personentransport im Kanton 
Basel-Stadt tätigen Fahrerinnen und Fahrer ausmachen. 

b. Weiter wird darum gebeten darzulegen, anhand welcher grundlegenden Merkmale die Unterschiede 
innerhalb des Basler Taxigewerbes sowie zwischen dem Basler Taxigewerbe und plattformbasierten 
Vermittlungsmodellen beurteilt werden.  

2. Wie hat sich die Zusammensetzung dieser Modelle vor und nach Einführung des kantonalen Mindestlohns 
am 1. Juli 2022 entwickelt, und wie stellt sich die Situation heute dar? 

a. Bitte nach Möglichkeit zahlenmässig aufschlüsseln. 

b. Falls es grössere Verschiebungen gegeben hat: Wie erklärt der Regierungsrat diese Entwicklung?  

3. Wie funktioniert das Halter-Fahrer-Modell im Basler Taxigewerbe im Vergleich zu plattformbasierten 
Vermittlungsmodellen, insbesondere am Beispiel von 44er Cab beziehungsweise Taxiphon einerseits und 
Uber oder Bolt andererseits? 

a. Wer bestimmt in den jeweiligen Modellen Preise, Gebühren, Vermittlungsbedingungen, 
Qualitätsvorgaben, Kontrollmechanismen und mögliche Ausschlüsse von der Vermittlung? 

b. Welche Bedeutung haben diese Elemente für die Beurteilung, ob Fahrerinnen und Fahrer als 
selbständig erwerbend oder als Arbeitnehmende einzustufen sind? 

c. In welchen Modellen kommt der kantonale Mindestlohn zur Anwendung beziehungsweise nicht zur 
Anwendung, und welche Kriterien sind dafür entscheidend? 

Luca Urgese  

 

 

Interpellation Nr. 66 (Juni 2026) 

betreffend geplante Begegnungszone am Burgweg im Wettsteinquartier 
26.5226.01 

 

Der Unterzeichnete hat Kenntnis davon erhalten, dass das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) die Einführung 
einer Begegnungszone im unteren Teil des Burgwegs (Bereich Burgweg 24–35) prüft. Gemäss Schreiben des BVD 
vom 4. Mai 2026 wurden hierzu ausschliesslich unmittelbar angrenzende Anwohnende angeschrieben und zur 
Stellungnahme eingeladen. 

Die geplante Begegnungszone würde gemäss den Unterlagen unter anderem den Wegfall von Parkplätzen, 
zusätzliche Möblierungselemente sowie Anpassungen bei der Verkehrsführung umfassen. Gleichzeitig befindet 
sich in unmittelbarer Nähe die Ausfahrt der Einstellhalle der Überbauung des ehemaligen Kinderspital-Areals. 
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Im Quartier gibt es bereits zwischen den einzelnen Bauten im Geviert Burgweg, Alemannengasse, Römergasse, 
Schaffhauser-Rheinweg eine grosse Fläche ohne Verkehr sogar mit Sitzbänken und Grünraum. An der Ecke 
Römergasse / Alemannengasse befindet sich ein Kinderspielplatz, für den bereits Parkplätze aufgehoben worden 
sind. In 200m Distanz befindet sich die Theodorsgraben-Anlage mit einem Spielplatz im unteren und Rasenfläche 
im oberen Teil. Wenige hundert Meter entfernt befindet sich der Solitude-Spielplatz. Auch am Rheinufer ist 
Verweilen ohne Verkehrsbeeinträchtigungen möglich. Es handelt sich also – im Gegensatz zu anderen 
unterversorgten Stadtteilen - um ein privilegiertes Quartier.  

Im Quartier bestehen bereits heute Spannungen hinsichtlich der Verkehrsführung, des Parkplatzabbaus sowie der 
zunehmenden Umwidmung von Strassenraum. Kritisiert wird insbesondere, dass einzelne Massnahmen isoliert 
umgesetzt würden, ohne dass eine nachvollziehbare Gesamtplanung für das Quartier ersichtlich sei. 

Bereits in einer früheren Interpellation des Unterzeichneten zu Fragen von Verkehr, Parkierung und Umgestaltung 
des öffentlichen Raums im Wettsteinquartier, konkret in der Römergasse, wurden Aspekte der Gesamtkoordination 
sowie der zunehmenden Umwidmung von Strassenraum thematisiert. Dies erscheint auch deshalb relevant, weil 
die Römergasse als direkte Parallelstrasse zum Burgweg von denselben Verkehrs- und Erschliessungsfragen 
betroffen ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es angezeigt, auch das vorliegende Projekt im übergeordneten 
Quartierkontext zu beurteilen. 

Zudem erscheint fraglich, ob der Kreis der durch das Projekt betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner 
ausreichend definiert wurde. Mögliche Auswirkungen auf Verkehrsführung, Erschliessung, Parkplatzsituation sowie 
Ausweichverkehr betreffen potenziell nicht nur den Burgweg selbst, sondern auch umliegende Strassen und 
Quartierbereiche, insbesondere die Römergasse, die Alemannengasse, den Schaffhauserrheinweg, den 
Fischerweg sowie den Theodorsgraben. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Nach welchen Kriterien definiert das BVD den Kreis der «betroffenen Anwohnenden», welche in solche 
Konsultationsverfahren einbezogen werden? 

2. Weshalb wurden im vorliegenden Fall ausschliesslich unmittelbar angrenzende Bewohnerinnen und 
Bewohner angeschrieben, obwohl sich mögliche Auswirkungen auf Verkehrsführung, Parkierung und 
Erschliessung auch auf die Römergasse, die Alemannengasse, den Schaffhauserrheinweg, den Fischerweg 
sowie den Theodorsgraben erstrecken dürften? 

3. Wie beurteilt der Regierungsrat die Verkehrssicherheit einer Begegnungszone unmittelbar im Bereich einer 
Einstellhallen-Ausfahrt mit erheblicher Steigung? 

4. Wie viele Parkplätze wurden im Wettsteinquartier in den letzten zehn Jahren aufgehoben beziehungsweise 
umgewidmet, und welche konkreten Massnahmen wurden im gleichen Zeitraum ergriffen, um 
Ersatzlösungen oder zusätzliche Quartierparkings zu schaffen? 

5. In den Erläuterungen zum Projekt werden zwei konkret aufzuhebende Parkplätze (vor den Häusern Nr. 32 & 
33) erwähnt, gleichzeitig spricht das BVD von einem Wegfall von insgesamt vier Parkplätzen. Wie erklärt 
sich diese Differenz? 

6. Wie beurteilt der Regierungsrat die Auswirkungen der geplanten Begegnungszone auf die Verkehrsführung 
im umliegenden Quartier, insbesondere zwischen Theodorsgraben, Römergasse und Grenzacherstrasse, 
und wurden mögliche zusätzliche Verkehrs- und Umweltbelastungen durch Umwegfahrten evtl. sogar bis 
zum Stachelrain geprüft? 

7. Welche Kriterien wendet der Regierungsrat grundsätzlich bei der Priorisierung neuer Begegnungszonen an, 
und wie werden dabei bereits bestehende Grün- und Freiflächen eines Quartiers berücksichtigt? 

8. Besteht für das Wettsteinquartier eine übergeordnete Gesamtstrategie betreffend Verkehr, Parkierung, 
Begegnungszonen und Umgestaltung des öffentlichen Raums? Falls ja, wie sieht diese konkret aus? 

Adrian Iselin 

 

 

Interpellation Nr. 67 (Juni 2026) 
betreffend Begegnungszonen als Superblock Light? 

26.5227.01 
 

Unlängst wurde der Interpellant als Direktbetroffener eingeladen, an einer Umfrage zur möglichen Einführung einer 
Begegnungszone im Bereich Römergasse 4-11 teilzunehmen. Erst nachdem andere Anwohnerinnen und 
Anwohner aus dem Quartier empört den Kontakt gesucht hatten, stellte sich heraus, dass gleichzeitig auch für 
andere Strassenabschnitte im selben Geviert entsprechende Umfragen mit derselben Absicht am Laufen sind. 

Deshalb stellen sich die folgenden Fragen, um deren Beantwortung ich die Regierung ersuche: 

1. Für welche Strassen(abschnitte) im Oberen Kleinbasel läuft aktuell eine solche Anwohnerbefragung? 

2. Die Anwohnerbefragung beginnt jeweils mit dem Satz, dass der Antrag zur Einführung einer 
Begegnungszone "aus der Anwohnerschaft Ihrer Strasse" eingereicht wurde. Kann die Regierung 
bestätigen, dass diese Aussage für jeden betroffenen Strassenteil gilt oder wurde vielmehr zentral aus dem 
Quartier der entsprechende Antrag für alle Strassenabschnitte gestellt? 

3. Wer sind die Initianten der entsprechenden Anträge und welches demokratische Gewicht haben diese, um 
die Verwaltung zu dieser doch recht aufwendigen Überprüfung zu motivieren? 
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4. Wird jeder vergleichbare oder ähnlich lautende Antrag von Anwohnerschaften immer gleich behandelt, führt 
also zu einer Befragung aller Anwohnerinnen und Anwohner oder wurde das Wettsteinquartier hier 
"bevorzugt" behandelt? 

5. Ist der Regierung bekannt, dass der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel bereits recht umfangreiche 
Befragungen bei den Anwohnenden des Quartiers durchgeführt hatte, mit dem klaren Ergebnis, dass man 
mit der aktuellen Situation zufrieden ist? 

6. Warum wurde bei der Befragung nicht offen kommuniziert, dass diese nicht ausschliesslich für den eingangs 
erwähnten Strassenabschnitt durchgeführt wird, sondern für mehrere gleichzeitig? 

7. Ist sich die Regierung bewusst, dass bei Anwohnenden hier der Eindruck entsteht, dass man einen 
Superblock unter anderem Namen einführen möchte, bevor die zwei Pilotprojekte abgeschlossen sind? 

8. Wie kommt die Regierung auf die wenig einleuchtende Idee, ausgerechnet an Römer- und Alemannengasse 
(plus möglicherweise weiteren - siehe oben) Begegnungszonen einzurichten, in Anbetracht der 
unmittelbaren Nähe der Spielgelegenheiten Theodorsgrabenanlage, Rheinufer, Spielmöglichkeiten 
(Sandkasten, etc.) im Block Alemannengasse - Römergasse - Schaffhauserrheinweg - Burgweg? 

9. Anerkennt die Regierung, dass schon heute im Quartier ein erheblicher Parkplatzmangel besteht, 
insbesondere an warmen Sommertagen, wenn hunderte bis tausende von Baslerinnen und Basler zur 
Naherholungszone Rheinufer pilgern? 

10. Wie werden die Rückantworten der Anwohnerinnen und Anwohner ausgewertet und wie wird die 
Auswertung kommuniziert? 

11. Wie sieht das weitere geplante Vorgehen betreffend dieser Begegnungszonen aus? 

Lorenz Amiet 
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Schriftliche Anfragen 

 

eingegangen seit der Sitzung vom 3. Juni 2026 

 

 

1. Schriftliche Anfrage betreffend in Attraktivität, Fluktuation und Belastung 
der Schulleitungen nach Schulstufen (PS, Sek I und Sek II) im Kanton 
Basel-Stadt 

26.5211.01 
 

Die Anforderungen an Schulleitungen unterscheiden sich je nach Schulstufe erheblich. Während auf Sekundarstufe I und 
II Führungswechsel häufig im Zusammenhang mit ordentlichen Pensionierungen erfolgen, mehren sich auf der 
Primarstufe Hinweise auf vorzeitige Abgänge, gesundheitliche Belastung sowie Schwierigkeiten bei der Rekrutierung. 

Insbesondere die Breite der Aufgaben auf der Primarstufe – mit intensiver Elternarbeit, häufigem Einbezug von 
Fachstellen (z. B. Schulpsychologischer Dienst, KESB) sowie einer hohen Fall Komplexität – wirft die Frage auf, ob die 
bestehenden Rahmenbedingungen ausreichend differenziert ausgestaltet sind. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

Fluktuation und Abgangsgründe (differenziert nach Schulstufen) 

1. Wie hoch war die jährliche Fluktuation von Schulleitungen in den letzten zehn Jahren auf: 

a) der Primarstufe 

b) der Sekundarstufe I 

c) der Sekundarstufe II? 

2. Aus welchen Gründen erfolgten die Abgänge, aufgeschlüsselt auf die Schulstufen, jeweils? Insbesondere 
Pensionierung, Stellenwechsel, gesundheitliche Gründe, Überlastung, aber auch andere Ursachen. 

3. Wie gross ist der Anteil der Abgänge, die vor dem ordentlichen Pensionierungszeitpunkt erfolgen, differenziert 
nach Schulstufen? 

4. Wie viele krankheitsbedingte Ausfälle (insbesondere längerfristige Absenzen) von Schulleitungen gab es in den 
letzten zehn Jahren, aufgeschlüsselt nach Schulstufen? 

Rekrutierung und Attraktivität der Funktion 

5. Wie viele valable Bewerbungen gehen durchschnittlich pro ausgeschriebene Schulleitungsstelle ein, differenziert 
nach Schulstufen? 

6. Wie oft mussten Ausschreibungen wiederholt werden, weil keine geeigneten Bewerbungen vorlagen (nach 
Schulstufen)? 

7. Wie beurteilt der Regierungsrat die Attraktivität der Schulleitungsfunktion auf den verschiedenen Schulstufen im 
Vergleich? 

Aufgabenprofil und Belastung nach Schulstufen 

8. Liegen kantonale Erhebungen zum effektiven Arbeitsaufwand von Schulleitungen vor, differenziert nach 
Schulstufen? 

9. Wie verteilen sich die Aufgabenanteile (pädagogisch, personell, administrativ, organisatorisch, externe 
Zusammenarbeit) je nach Schulstufe? 

10. Wie häufig sind Schulleitungen auf der Primarstufe mit Fällen, unter Einbezug externer Stellen (insbesondere 
Schulpsychologischer Dienst, KESB, soziale Dienste) konfrontiert im Vergleich zu Sek I und Sek II? 

11. Wie wird die zusätzliche Belastung durch intensive Elternarbeit auf der Primarstufe in der Ressourcenbemessung 
berücksichtigt? 

Ressourcen und Führungsspanne 

12. Wie unterscheiden sich die zur Verfügung stehenden Leitungsressourcen (Stellenprozente) zwischen den 
Schulstufen bei vergleichbarer Schulgrösse? 

13. Wie gross ist die durchschnittliche Führungsspanne (Anzahl direkt geführter Mitarbeitenden) je Schulstufe? 

14. Inwiefern wird bei der Ressourcenbemessung die unterschiedliche Komplexität der Führungsaufgaben zwischen 
den Schulstufen berücksichtigt? 

Einordnung und Handlungsbedarf 

15. Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, dass die Belastungssituation auf der Primarstufe strukturell höher ist als 
auf den weiterführenden Schulstufen? Falls nein: mit welcher Begründung? 

16. Welche spezifischen Massnahmen sind vorgesehen oder geplant, um die Attraktivität und Nachhaltigkeit der 
Schulleitungsfunktion insbesondere auf der Primarstufe zu verbessern? 

17. Sieht der Regierungsrat Anpassungsbedarf bei der Ausgestaltung der Schulleitungsfunktion (z. B. Ressourcen, 
Aufgabenverteilung, Unterstützungssysteme) in Abhängigkeit der Schulstufe? 

Sasha Mazzotti  
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2. Schriftliche Anfrage betreffend Wahlfreiheit zwischen Religions- und 
Ethikunterricht auf Primarstufe 

26.5215.01 
 

Die Religionszugehörigkeit der Bevölkerung in Basel-Stadt hat sich in den letzten 50 Jahren stark verändert. 1970 waren 
über 90 Prozent Angehörige der evangelisch-reformierten oder der römisch-katholischen Kirche.1 Heute sind es noch 
knapp ein Viertel. Eine Mehrheit, 57.3 Prozent der Basler Bevölkerung ab 15 Jahren, bezeichnet sich als 
konfessionslos.2,3 An den baselstädtischen Primarschulen können die staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften 
einen Religionsunterricht (gemäss §77, Schulgesetz4) anbieten: Kinder, die diesen Religionsunterricht nicht besuchen, 
verweilen in dieser Zeit selbstbeschäftigt im Abteilungsunterricht der Klasse. Für Kindern aus agnostischen, 
atheistischen oder aus Familien anderer Religionszugehörigkeit besteht damit lediglich die Wahl zwischen einem 
christlichen oder keinem Religionsunterricht. Allerdings wäre eine ethische Bildung und Wissen über Religionen für 
Kinder egal welchen (nicht-)religiösen Hintergrunds im Primarschulalter wichtig. 

Parallel zum Religionsunterricht durch die staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften wird kein Ethikunterricht 
angeboten, der säkular fundiert unter anderem folgende altersgerecht aufbereiteten Schwerpunkte beinhaltet: 
Heranführen der Kinder an Kernfragen der Ethik; Unterscheiden von Fakten versus Meinungen, das Beachten von 
Argumenten und Quellen und das Üben von Perspektivenwechsel; Stärkung einer rationalen, reflektierten Weltsicht, die 
sich an wissenschaftlichen und evolutionär-humanistischen Werten orientiert; Religionskunde (insbesondere der 
abrahamitischen Religionen).  

Ein solcher Ethikunterricht hätte durch geschulte, evtl. auch externe Lehrpersonen zu erfolgen, welche religiös und 
politisch unabhängig sind. Es wäre darauf zu achten, den vollen Aufgabenkatalog der Klassenlehrpersonen nicht 
zusätzlich zu füllen.  

Aufgrund obiger Ausführungen wird der Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Welchen Stellenwert schreibt das Erziehungsdepartement dem Religionsunterricht der staatlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften zu? 

2. Welche Angebote bieten die nicht-christlichen, staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften an? 

3. Welche Angebote bieten weitere Religionsgemeinschaften an, welche nicht staatlich anerkannt sind und den 
Religionsunterricht gemäss §77 Schulgesetz nicht anbieten können? 

4. Welche Schlüsse zieht der Regierungsrat aus den Antworten zu 1. bis 3.? 

5. Wie schätzt der Regierungsrat die Situation ein, dass für eine Mehrheit der Primarschulkinder ein ihrem (nicht-
)religiösen familiären Hintergrund entsprechenden Ethikunterricht auf der Primarstufe fehlt? 

6. Ist Ethik aus Sicht der Regierung ein auch auf Primarstufe zu fördernder schulischer Inhalt? 

7. Welche regulatorischen Anpassungen wären nötig, um ein Ethikangebot als alternative Wahloption zum 
Religionsunterricht auf Primarstufe einführen zu können? 

1 https://statistik.bs.ch/files/dossiers/132-gs-2408.pdf 
2 https://www.watson.ch/schweiz/gesellschaft-politik/394493463-religion-so-viele-sind-in-der-schweiz-bereits-konfessionslos 
3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.30166093.html 
4 https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/410.100 

Oliver Thommen  

 

3. Schriftliche Anfrage betreffend Unterstützung zur Finanzierung von 
selbstgenutztem Wohneigentum für junge Familien 

26.5216.01 
 

Basel-Stadt hat eine Geburtenziffer (Fertilitätsrate, Total Fertility Rate) von 1.091 mit sinkender Tendenz und findet sich 
damit auf dem letzten Platz aller Kantone (Durchschnitt der Schweiz im Jahr 20242: 1.29). Für den langfristigen 
Fortbestand einer Gesellschaft ist ein Wert von ca. 2.1 unerlässlich. Liegt die Geburtenziffer langfristig deutlich darunter, 
geht dies mit massiven demographischen Problemen einher. In unserem Kanton wurde schon viel geleistet punkto 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Trotzdem sank die Geburtenziffer mit nahezu unverminderter Geschwindigkeit. 

Eine 2025 publizierte Studie zeigte, dass es eine Korrelation gibt zwischen Wohneigentum und Anzahl Kinder.3 Paare 
mit Wohneigentum haben gemäss dieser Studie tendenziell eher Kinder und durchschnittlich mehr Kinder. Von den 
Autoren wird dies begründet mit dem Wunsch nach Stabilität für die Familiengründung. Das Fördern von 
selbstgenutztem Wohneigentum für junge Familien würde gemäss dieser Studie demzufolge helfen, die Geburtenziffer 
anzuheben. 

Vor diesem Hintergrund bittet der Unterzeichnende die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie hoch ist der Familienanteil in den folgenden Wohnformen: Selbstgenutztes Wohneigentum, 
Genossenschaften sowie andere Miete. Bitte die Zahlen aufschlüsseln nach Anzahl Kinder, Quartier, Wohndauer 
und Bevölkerungsgruppen. 

2. Welche Erkenntnisse liegen dem Regierungsrat vor, ob selbstgenutztes Wohneigentum oder andere Formen von 
stabilen und langfristig bezahlbaren Wohnverhältnissen (z.B. im gemeinnützigen/genossenschaftlichen Sektor4) 
die Familiengründung begünstigen und damit die Geburtenziffer erhöhen können? 

3. Wie kann eine Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum oder andere stabile und langfristig bezahlbare 
Wohnverhältnisse für junge Familien im Kanton Basel-Stadt wirksam gefördert werden? 

4. Wäre z.B. ein Kauf des Grundstücks durch den Kanton und Abgabe an Familien im Baurecht ein zielführender 
Weg, wie selbstgenutztes Wohneigentum für junge Familien gefördert werden kann? 
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5. Wie kann sichergestellt werden, dass nach Wegzug der erwachsenen Kinder die Immobilie innert wenigen Jahren 
wieder für eine neue Generation von jungen Familien zur Verfügung gestellt werden kann? 

6. Wie kann verhindert werden, dass beim Verkauf der Immobilie ein übermässiger Gewinn wegen allgemeiner 
Wertsteigerung der Immobilie resp. des Grundstücks abgeschöpft wird? 

1 https://www.watson.ch/videos/schweiz/821060442-basel-hat-die-tiefste-geburtenrate-der-schweiz-eltern-sagen-wieso 
2 https://www.srf.ch/news/schweiz/zahlen-des-bundes-fuers-2024-in-der-schweiz-werden-immer-weniger-kinder-geboren 
3 Did the Modern Mortgage Set the Stage for the U.S. Baby Boom?, Lisa J. Dettling, Melissa Schettini Kearney, DOI 10.3386/w33446, 
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w33446/w33446.pdf 
4 Dossier «Gemeinnütziges Wohneigentum» des Bundesamts für Wohnungswesen, 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/88114.pdf 

Michael Graber 

 

 

4. Schriftliche Anfrage betreffend wissenschaftliche Basis für «Netto-Null»-
Gebäude – Zielverfehlungen verhindern 

26.5222.01 
 

Integraler Bestandteil des Klimaschutzaktionsplans sind Massnahmen, die auf eine Reduktion der Scope 3-Emissionen 
im Hochbau abzielen. Die wachsende Bevölkerung und der steigende Druck auf dem Wohnungsmarkt im Kanton werden 
aller Voraussicht nach eine weiterhin hohe Bautätigkeit im Kanton zur Folge haben. Zugleich ist bekannt, dass die 
Bauwirtschaft massgeblich zur Schweizer CO₂-Bilanz beiträgt. Verschiedene Vorstösse haben bereits die Förderung von 

zirkulären und biogenen Baustoffen, die Verbindlichkeit von CO₂-Zielen und die Berücksichtigung von grauer Energie 
gefordert.  

Unterschiedliche Label und Instrumente zur CO₂-Bilanzierung sowie kantonale, nationale und internationale 
Bestimmungen beschäftigen sich zunehmend mit sogenannten «Netto-Null»-Gebäuden. Kern dieser Überlegungen sind 
Bilanzierungsberechnungen, bei welchen die Emissionen bei Erstellung und Betrieb von Gebäuden durch 
Negativemissionen – darunter direkte und indirekte, natürliche und technische CO₂-Senken – kompensiert werden.  

Entscheidend für die tatsächliche klimatische Wirkung dieser Berechnungen sind die verwendeten Parameter und 
Definitionen. Die aktuelle nationale gesetzliche Grundlage in der Schweizer CO₂-Verordnung setzt für die 
Anrechenbarkeit der Senkenleistung eine Speicherdauer (sog. Permanenz) von mindestens 30 Jahren fest (Artikel 5 
Absatz 2). Angesichts dessen, dass CO₂ über mehrere hundert Jahre in der Atmosphäre verbleibt, ist diese Schwelle 
ausserordentlich tief angesetzt. Brunner, Hausfather und Knutti (2024) schreiben, dass lediglich eine Permanenz-
Schwelle von 1000 Jahren für eine ausreichende Kompensation zur Erreichung der Pariser Klimaziele ausreichen würde 
– dies liegt fernab der Lebensdauer von Gebäuden als CO₂-Speicher. Im Hochbau bedeutet das, dass eine erneute 
Emission – etwa aufgrund Um- oder Rückbaus – nur zu einer Verzögerung der Emissionen führt, nicht zu einer 
langfristigen Senke. Die intransparente Verrechnung von Negativemissionen unterschiedlicher Speicherdauer kann 
folglich zu Fehlschlüssen im Erreichen der Klimaziele führen. 

Verschiedene Gutachten und Studien kommen deshalb zum Schluss, dass echte «Netto-Null»-Gebäude nach aktuellem 
Forschungsstand nicht möglich sind. Angesichts des kantonalen Netto-Null-Ziels bis 2037 ist es entscheidend, dass der 
Kanton Basel-Stadt hier mit gutem Beispiel vorangeht und sich auf ein ambitioniertes und wissenschaftlich fundiertes 
Verständnis von Permanenz und der Wirksamkeit von Negativemissionen im Bauwesen stützt.  

Die Unterzeichnende bittet den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Welche Definition von Permanenz und Gebäudelebensdauer ist für die Umsetzung des Klimaschutzaktionsplans, 
insbesondere Massnahmen b1, b2 und b5 vorgesehen, und wie beurteilt der Regierungsrat die wissenschaftliche 
Basis der heute verwendeten Definitionen? 

2. Wie plant der Regierungsrat in der Umsetzung des Klimaaktionsplans aktuell zwischen temporären und 
permanenten Senken zu differenzieren, um Fehlanreize in der Treibhausgasbilanzierung zu vermeiden? 

3. Wie gedenkt der Regierungsrat die Speicherung von CO₂ in Gebäuden über deren Lebenszyklus zur Erreichung 
der Massnahmen b1, b2 und b5 systematisch erfass- und dokumentierbar zu machen? 

4. Wie beurteilt der Regierungsrat die Bedeutung eines langfristigen Betrachtungshorizonts bei der CO₂-
Speicherung in Gebäuden, um Re-Emissionen bei Um- und Rückbau korrekt zu bilanzieren – und so eine 
Verzerrung der Netto-Null-Ziele im Hochbau zu vermeiden? 

5. Wie beurteilt der Regierungsrat die Wirksamkeit von Negativemissionen im Verhältnis zu direkter CO₂-Reduktion 
– kurz-, mittel- und langfristig? 

6. Wie können Massnahmen zur CO₂-Reduktion entsprechend diesem Verständnis von Wirksamkeit priorisiert 
werden?  

Quellen:  

Brunner, C., Hausfather, Z. & Knutti, R. Durability of carbon dioxide removal is critical for Paris climate goals. Commun Earth Environ 5, 
645 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01808-7 
Frischknecht, R & Pfäffli, K. Bilanzierung von Negativemissionen (NET) im Bauwesen. Berechnung und Beitrag von NET zum Klimaziel 
Netto-Null. Fachstelle Umweltgerechtes Bauen, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (2023). 
Priore, Y. D. et al. Netto-Null Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich (NN-THGG). Übersichtsbericht. Bundesamt für Energie BFE 
(2024). 

Fina Girard  

https://doi.org/10.1038/s43247-024-01808-7
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5. Schriftliche Anfrage betreffend Vorgehensweise Eruierung 
Schulwegsicherheit 

26.5223.01 
 

In der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage «betreffend Kindergartenwegsicherheit an der Gempenstrasse» berichtet 
der Regierungsrat im August 2025, das via KOGESSI unsichere Stellen, die sich auf typischen Kindergarten- und 
Schulwegen befinden, gemeldet werden können. Basierend auf den sehr ausführlichen und hilfreichen Antworten und 
weiteren Gesprächen der Anfragestellenden mit Elternratsmitgliedern verschiedener Schulen sowie besorgten Eltern aus 
verschiedenen Quartieren ergeben sich die folgenden weiteren Fragen, deren Beantwortung vom Regierungsrat höflich 
erbeten wird. 

1. Wie wird vorgegangen, wenn die KOGESSI zum Schluss kommt, dass eine Stelle ungefährlich ist, die Eltern dies 
jedoch anders sehen? 

2. Für kleinere Gemeinden bietet der TCS Schulwegaudits an. Gibt es ähnliche Angebote, die im Kanton Basel-
Stadt entsprechende Gutachten durchführen? 

a. Falls ja, wer kann solch ein Gutachten in Auftrag geben? 

b. Falls ja, wie werden solche Gutachten seitens KOGESSI in deren Arbeit aufgenommen? 

3. Sind der KOGESSI sogenannte Schulstrassen bekannt und wie eruiert sie deren Nutzen für die 
Verkehrssicherheit in unmittelbarer Schulnähe, insbesondere im Vergleich mit Begegnungszonen? 

4. Werden Kindergartenkinder im entsprechenden altersgerechten Präventionsprogramm zum Thema 
Begegnungszonen und fehlende sichtbare Trottoirs mit Höhenunterschied zur Strasse sensibilisiert? 

5. Wie vermittelt und koordiniert die KOGESSI in Situationen, wo erhöhter Hol- und Bringverkehr aufgrund 
Privatschulstandorten die Verkehrssicherheit nahegelegener öffentlicher Schulen reduziert? 

a. Bei der französischen Schule in der Engelgasse? 

b. Bei der BKA International School in der Gellertstrasse / Magnolienpark? 

6. Wie viele Meldungen besorgter Eltern sind seit Start der KOGESSI über offizielle schulnahe Gremien 
eingegangen und wie viele durch die öffentlich einsehbare Mailadresse?  

7. Wie stellt die KOGESSI in ihrer Kommunikation sicher, dass alle interessierten Parteien die beruflich wie auch 
ehrenamtlich im Einsatz für einen betroffenen Schulstandort stehen, über Abklärungen, Lösungsansätze und das 
weitere Vorgehen informiert werden? 

8. Wie wird die KOGESSI bei der Planung und Verschiebung von Parkplätzen in Schulnähe einbezogen und hat 
diese dort Mitspracherecht? 

9. Wie stellt die KOGESSI sicher, dass auch bei temporären Hindernissen durch Baustellen oder sonstige 
Verkehrsumstellungen die Schulwegsicherheit gewährleistet ist und wie eruiert sie, ob dies auch in der Praxis für 
Kinder der betroffenen Altersstufen verständlich ist?  

a. Finden dafür Praxistests mit Kindern statt oder gibt es andere Kontrollmechanismen, die dafür angewendet 
werden?  

b. Wie sieht das entsprechende Vorgehen dafür aus und ab wann werden die Schulen und Eltern dafür 
vorgängig informiert? 

Annina von Falkenstein  

 

 

6. Schriftliche Anfrage betreffend «Rat für Armutsfragen» in Basel-Stadt 26.5233.01 
 

Armut ist ein vielschichtiges Phänomen, das nicht nur ökonomische, sondern auch soziale Teilhabe, Gesundheit, Bildung 
und Würde der betroffenen Menschen tangiert. Nationale Bestrebungen zur Armutsbekämpfung (Nationale Plattform 
gegen Armut) sehen mit dem Rat für Armutsfragen, der im Frühling 2026 auf nationaler Ebene lanciert wird, ein neues 
partizipatives Gremium vor, das Menschen mit Armutserfahrung eine aktive Rolle im politischen Dialog und in der 
Gestaltung armutspolitischer Massnahmen geben soll. Betroffene Menschen sind von Stigmatisierung betroffen und 
haben oft keinen Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen, die sie unmittelbar betreffen. Mit dem Rat für 
Armutsfragen vertreten Menschen mit Armutserfahrung ihre Interessen und setzen ihr Erfahrungswissen ein, um die 
Armutsbekämpfung und -prävention weiterzuentwickeln und die Gesellschaft für Ursachen und Folgen der Armut zu 
sensibilisieren. Es stellt sich deswegen die Frage nach dem Stand der Einbindung armutserfahrener Personen in Basel-
Stadt, wie die Erfahrungen des neu lancierten nationalen «Rats für Armutsfragen» auch im Kanton genutzt werden 
können und inwiefern solche Ansätze auch in Basel-Stadt gestärkt werden könnten.  

Im Kanton Basel-Stadt bestehen mit der Sozialkonferenz Basel sowie Formaten wie der Kundenkonferenz Sozialhilfe 
bereits Ansätze zur Sichtbarmachung der Anliegen armutsbetroffener Menschen und zur Vernetzung verschiedener 
Akteure. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob bestehende partizipative Strukturen ausreichen respektive ob diese 
genügend funktionieren und genügend systematisch das Wissen von armutserfahrenen Menschen einbinden. Damit 
Partizipation von Armutserfahrenen effektiv ist, braucht es nicht nur guter Wille, sondern Ressourcen für Entschädigung, 
für professionelle Begleitung sowie für adäquate Partizipationsmethodik.  

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 

1. Inwiefern berücksichtigt der Regierungsrat bei der kantonalen Armutsbekämpfung internationale und nationale 
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Standards partizipativer Armutsbekämpfung, wonach betroffene Menschen in Planung, Umsetzung und 
Evaluation von Massnahmen einzubeziehen sind? 

2. Welche partizipativen Gefässe für armutserfahrene Menschen bestehen im Kanton Basel-Stadt bereits, und wie 
beurteilt der Regierungsrat deren Wirksamkeit und Reichweite? 

3. Welche konkreten Schritte könnten unternommen werden, um die Einbindung armutserfahrener Menschen in der 
Kundenkonferenz Sozialhilfe zu stärken? Wäre die Ausstattung mit zusätzlichen Ressourcen für Entschädigung, 
Begleitung oder für Verbesserung der Partizipationsmethodik denkbar?  

4. Könnte die Sozialkonferenz Basel ein Gefäss werden oder ein solches schaffen, in dem armutserfahrene 
Menschen von Betroffenen zu Akteur*innen werden? Könnten sich die Vertreter*innen der Verwaltung in der 
Sozialkonferenz dafür einsetzen?  

5. Existieren in Basel-Stadt Betroffenenorganisationen oder NGOs, welche ermutigt werden könnten, einen Basler 
Rat für Armutsfragen zu initiieren?  

6. Wie beurteilt der Regierungsrat die Schaffung eines kantonalen Rats für Armutsfragen in Basel-Stadt, in Form 
einer regierungsrätlichen Kommission? Dies insbesondere mit Blick auf die Tatsache, dass Armutspolitik nicht mit 
Sozialhilfe (siehe Kundenkonferenz Sozialhilfe) gleichzusetzen ist.  

7. Welche Anforderungen stellt der Regierungsrat heute an staatsbeauftragte Organisationen bezüglich der 
Partizipation armutsbetroffener Menschen? Wäre es denkbar, dass Mitwirkungs- und Beteiligungsstrukturen von 
Betroffenen künftig als Qualitätskriterium in Leistungsaufträge im Feld der Armutspolitik aufgenommen werden 
könnten? 

8. Welche Erfolgsmodelle gibt es, abgesehen vom Rat für Armutsfragen, auf deren Erfahrung zurückgegriffen 
werden können?  

9. Welche weiteren Schritte erachtet der Regierungsrat als sinnvoll, um die Partizipation armutsbetroffener 
respektive armutserfahrener Menschen in Basel-Stadt zu stärken? 

Barbara Heer  

 

 

7. Schriftliche Anfrage betreffend Führungsmodelle, Steuerung und 
Weiterentwicklung der Schulleitungen der Volksschulen im Kanton Basel-
Stadt 

26.5234.01 
 

Gemäss der Verordnung für die Schulleitungen der Volksschulen üben Schulleitungen im Kanton Basel-Stadt zur 
Erfüllung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags alle Befugnisse in pädagogischen, personellen, 
organisatorischen und finanziellen Bereichen aus, sofern diese nicht der Volksschulleitung, den zuständigen Stellen der 
Gemeinden oder anderen übergeordneten Instanzen vorbehalten sind. Die zunehmende Komplexität der Schulführung 
stellt die Leitungspersonen vor neue Herausforderungen und bietet Anlass, bestehende Führungsmodelle und 
Steuerungsansätze kritisch zu überprüfen. 

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen: 

1. Über wie viele Stellenprozente für die Schulleitung verfügt jedes Schulhaus? Wie wurde diese Zuteilung 
berechnet? Wie verteilt sich der zeitliche Aufwand auf die einzelnen Zuständigkeitsbereiche (pädagogisch, 
personell, organisatorisch, finanziell)? 

2. Gibt es ein kantonales Konzept zur Umsetzung von § 11 Abs. 2 der Verordnung für die Schulleitungen der 
Volksschulen (Führungsstil)? Falls nicht, wie werden die darin verankerten Prinzipien derzeit sichergestellt? 

3. Wie gross ist die jeweilige Führungsspanne pro Schulleitung in den einzelnen Schulhäusern? Wie wird 
sichergestellt, dass § 13 der Verordnung für die Schulleitungen der Volksschulen (Mitarbeitendengespräche) trotz 
grosser Führungsspannen an allen Schulstandorten eingehalten wird? Wie hoch ist der prozentuale Anteil der 
Abweichungen vom Grundsatz jährlicher Mitarbeitendengespräche? 

4. Wie wird die Personalentwicklung der Lehrpersonen auf kantonaler Ebene gesteuert, unterstützt und gemessen? 
Welche Aussagen lassen sich aus den Ergebnissen des entsprechenden Controllings treffen?  

5. Wann wurde im Kanton Basel-Stadt letztmals eine umfassende Befragung der Schulleitungen durchgeführt? Von 
besonderem Interesse sind dabei Fragestellungen zur Arbeitsbelastung, zum Umgang mit den unterschiedlichen 
Aufgabenbereichen (pädagogische Führung, Administration, Personalführung), zur Gesundheit, zur 
Zusammenarbeit innerhalb der Schulleitungsteams und mit den Kollegien sowie zur Zusammenarbeit mit der 
Volksschulleitung. 

a) Welche zentralen Erkenntnisse und welchen Handlungsbedarf ergaben sich aus dieser Befragung? 

b) Falls bislang keine entsprechende Befragung durchgeführt wurde: Ist eine solche geplant? Falls nein, 
weshalb nicht? 

6. Ist der Regierungsrat bereit, alternative Führungsmodelle für Schulleitungen zu prüfen, insbesondere: 

a) funktional differenzierte Leitungsteams mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten (pädagogisch / 
administrativ), 

b) Modelle mit unterrichtender Schulleitung analog zu den Gymnasien, 

c) Modelle mit gezielter administrativer Entlastung durch spezialisierte Funktionen? 
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7. Besteht die Absicht, die Verordnung für die Schulleitungen der Volksschulen im Hinblick auf Arbeitsbelastung, 
Führungsmodelle oder Personalentwicklung anzupassen? 

Zaira Esposito  

 

 

8. Schriftliche Anfrage betreffend Prävention von jugendlicher 
Radikalisierung in Basel-Stadt – mit Fokus auf rechtsextreme, religiös 
extremistische sowie rassistische und menschenfeindliche Online-Inhalte 

26.5235.01 
 

Der Regierungsrat hat in seiner Antwort auf die Schriftliche Anfrage Tim Cuénod (19.5082.02) im Jahr 2019 dargelegt, 
dass im Kanton Basel-Stadt verschiedene Massnahmen zur Prävention von Radikalisierung und gewalttätigem 
Extremismus bestehen, dass die Anlaufstelle Radikalisierung betrieben wird und dass eine Gesamtstrategie zur 
Umsetzung des Nationalen Aktionsplans (NAP) erarbeitet werde. Seither haben sich sowohl die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen als auch die digitale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen weiterentwickelt. 

Heute ist ersichtlich, dass rechtsextreme, religiös extremistische (z.B. islamistische oder christlich fundamentalistische) 
sowie rassistische und andere menschenfeindliche Ideologien in hohem Ausmass über digitale Kanäle – insbesondere 
Social Media Plattformen, Messenger Dienste, Video- und Gaming Umgebungen, verbreitet werden. 
Radikalisierungsprozesse sind eng mit Identitätssuche, Zugehörigkeitsfragen, Diskriminierungserfahrungen und 
geschlechtsspezifischen Rollenbildern verknüpft. Gleichzeitig stehen Lehrpersonen, Schulleitungen, Fachpersonen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit, Sozialarbeit sowie weitere Akteure im Alltag oft vor der Herausforderung, 
entsprechende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren, ohne Jugendliche oder bestimmte 
Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Welche Elemente der im Jahr 2019 angekündigten Gesamtstrategie zur kantonalen Umsetzung des Nationalen 
Aktionsplans zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus (NAP) 
wurden in der Zwischenzeit konkret umgesetzt, welche befinden sich in Umsetzung und wo sieht der 
Regierungsrat weiterhin Handlungsbedarf – insbesondere mit Blick auf Kinder und Jugendliche? 

2. Welche Formen von Radikalisierung und extremistischen Einstellungen bei Kindern und Jugendlichen stehen aus 
Sicht des Regierungsrats aktuell im Fokus der kantonalen Präventionsarbeit (z.B. rechtsextreme, religiös 
extremistische – u.a. islamistische oder christlich fundamentalistische – sowie rassistische und andere 
menschenfeindliche Ausprägungen)? Haben sich die Schwerpunkte seit 2019 verändert? 

3. Wie hat sich die Nutzung der Anlaufstelle Radikalisierung seit 2019 entwickelt (Anzahl Kontakte pro Jahr, 
Altersgruppen, Herkunft der Anfragen – z.B. Familien, Schulen, Fachstellen – sowie thematische Schwerpunkte)? 
In wie vielen Fällen ergaben sich konkrete Hinweise auf eine relevante Radikalisierungstendenz? 

4. Welche Massnahmen wurden seit 2019 getroffen, um die Früherkennung von Radikalisierungstendenzen im 
schulischen, sozialpädagogischen und offenen kinder- und jugendarbeiterischen Umfeld zu stärken? In welcher 
Form werden Lehrpersonen, Schulleitungen, Fachpersonen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Sozialarbeit 
sowie weitere Akteure (z.B. Sport- und Freizeitvereine) geschult oder unterstützt? 

5. Inwiefern berücksichtigt die kantonale Präventionsarbeit geschlechterspezifische Dynamiken von Radikalisierung, 
beispielsweise im Hinblick auf rigide Männlichkeitsbilder, frauenfeindliche und queerfeindliche Ideologien oder 
Kontrollansprüche gegenüber Mädchen und jungen Frauen? Bestehen spezifische Angebote oder Konzepte, die 
diese Dimension aufnehmen? 

6. Welche Rolle spielen aus Sicht des Regierungsrats digitale Räume (Social Media, Messenger Dienste, Video- 
und Gaming Plattformen) für Radikalisierungstendenzen bei Kindern und Jugendlichen in Basel-Stadt? Welche 
Massnahmen werden ergriffen, um diesen Entwicklungen präventiv zu begegnen und Kinder und Jugendliche wie 
auch ihre Bezugspersonen über Risiken und Handlungsmöglichkeiten zu informieren? 

7. Wie wird sichergestellt, dass Präventions- und Sensibilisierungsarbeit zur Verhinderung von Radikalisierung 
verhältnismässig und diskriminierungsfrei ausgestaltet ist und nicht zur pauschalen Stigmatisierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen führt, insbesondere von Menschen muslimischen Glaubens oder Personen mit 
Migrationsgeschichte? 

8. Sieht der Regierungsrat angesichts der aktuellen Entwicklungen Bedarf, die bestehenden kantonalen 
Massnahmen zur Prävention von Radikalisierung bei Kindern und Jugendlichen weiterzuentwickeln oder zu 
ergänzen – namentlich im Bereich digitaler Informations- und Beratungsangebote, niederschwelliger Zugänge zur 
Anlaufstelle Radikalisierung oder der Koordination zwischen Task Force Radikalisierung, Schule, offener Kinder- 
und Jugendarbeit, Sozialdiensten und Polizei? 

Edibe Gölgeli  

 

 

9. Schriftliche Anfrage betreffend wissenschaftliche Grundlage und 
Partizipation bei der neuen Sicherheits-Applikation 

26.5242.01 
 

Ein grosser Teil der Basler Bevölkerung meiden bestimmte Orte in der Stadt. Schlecht beleuchtete Strassen, 
unübersichtliche Haltestellen und Unterführungen, Parks und Plätze führen zu einem Gefühl der Unsicherheit. Dieses 
subjektive Empfinden hat konkrete Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit und die gleichberechtigte Teilhabe am 
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öffentlichen Leben. Diverse Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass bauliche Massnahmen helfen können, um 
das subjektive Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum zu verbessern.  

In seinem Schreiben zum Anzug 23.5463.02 verweist der Regierungsrat auf eine “interaktive kartenbasierte 
Hotspotanalyse” – eine verwaltungsinterne Applikation, die 2025 eingeführt werden sollte. Diese soll von der Verwaltung 
als Instrument zur Identifikation von Orten mit besonderem Handlungsbedarf im Bereich Sicherheit dienen und 
zielgerichtete planerische Massnahmen begünstigen.  

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen:  

1. Wird diese Applikation mittlerweile verwendet? 

2.  Falls ja, wo wurde sie eingesetzt und wie häufig? 

3. Nach welchen wissenschaftlichen Kriterien oder evidenzbasierten Ansätzen wurde diese Applikation entwickelt? 
Auf welche fachlichen Standards (z. B. aus der Kriminologie, Sozialwissenschaften oder Stadtplanung) stützt sie 
sich dabei?  

4. Wurden bei der Entwicklung die Expertise und Diskriminierungserfahrungen von verschiedenen Minderheiten 
berücksichtigt? Falls ja, in welcher Form und mit welchem konkreten Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Applikation?  

5. Welche Indikatoren fliessen konkret in die Bewertung eines „Hotspots“ ein und wie werden diese gewichtet?  

6. Welche Datenquellen werden verwendet? Werden ausschliesslich polizeilich registrierte Straftaten berücksichtigt 
oder auch weitere Daten? 

7. Wie wird sichergestellt, dass Phänomene wie Alltagsdiskriminierung, Belästigung oder Hassvorfälle, die häufig 
nicht zur Anzeige gelangen, berücksichtigt werden?  

8. Wurde eine systematische Prüfung der Applikation auf mögliche Verzerrungen (Bias) vorgenommen? Wie wird 
verhindert, dass bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten oder diskriminierende Muster durch die 
Datengrundlage reproduziert werden?  

9. Ist eine systematische Evaluation der Wirksamkeit der Applikation vorgesehen?  

Helena Meyer  

 

 

10. Schriftliche Anfrage betreffend Paradigmenwechsel Weihnachtsmarkt 26.5254.01 
 

Die Erweiterung des Weihnachtsmarktes um die Elisabethenkirche und den Theaterplatz soll Angaben zu Folge nicht 
mehr von Messe und Märkte des Kantons Basel-Stadt organisiert werden, sondern wird im Auftrag an externe Betreiber 
vergeben. Das wird so schon in anderen Städten (bspw. Zürich) so gehandhabt und führt zu sehr hohen Kosten für 
Stände und somit zu Kostensteigerungen für die Angebote vor Ort. 

Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

- Ist es richtig, dass die Erweiterung des Weihnachtsmarkts beim Theaterplatz/Elisabethenkirche nicht mehr durch 
Messe & Märkte umgesetzt wird? 

- Wenn ja: 

o Warum hat man sich für diesen Paradigmenwechsel entschieden? 

o Warum wurde dieser Auftrag nicht ausgeschrieben? 

o Wurden Bedingungen/Anforderungen an den Auftrag geknüpft? 

Jo Vergeat  

 

 

11. Schriftliche Anfrage betreffend Untertunnelung Basels und der Verbrauch 
von grauer Energie 

26.5255.01 
 

Über die Untertunnelung Basels, das vereinfachte Herzstück, wurde indirekt ein Referendum erhoben. Darüber wird am 
14. Juni 2026 abgestimmt. Die Machbarkeit einer 7 Milliarden teuren Durchmesserlinie, vom Bahnhof SBB zum 
Badischen Bahnhof in etwa 60 Meter Tiefe, wird von zB ETH-Ingenieur Paul Stopper aus bautechnischer Sicht kritisiert. 
Der Badische Bahnhof und der Bahnhof SBB lägen jeweils rund 54 Meter über dem Rhein, die Distanz zwischen den 
Bahnhöfen sei relativ kurz. Eine S-Bahn müsste bei einer gerade gelegten Strecke +eine fast unzumutbare Steigung 
überwinden. 

Nebst Machbarkeit stellt sich aber auch die wichtige Frage nach dem Ausstoss grauer Emissionen bei einem solchen 
Bauprojekten. Eine aktuelle Studie aus Berlin zeigt (https://klimabilanz-ubahn-tram.de/), dass bis die beim Bau von U-
Bahn-Trassen freigesetzten CO2-Mengen durch die CO2-Einsparungen im Betrieb amortisiert werden könnten, 
zwischen 91 und 193 Jahre vergehen würden. Im Fall der in Planung befindlichen Strassenbahn-Trassen (vom 
Alexanderplatz zum Kulturforum sowie von der Warschauer Brücke zum Hermannplatz) wird die durch den Bau bedingte 
CO2-Belastung bereits nach 9,4 bzw. 9,1 Jahren Betrieb amortisiert. Das sind eindrückliche Zahlen!  

Ich möchte deshalb den Basler Regierungsrat bitten mir folgende Fragen zu beantworten: 

1. Der Tunnelbau ist sehr beton- und stahlintensiv, hat also hohe CO2-Emissionen. Wie hoch würden sich diese bei 
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der Durchmesserlinie in Basel insgesamt belaufen?  

2. Wurde für das Basler Tunnelprojekt errechnet, wie lange die Amortisierung der beim Bau freigesetzte CO2-
Menge dauern würde?  

3. Wie könnte eine für das Stadtgebiet sinnvolle, umweltgerechte, möglichst CO2-neutrale Alternative in Form eines 
Mix aus dem Ausbau des Tramnetzes und oberirdische S-Bahnen aussehen? Wie viel CO2-Mengen würden hier 
freigesetzt und wie lange würde die Amortisation der grauen Emissionen durch Einsparrungen im Betrieb dauern? 

4. In verschiedenen Städten werden heute mit grossem Erfolg Strecken mit Monorails überbrückt. Diese sind meist 
schnell, effizient und kostengünstig. Gibt es Umweltstudien für Hochbahnen/ Monorailbahn? 

Brigitta Gerber 

 

 

12. Schriftliche Anfrage betreffend Künstliche Intelligenz im Bildungsbereich 26.5258.01 
 

Künstliche Intelligenz (KI) hält in zunehmendem Masse Einzug in alle Lebensbereiche – und damit auch in Schulzimmer 
und Hörsäle. Generative KI-Tools sind für Schüler:innen und Studierende aller Stufen ebenso wie für Lehrpersonen 
inzwischen niederschwellig zugänglich. Parallel dazu entstehen in den Kantonen, aber auch international sehr 
unterschiedliche Ansätze im Umgang damit: So hat der Kanton Solothurn verbindliche Weisungen für Lehrpersonen 
erlassen, Zürich setzt auf freiwillige Leitsätze; auf europäischer Ebene hat Deutschland mit den Handlungsempfehlungen 
der Kultusministerkonferenz von Oktober 2024 einen ersten koordinierten Rahmen geschaffen – doch verbindliche 
gesetzliche Regelungen fehlen weitgehend. 

Der Einsatz von KI im Bildungsbereich ist vielschichtig. Er bietet Potenzial für individualisierte Lernformen und eine 
effizientere Unterrichtsvorbereitung, wirft aber auch grundlegende Fragen auf: Welche Programme werden wo, wann 
und von wem wie eingesetzt? Wie werden Prüfungsformate angepasst, wenn schriftliche Arbeiten mithilfe von KI erstellt 
werden können – und welche Rolle spielt die Mündlichkeit dabei künftig? Auch ist unklar, welchen Einfluss der 
zunehmende KI-Einsatz auf das Lernverhalten selbst hat: Verändert er, wie Schüler:innen und Studierende 
Informationen aufnehmen, Zusammenhänge erschliessen und eigenständig denken – und wenn ja, mit welchen Folgen 
für Bildungsqualität und Kompetenzentwicklung? Hinzu kommen Fragen des Datenschutzes beim Einsatz kommerzieller 
KI-Anwendungen. Diese Fragen betreffen alle Schulstufen, von der Volksschule bis hin zu Fachhochschulen und 
Universität. 

Es stellt sich die Frage, wie Basel-Stadt heute mit diesem rasanten Wandel umgeht, welche Erfahrungen aus dem 
Austausch mit anderen Kantonen und Ländern vorliegen und was konkret geplant ist.  

Deshalb bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche KI-Anwendungen werden derzeit an Schulen und Hochschulen im Kanton Basel-Stadt eingesetzt – 
unterschieden nach Schulstufe und nach Einsatz durch Lehrpersonen bzw. Schüler:innen und Studierende? Gibt 
es eine systematische Erfassung des KI-Einsatzes? 

2. Bestehen kantonale Richtlinien, Empfehlungen oder Regelungen für den Umgang mit KI im Unterricht und bei 
Prüfungen – auf Stufe Volksschule, Mittel- und Berufschule und auf Hochschulstufe? Wenn nein, warum nicht, 
und wann sind solche geplant? 

3. Wie tauscht sich Basel-Stadt mit anderen Kantonen und Ländern zu KI im Bildungsbereich aus? Welche 
Erfahrungen, Best Practices oder interkantonalen Koordinationsvorhaben liegen vor? 

4. Welche datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen gelten für den Einsatz von KI-Tools an Schulen und 
Hochschulen? Wie wird sichergestellt, dass beim Einsatz kommerzieller KI-Anwendungen die kantonalen und 
eidgenössischen Datenschutzvorgaben eingehalten werden? 

5. Welche Erkenntnisse liegen dem Regierungsrat über den Einfluss von KI auf das Lernverhalten und die 
Kompetenzentwicklung von Schüler:innen und Studierenden vor? Welche Massnahmen sind geplant, um die 
Chancen zu nutzen und gleichzeitig möglichen negativen Auswirkungen auf eigenständiges Denken und Arbeiten 
entgegenzuwirken? 

6. Welche Anpassungen von Prüfungsformaten sind auf den verschiedenen Bildungsstufen vorgesehen oder bereits 
umgesetzt worden, insbesondere betreffend den gestiegenen Stellenwert mündlicher Leistungsnachweise? 

7. Welche Massnahmen sind geplant oder bereits umgesetzt, um Lehrpersonen aller Stufen im kompetenten und 
kritischen Umgang mit KI im Unterricht zu befähigen und weiterzubilden? 

Michela Seggiani  

 

 

13. Schriftliche Anfrage betreffend die politische Repräsentation der 
Wohnbevölkerung und die Möglichkeiten ergänzender 
Bevölkerungsbefragungen zu Volksabstimmungen 

26.5256.01 
 

Im Kanton Basel-Stadt verfügt ein erheblicher Teil der Wohnbevölkerung über kein Stimmrecht auf kantonaler Ebene. 
Dazu gehören insbesondere ausländische Einwohnerinnen und Einwohner sowie Jugendliche. Gleichzeitig sind diese 
Bevölkerungsgruppen von politischen Entscheidungen des Kantons unmittelbar betroffen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welchem Ausmass sich die politischen Präferenzen der 
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stimmberechtigten Bevölkerung von jenen der gesamten Wohnbevölkerung unterscheiden. Verschiedene Staaten, 
Städte und Forschungseinrichtungen führen regelmässig Bevölkerungsbefragungen durch, um politische Einstellungen 
und gesellschaftliche Entwicklungen differenzierter abzubilden. Denkbar wäre auch in Basel-Stadt die Durchführung 
repräsentativer Bevölkerungsbefragungen parallel zu kantonalen oder eidgenössischen Abstimmungen. Dabei könnten 
Personen, die in Basel-Stadt wohnen, unabhängig von ihrer Stimmberechtigung zu denselben kantonalen und 
eidgenössischen Vorlagen befragt werden wie die Stimmbevölkerung. Die Ergebnisse könnten wissenschaftlich 
ausgewertet und den offiziellen Abstimmungsresultaten gegenübergestellt werden. 

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wie gross ist der Anteil der Wohnbevölkerung von Basel-Stadt, der auf kantonaler Ebene nicht stimmberechtigt 
ist, und wie hat sich dieser Anteil in den vergangenen zwanzig Jahren entwickelt? 

2. Welche Erkenntnisse liegen dem Regierungsrat über Unterschiede zwischen den politischen Präferenzen der 
stimmberechtigten Bevölkerung und jener Bevölkerungsgruppen vor, die nicht über ein kantonales Stimmrecht 
verfügen? 

3. Sind dem Regierungsrat vergleichbare Projekte oder wissenschaftliche Untersuchungen aus anderen Kantonen, 
Städten oder Ländern bekannt, bei denen die politischen Präferenzen nicht stimmberechtigter 
Bevölkerungsgruppen zu Abstimmungsvorlagen systematisch erhoben wurden? 

4. Wie beurteilt der Regierungsrat grundsätzlich den wissenschaftlichen und demokratiepolitischen Nutzen einer 
regelmässigen Erhebung der politischen Präferenzen der gesamten Wohnbevölkerung? 

5. Welche Chancen sieht der Regierungsrat darin, politische Positionen von Jugendlichen, ausländischen 
Einwohnerinnen und Einwohnern sowie weiteren nicht stimmberechtigten Bevölkerungsgruppen zu kantonalen 
und eidgenössischen Abstimmungsvorlagen systematisch zu erfassen? Wie beurteilt er die zeitgleiche 
Publikation solcher Ergebnisse zusammen mit den offiziellen Abstimmungsresultaten? 

6. Wie beurteilt der Regierungsrat die Idee, während eines begrenzten Zeitraums – beispielsweise während eines 
Jahres mit sämtlichen kantonalen und eidgenössischen Abstimmungsterminen – parallel zu den offiziellen 
Abstimmungen repräsentative Bevölkerungsbefragungen durchzuführen? 

7. Welche rechtlichen, organisatorischen, methodischen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen wären für die 
Durchführung eines solchen Vorhabens zu erfüllen? 

8. Mit welchen einmaligen und wiederkehrenden Kosten wäre ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt 
verbunden, das während eines Jahres sämtliche kantonalen und eidgenössischen Abstimmungstermine durch 
repräsentative Befragungen der Wohnbevölkerung begleitet und die Ergebnisse in einem Schlussbericht 
wissenschaftlich auswertet? 

9. Welche Institutionen (z. B. Hochschulen oder Forschungsinstitute) kämen aus Sicht des Regierungsrats für die 
wissenschaftliche Konzeption, Durchführung und Auswertung eines solchen Projekts in Frage? Könnte die 
Staatskanzlei mit der Durchführung der Befragungen beauftragt werden? 

10. Wie beurteilt der Regierungsrat die Möglichkeit, die Ergebnisse solcher Befragungen gemeinsam mit den 
offiziellen Abstimmungsresultaten zu veröffentlichen und in regelmässigen Berichten wissenschaftlich 
auszuwerten? 

11. Welche Chancen und Risiken sieht der Regierungsrat in einem solchen Instrument als Ergänzung – nicht aber als 
Ersatz – der bestehenden demokratischen Verfahren? 

Johannes Sieber  

 

 

14. Schriftliche Anfrage betreffend Care-Infrastruktur im öffentlichen Raum 26.5257.01 
 

Care-Arbeit bildet eine zentrale Grundlage unserer Gesellschaft. Keine Gesellschaft kann darauf verzichten, weder auf 
gut ausgebaute öffentliche Care-Infrastrukturen (z.B. Still-, Wickel- und Ruheräume) im Gesundheits-, Sozial- und 
Bildungswesen noch auf Care-Arbeit in Familien- und Freundschaftsnetzwerken oder auf selbstorganisierten Care-
Praktiken und Mutual-Aid-Netzwerke in der Nachbarschaft.1 Gleichzeitig sind die Defizite in öffentlichen Care-
Infrastrukturen sowie die Folgen einer sich zuspitzenden Care-Krise in den vergangenen Jahren deutlich sichtbarer 
geworden. Vor allem in städtischen Räumen verschärfen sich die Auseinandersetzungen um den Zugang zu Care, 
wodurch auch die räumliche Dimension dieser Konflikte stärker in den Fokus rückt. Die Aushandlung von Institutionen, 
Räumen und Sorgebeziehungen in Städten findet dabei unter zunehmend schwierigen Lebensbedingungen statt.2  

Auch in Basel wird deutlich, dass Care-Bedürfnisse – etwa von Eltern mit kleinen Kindern, älteren Menschen, Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen sowie Personen mit Betreuungsverantwortung – im öffentlichen Raum bislang 
unterschiedlich stark berücksichtigt werden. Während öffentliche Toiletten vorhanden sind, sind andere Formen 
spezifischer Care-Infrastruktur im öffentlichen Raum bislang weniger stark ausgeprägt. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Rolle spielt Care-Infrastruktur in der Stadtentwicklung und in der langfristigen Stadtplanung des Kantons 
Basel-Stadt? 

2. Welche Standards oder Leitlinien bestehen in Basel für die Ausstattung öffentlicher Gebäude und Einrichtungen 
im Hinblick auf Care-Infrastruktur (z.B. Still-, Wickel- und Ruheräume)? 

3. Wie viele Stillräume gibt es in öffentlichen Gebäuden? 
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4. Wie viele Wickelstationen existieren im öffentlichen Raum, und in welchem Ausmass sind diese so gestaltet, dass 
sie allen betreuenden Personen gleichermassen zugänglich sind?  

5. Wird bei der Planung neuer öffentlicher Gebäude systematisch geprüft, ob Care-Bedürfnisse wie Stillen, Wickeln, 
Rückzug und Ruhe berücksichtigt sind? 

6. Inwiefern werden unterschiedliche Care-Situationen (z. B. Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen, 
Mehrfachbelastungen) in der Planung und Ausgestaltung entsprechender Infrastrukturen einbezogen? 

7. Welche Massnahmen ergreift der Kanton, um die Bedürfnisse stillender Personen in Schichtarbeit – insbesondere 
in systemrelevanten Branchen – zu berücksichtigen, etwa durch den niederschwelligen Zugang zu geeigneten 
Still- und Ruheräumen zu allen Tages- und Nachtzeiten? 

8. Gibt es im Kanton Basel-Stadt eine Übersicht oder ein Inventar der bestehenden Care-Infrastrukturen im 
öffentlichen Raum? 

9. Welche Massnahmen werden ergriffen, um bestehende Lücken in der Care-Infrastruktur systematisch zu 
identifizieren und zu schliessen? 

10. Wie wird sichergestellt, dass öffentliche Räume wie Parks, Verwaltungsgebäude, Bibliotheken und 
Verkehrsknotenpunkte niederschwellig zugängliche Ruhe- und Rückzugsorte bieten? 

1 https://zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/view/818/1186 [06.05.2026] 

2 https://boris-portal.unibe.ch/entities/publication/570a1a1b-7630-4b06-8d1d-295459f4c300 [06.05.2026] 

Zaira Esposito  
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